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4.  Zielkonzept 
 

4.1  Langfristig angestrebter Gebietszustand (Leitbild) 
 

4.1.1  Methodische Hinweise 
 
Die Vorgehensweise zur Zielfindung orientiert sich an den Hinweisen von BURCK-
HARDT (2016) und wird planungsmethodisch nach einem Ansatz weiter differenziert, 
der für die Pflege- und Entwicklungsplanung für Naturschutzgroßprojektes des Bundes 
entwickelt wurde (vergleiche KAISER 2018). Die Zielfindung für den Managementplan 
erfolgt demnach in Form von vier Schritten (Abb. 4-1). Die ersten beiden Prüfschritte 
dienen dazu, das so genannte naturschutzfachliche Ideal zu erarbeiten. Dabei handelt 
es sich um eine nicht flächenscharfe Zielvorgabe aus Naturschutzsicht, die ein 
möglichst präzises Bild des naturschutzfachlich anzustrebenden Ideal-Zustandes 55 
zeichnet (vergleiche KAISER 1999a, 2003a, 2009). Hierzu werden die idealerweise 
angestrebten Standortverhältnisse, die angestrebte Biotoptypen- und Artenausstattung 
sowie Art und Umfang zukünftiger menschlicher Einflussnahmen beschrieben. 
 
Das naturschutzfachliche Ideal stellt aber nicht das im Rahmen des Projektes anzustre-
bende Ziel dar, denn Aspekte des Umsetzungsaufwandes, der Betroffenheit bestehen-
der und geplanter Nutzungen im Raum sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Ak-
zeptanz fließen noch nicht ein. Erst im Rahmen der dritten Prüfung wird aus dem na-
turschutzfachlichen Ideal ein umsetzbares Leitbild entwickelt, wobei als Mindestan-
forderungen die sich aus den Vorgaben der FFH-Richtlinie ergebenden Verpflichtun-
gen zu berücksichtigen sind (Erhalt oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungs-
grades des Gesamtgebietes sowie der für das Gebiet signifikanten Lebensraumtypen 
des Anhanges I und Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie). Es handelt sich somit 
um eine diskursive Zielfindung (WIEGLEB 1997, MÜSSNER et al. 2002). 
 
Das umsetzbare Leitbild wird im letzten Schritt der Zielfindung mit konkretem Raum-
bezug versehen, woraus sich die flächenbezogenen naturschutzfachlichen Zielty-
pen 56 ableiten. Innerhalb der flächenbezogenen naturschutzfachlichen Zieltypen er-
folgt in Kap. 4.2.3 jeweils eine Differenzierung, ob es sich um zwingend zu berück-
sichtigende gebietsbezogene Erhaltungsziele (verpflichtende Ziele), um Ziele für die 
weitere Entwicklung von Natura 2000-Schutzgegenständen oder um Ziele zum Schutz 

                                                 
55 Der Begriff „Zustand“ ist hier nicht im statischen Sinne zu verstehen. Der Ideal-Zustand kann durchaus auch 
eine von Dynamik geprägte Landschaft beschreiben. 
56 In der landschaftsplanerischen Literatur wird üblicherweise an Stelle des Begriffes der „naturschutzfachlichen 
Zieltypen“ der Begriff „Entwicklungsziele“ verwendet. Da bei BURCKHARDT (2016) der Begriff „Entwicklungs-
ziele“ aber anders belegt ist, wird zur Vermeidung von Missverständnissen auf den Betriff „naturschutzfachliche 
Zieltypen“ ausgewichen. 
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und zur Entwicklung sonstiger Schutzgegenstände handelt (vergleiche BURCKHARDT 
2016). 
 
 

 
 
Die flächenbezogenen Entwicklungsziele entsprechen den naturschutzfachlichen Zieltypen im 
vorliegenden Managementplan (vergleiche Fußnote auf der vorigen Seite). 
 
Abb. 4-1: Ablauf des Zielfindungsprozesses (aus KAISER 2009: 220). 
 
 
Das denkbare Zielszenarium wird aus den Bestandsdaten und den Ergebnissen der 
naturschutzfachlichen Bewertungen abgeleitet (Abb. 4-2), indem vorläufige natur-
schutzfachliche Zieltypen aus den im Planungsraum vorgefundenen naturschutzfach-
lichen Werten hergeleitet werden. Diese Zieltypen ergeben zusammen das denkbare 
Zielszenarium. Durch die Meldung des Planungsraumes als Natura 2000-Gebiet erlan-
gen die Natura 2000 betreffenden Schutzobjekte im vorliegenden Fall ein besonderes 
Gewicht. Trotzdem ist darauf zu achten, dass die Gebietssicherung und -entwicklung 
auch andere Naturschutzziele nicht vernachlässigt, wie sie durch § 1 BNatSchG 
normativ legitimiert vorgegeben sind. 
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Unter der Prämisse, dass bei einem Managementplan für ein Natura 2000-Gebiet im 
Regelfall davon auszugehen ist, dass ein hohes Gewicht den Lebensraumtypen des 
Anhanges I und den Habitatstrukturen der Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie 
beizumessen ist, werden im ersten Schritt für diese Schutzobjekte vorläufige natur-
schutzfachliche Zieltypen abgeleitet. Das gilt insbesondere für Lebensraumtypen und 
Arten mit signifikanten Vorkommen. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des 
EuGH (vergleiche MÖCKEL 2019) und des allgemeinen Verschlechterungsverbotes der 
FFH-Richtlinie werden aber auch die als nicht signifikant eingestuften Lebensraum-
typen und Arten berücksichtigt. Im zweiten Schritt werden dann für sonstige im Gebiet 
aktuell oder ehemals vorkommende Biotoptypen mit hoher naturschutzfachlicher 
Wertigkeit (Wertstufen IV und V nach V. DRACHENFELS 2012, vergleiche Kap. 3.1.3) 
weitere vorläufige naturschutzfachliche Zieltypen entwickelt. Im dritten Schritt wird 
geprüft, ob im Planungsraum bedeutsame Tier- oder Pflanzenvorkommen existieren, 
deren Habitatansprüche durch die im ersten und zweiten Schritt abgeleiteten Zieltypen 
nicht abgedeckt sind. Sollte dieses der Fall sein, werden für diese Arten weitere Ziel-
typen entwickelt. In den meisten Fällen ist davon auszugehen, dass von einer gut ent-
wickelten und naturschutzfachlich wertvollen Biotop- und Lebensraumtypenaus-
stattung auch die Mehrzahl der Tier- und Pflanzenarten profitiert, so dass nur 
ausnahmsweise im dritten Schritt weitere Zieltypen festzulegen sind. Im vierten Schritt 
wird geprüft, ob bedeutsame sonstige Schutzobjekte (zum Beispiel bedeutsame geolo-
gische Erscheinungen, für den Wasserhaushalt bedeutsame Elemente oder bedeutsame 
Landschaftsbildelemente) noch weitere Zieltypen erfordern. Da insbesondere in Schritt 
3 und 4 das Risiko besteht, dass einzelne Belange übersehen werden, erfolgt eine 
Rückkopplung im Rahmen der innerfachlichen Abwägung vom realisierbaren Zielsze-
narium zum naturschutzfachlichen Ideal (Kap. 4.1.2.3) sowie im Rahmen der Prüfung 
von Synergien und Konflikten (Kap. 4.3) (iterativer Prozess). 
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1. Schritt: 
 

Lebensraumtypen des 
Anhanges I sowie 

Habitatstrukturen der 
Arten des Anhanges II 
der FFH-Richtlinie und 
Habitatstrukturen der 
wertbestimmenden 

Vogelarten 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schritt: 
 

sonstige Biotoptypen mit 
hoher naturschutz-

fachlicher Wertigkeit 

3. Schritt: 
 

bedeutsame Tier-, Pilz- 
oder Pflanzenvorkom-
men, deren Habitatan-
sprüche durch die in 
Schritt 1 und 2 ent-
wickelten Zieltypen 

nicht abgedeckt sind 

4. Schritt: 
 

bedeutsame sonstige 
Schutzobjekte, deren 
Belange durch die in 

Schritt 1 bis 3 
entwickelten Zieltypen 
nicht abgedeckt sind 

vorläufige natur-
schutzfachliche 

Zieltypen 

vorläufige natur-
schutzfachliche 

Zieltypen 

vorläufige natur-
schutzfachliche 

Zieltypen 

vorläufige natur-
schutzfachliche 

Zieltypen 
 

denkbares Zielszenarium 
 

 
 
Abb. 4-2: Herleitung des denkbaren Zielszenariums. 
 
 
Die vorläufigen naturschutzfachlichen Zieltypen des denkbaren Zielszenariums 
werden anschließend auf Realisierbarkeit überprüft. Im Rahmen der sich anschließen-
den innerfachlichen Abwägung erfolgt eine Prüfung, ob alle für den Planungsraum als 
wertvoll erkannten Schutzobjekte tatsächlich auch profitieren, wenn die vorläufigen 
naturschutzfachlichen Zieltypen umgesetzt würden. Sofern einzelne Schutzobjekte 
nicht profitieren oder sogar gefährdet werden, ist abzuwägen, wie maßgeblich diese 
Schutzobjekte für das Gebiet sind. Bei Bedarf sind die vorläufigen naturschutzfach-
lichen Zieltypen im Ergebnis dieser Abwägung zu modifizieren oder um weitere 
Zieltypen zu ergänzen. Diese modifizierten Zieltypen ergeben dann das naturschutz-
fachliche Ideal. Im letzten Schritt werden die Zieltypen des naturschutzfachlichen 
Ideales auf Umsetzbarkeit überprüft, was noch einmal zu einer Modifikation, zum 
Streichen oder zum Ergänzen von Zieltypen führen kann. Im Ergebnis entsteht das 
umsetzbare Leitbild, gebildet aus den endgültigen naturschutzfachlichen Zieltypen. 
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4.1.2  Herleitung des umsetzbaren Leitbildes 
 

4.1.2.1  Denkbares Zielszenarium 
 
In der Tab. 4-1 sind die vorläufigen naturschutzfachlichen Zieltypen zusammenge-
stellt, die sich entsprechend der in Abb. 4-2 dargestellten Vorgehensweise für den Pla-
nungsraum ableiten lassen. 
 
Die Zieltypen leiten sich im vorliegenden Fall überwiegend aus Schritt 1 in Abb. 4-2 
ab, da ein Großteil der Biotoptypen mit einer hohen naturschutzfachlichen Wertigkeit 
gleichzeitig auch FFH-Lebensraumtypen oder maßgebliche Habitatbestandteile von 
Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie darstellen. Zusätzlich leiten sich aus Schritt 
2 in Abb. 4-2 weitere Zieltypen in Folge ihrer hohen naturschutzfachlichen Wertigkeit 
ab. Für den Planungsraum sind allerdings keine bedeutsamen Artvorkommen bekannt, 
die an hier vorkommende Biotopausprägungen von weniger als besonderer bis allge-
meiner Bedeutung gebunden sind und deren Habitatansprüche damit nicht schon in 
den Schritten 1 und 2 berücksichtigt wurden (Schritt 3 – siehe auch Kap. 4.3). Bedeut-
same sonstige Schutzobjekte, deren Belange durch die in Schritt 1 bis 3 entwickelten 
Zieltypen nicht abgedeckt sind, drängen sich nicht auf (Schritt 4 – siehe auch 
Kap. 4.3). 
 
 
Tab. 4-1: Vorläufige naturschutzfachliche Zieltypen des denkbaren Zielszena-

riums. 
Die Reihenfolge der Zieltypen in der Tabelle stellt keine Gewichtung dar, sondern orientiert sich an 
der Biotoptypengliederung nach V. DRACHENFELS (2021). 

 vorläufige naturschutzfachliche 
Zieltypen 

Herleitung der Zieltypen 

WM – mesophiler Buchenwald (Lebensraum-
typ 9130) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten Lebens-
raumtyps 9130. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fledermäu-
se (insbesondere das Große Mausohr) sowie einzelne Vogel-
arten, die im Standarddatenbogen (insbesondere Schwarz-
specht, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch) als signifi-
kant verzeichnet und / oder in den Schutzgebietsverordnun-
gen im Schutzzweck (insbesondere Schwarzspecht, Hohl-
taube, Buntspecht, Trauerschnäpper, Seeadler, Rotmilan, 
Schwarzmilan, Schwarzstorch) aufgeführt sind.  
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 vorläufige naturschutzfachliche 
Zieltypen 

Herleitung der Zieltypen 

WL – bodensaurer Buchenwald (Lebensraum-
typ 9110)  

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten Lebens-
raumtyps 9110. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fledermäu-
se (insbesondere das Große Mausohr) sowie einzelne Vogel-
arten, die im Standarddatenbogen (insbesondere Schwarz-
specht, Rotmilan, Schwarzstorch) als signifikant verzeichnet 
und / oder in den Schutzgebietsverordnungen im Schutz-
zweck (insbesondere Schwarzspecht, Hohltaube, Bunt-
specht, Trauerschnäpper, Seeadler, Rotmilan, Schwarz-
storch) aufgeführt sind.  

WC – mesophiler Lichtwald (Lebensraumtyp 
9160) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten Lebens-
raumtyps 9160. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fledermäu-
se (insbesondere die Bechsteinfledermaus) sowie einzelne 
Vogelarten, die im Standarddatenbogen (insbesondere 
Schwarzspecht) als signifikant verzeichnet und / oder in den 
Schutzgebietsverordnungen (insbesondere Schwarzspecht, 
Hohltaube) im Schutzzweck aufgeführt sind.  

WQ – bodensaurer Lichtwald (Lebensraumtyp 
9190) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten Le-
bensraumtyps 9190. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für verschiede-
ne Fledermäuse sowie einzelne Vogelarten, die im Standard-
datenbogen (insbesondere Rotmilan) als signifikant verzeich-
net und / oder in den Schutzgebietsverordnungen (insbeson-
dere Rotmilan, Mittelspecht, Gartenbaumläufer, Trauer-
schnäpper) im Schutzzweck aufgeführt sind.  

  FFH-Anhang II - Zielarten: Bechsteinfledermaus, Großes 
Mausohr 

  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Rotmilan, Schwarzmilan, 
Schwarzstorch  

WH -  Hartholz-Auwald (Lebensraumtyp 91F0) Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten Le-
bensraumtyps 91F0. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Biber und 
Teichfledermaus sowie einzelne Vogelarten, die im Standard-
datenbogen (insbesondere Rotmilan, Schwarzmilan, Wes-
penbussard, Schwarzstorch, Pirol, Nachtigall als signifikant 
verzeichnet und / oder in den Schutzgebietsverordungen im 
Schutzzweck (insbesondere Seeadler, Rotmilan, Schwarzmi-
lan, Wespenbussard, Schwarzstorch, Mittelspecht, Klein-
specht, Grünspecht, Pirol, Nachtigall, Sumpfmeise, Grau-
schnäpper) aufgeführt sind.  

  FFH-Anhang II - Zielart: Biber 
  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Rotmilan, Schwarzmilan, 

Schwarzstorch, Seeadler 
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 vorläufige naturschutzfachliche 

Zieltypen 
Herleitung der Zieltypen 

WE – Erlen- und Eschen-Auwald (Lebens-
raumtyp 91E0) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten 
Lebensraumtyps 91E0. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fischotter, 
Biber und Teichfledermaus sowie einzelne Vogelarten, die im 
Standarddatenbogen (insbesondere Nachtigall, Pirol) als sig-
nifikant verzeichnet und / oder in den Schutzgebietsverord-
nungen (insbesondere Kleinspecht, Mittelspecht, Nachtigall, 
Pirol, Weidenmeise, Eisvogel) im Schutzzweck aufgeführt 
sind.  

  FFH-Anhang II - Zielarten: Biber, Fischotter 
  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Rotmilan, Schwarzmilan 
WW – Weiden-Auwald (Lebensraumtyp 91E0) Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 

Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten 
Lebensraumtyps 91E0. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fischotter, 
Biber und Teichfledermaus sowie einzelne Vogelarten, die im 
Standarddatenbogen (insbesondere Nachtigall, Pirol) als sig-
nifikant verzeichnet und / oder in den Schutzgebietsverord-
nungen (insbesondere Kleinspecht, Mittelspecht, Nachtigall, 
Pirol, Weidenmeise, Eisvogel) im Schutzzweck aufgeführt 
sind.  

  FFH-Anhang II - Zielarten: Biber, Fischotter 
  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Rotmilan, Schwarzmilan 
WA – nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald Sicherung oder Neuentwicklung von Bruch- und Sumpfwald 

mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit beziehungsweise 
als gesetzlich geschützter Biotop. 

WB – Moorwald (Lebensraumtyp 91D0) Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten Le-
bensraumtyps 91D0. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil einzelner Vo-
gelarten, die in den Schutzgebietsverordnungen im Schutz-
zweck (insbesondere Kranich, Kleinspecht, Weidenmeise) 
aufgeführt sind.  

F – naturnahe Fließgewässer (Lebensraum-
typ 3260) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten 
Lebensraumtyps 3260. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fischotter, 
Biber, Fledermäuse (insbesondere Bechsteinfledermaus), so-
wie Fische (insbesondere Groppe, Bachneunauge, Fluss-
neunauge) sowie Libellen (insbesondere Gemeine Keiljung-
fer, Blauflügelige Prachtlibelle, Gebänderte Prachtlibelle) und 
einzelne Vogelarten, die im Standarddatenbogen als signifi-
kant verzeichnet und / oder in den Schutzgebietsverordnun-
gen im Schutzzweck (insbesondere Eisvogel, Flussuferläufer, 
Uferschwalbe) aufgeführt sind.  

  FFH-Anhang II - Zielarten: Fischotter, Biber, Teichfleder-
maus, Flussneunauge, Lachs, Grüne Flussjungfer 

  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Seeadler, Schwarzstorch 



300 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 vorläufige naturschutzfachliche 
Zieltypen 

Herleitung der Zieltypen 

FS – Schlammbänke der Fließgewässer (Le-
bensraumtyp 3270) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
3270. Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutz-
zweck genannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für den Fischot-
ter, Biber und Fische (insbesondere Meer- und Flussneunau-
ge) sowie Libellen (insbesondere Gemeine Keiljungfer) und 
einzelne Vogelarten, die im Standarddatenbogen (inbeson-
dere Flussregenpfeife) als signifikant verzeichnet und / oder 
in den Schutzgebietsverordnungen (insbesondere Flussufer-
läufer, Flussregenpfeife) im Schutzzweck aufgeführt sind.  

SO – oligotrophe Stillgewässer (Lebensraum-
typ 3130)  

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als nicht signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
3130, auch als Element mit hoher naturschutzfachlichen 
Wertigkeit beziehungsweise als gesetzlich geschützter Bio-
top. 
Nicht als signifikant im Standarddatenbogen verzeichnet und 
nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 

SE – meso- bis eutrophe Stillgewässer (Le-
bensraumtyp 3150) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten Le-
bensraumtyps 3150. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für den Fisch-
otter, Kammmolch und Fische (insbesondere Bitterling und 
Schlammpeitzger), Libellen und einzelne Vogelarten, die im 
Standarddatenbogen (insbesondere Löffelente, Knäkente, 
Schwarzhalstaucher, Haubentaucher) als signifikant ver-
zeichnet und / oder in den Schutzgebietsverordnungen (ins-
besondere Löffelente, Knäkente, Zwergtaucher, Haubentau-
cher, Teichhuhn) im Schutzzweck aufgeführt sind.  

  FFH-Anhang II - Zielarten: Fischotter, Kammmolch, Bitterling, 
Schlammpeitzger 

  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Schwarzmilan, Sing-
schwan, Weißstorch, Zwergschwan, Schwarzstorch, See-
adler 

SD – dystrophe Stillgewässer 
(Lebensraumtyp 3160) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
3160. Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutz-
zweck genannt.  
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für einzelnen 
Vogelarten, die in der Schutzgebietsverordnung (insbesonde-
re Krickente, Kranich) im Schutzzweck aufgeführt sind.  

N – gehölzfreie Sümpfe Sicherung oder Neuentwicklung von gehölzfreien Sümpfen 
mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit beziehungsweise 
als gesetzlich geschützter Biotop. 

M – Übergangsmoore (Lebensraumtyp 
7140) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
7140. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt.  
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fledermäu-
se sowie einzelner Vogelarten, die im Standarddatenbogen 
(insbesondere Bekassine) als signifikant verzeichnet und / 
oder in den Schutzgebietsverordnungen (insbesondere Be-
kassine, Kranich) im Schutzzweck aufgeführt sind.  
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 vorläufige naturschutzfachliche 
Zieltypen 

Herleitung der Zieltypen 

HD – Sandheiden auf Dünen (Lebensraumtyp 
2310) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
2310. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt.  
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Heuschre-
cken (insbesondere Rotleibiger Grashüpfer, Westliche Beiß-
schrecke) und einzelnen Vogelarten, die im Standarddaten-
bogen (insbesondere Raubwürger, Schwarzkehlchen) als 
signifikant verzeichnet und / oder in den Schutzgebietsver-
ordnungen im Schutzzweck aufgeführt sind.  

HC – Sandheiden außerhalb von Dünen (Le-
bensraumtyp 4030) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
4030. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Heuschre-
cken (insbesondere Rotleibiger Grashüpfer) sowie einzelne 
Vogelarten, die im Standarddatenbogen (insbesondere 
Raubwürger) als signifikant verzeichnet und / oder in den 
Schutzgebietsverordnungen (insbesondere Feldlerche) im 
Schutzzweck aufgeführt sind.  

HW – Wacholderheiden (Lebensraumtyp 
5130) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
5130. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für einzelne Vo-
gelarten, die im Standarddatenbogen (insbesondere Neun-
töter, Schwarzkehlchen) als signifikant verzeichnet und in der 
Schutzgebietsverordnung (insbesondere Neuntöter) im 
Schutzzweck aufgeführt sind.  

RN – Borstgrasrasen (Lebensraumtyp 6230) Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
6230. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil einzelnen Vo-
gelarten, die im Standarddatenbogen (insbesondere Wach-
telkönig, Braunkehlchen) als signifikant verzeichnet und in 
der Schutzgebietsverordnung (insbesondere Wachtelkönig, 
Wiesenpieper, Braunkehlchen) im Schutzzweck aufgeführt 
sind.  

RD – Sandtrockenrasen auf Dünen (Lebens-
raumtyp 2330) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
2330. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Heuschre-
cken (insbesondere Blauflügelige Ödlandschrecke, Rotleibi-
ger Grashüpfer, Westliche Beißschrecke) und einzelne Vo-
gelarten, die im Standarddatenbogen (insbesondere Raub-
würger) als signifikant verzeichnet und / oder in den Schutz-
gebietsverordnungen im Schutzzweck aufgeführt sind.  

RS – Sandtrockenrasen außerhalb von 
Dünen 

Sicherung oder Neuentwicklung von Sandtrockenrasen 
außerhalb von Dünen mit hoher naturschutzfachlicher Wer-
tigkeit beziehungsweise als gesetzlich geschützter Biotop.  

GN – Nass- und Feuchtgrünland Sicherung oder Neuentwicklung von Nass- und Feucht-
grünland mit hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit bezie-
hungsweise als gesetzlich geschützter Biotop.  
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 vorläufige naturschutzfachliche 
Zieltypen 

Herleitung der Zieltypen 

GP – Pfeifengraswiesen (Lebensraumtyp 
6410) 

Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im Standardda-
tenbogen als signifikant verzeichneten Lebensraumtyps 
6410. 
Nicht in den Schutzgebietsverordnungen im Schutzzweck ge-
nannt. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fledermäu-
se sowie einzelne Vogelarten, die im Standarddatenbogen 
(insbesondere Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen, 
Schafstelze) als signifikant verzeichnet und in der Schutzge-
bietsverordnung (insbesondere Wiesenpieper, Wachtelkönig, 
Bekassine, Braunkehlchen, Schafstelze) im Schutzzweck 
aufgeführt sind.  

GM – mesophiles Mäh-Grünland (Lebens-
raumtyp 6510) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten Le-
bensraumtyps 6510. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für einzelne Vo-
gelarten, die im Standarddatenbogen (insbesondere Braun-
kehlchen, Schafstelze, Wachtel, Weißstorch, Kiebitz, Wach-
telkönig als signifikant verzeichnet und / oder in den Schutz-
gebietsverordnungen (insbesondere Wiesenpieper, Braun-
kehlchen, Schafstelze, Feldlerche, Rebhuhn, Wachtel, Weiß-
storch, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtel-
könig) im Schutzzweck aufgeführt sind.  

  FFH-Anhang II - Zielarten: ---  
  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Braunkehlchen, Rotmilan, 

Schwarzmilan, Singschwan, Wachtelkönig, Weißstorch, Wie-
senschafstelze, Zwergschwan 

UF – Uferstaudenfluren (Lebensraumtyp 
6430) 

Erhaltung, Wiederherstellung oder Neuentwicklung des im 
Standarddatenbogen als signifikant verzeichneten und in der 
Schutzgebietsverordnung im Schutzzweck aufgeführten Le-
bensraumtyps 6430. 
Gleichzeitig maßgeblicher Habitatbestandteil für Fischotter, 
Biber, Kammmolch und Libellen sowie einzelne Vogelarten, 
die im Standarddatenbogen (insbesondere Braunkehlchen, 
Wachtel, Wachtelkönig als signifikant verzeichnet und / oder 
in den Schutzgebietsverordnungen (insbesondere Braunkehl-
chen, Rohrammer, Wachtel, Wachtelkönig, Feldschwirl, 
Sumpfrohrsänger) m Schutzzweck aufgeführt sind.  

  FFH-Anhang II - Zielarten: Fischotter, Biber, Grüne Fluss-
jungfer 

  EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Braunkehlchen, Wachtel-
könig  

A – offenes Ackerland Sicherung als Lebensraum für Vogelarten, die im Standard-
datenbogen als signifikant verzeichnet und in der Schutzge-
bietsverordnung im Schutzzweck aufgeführt sind. 

O – ohne naturschutzfachlicher Signifikanz Verkehrs- und Siedlungsflächen sowie Bereiche ohne An-
gaben zur Biotopausstattung 
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Tab. 4-2: Differenzierung der naturschutzfachlichen Zieltypen aufgrund des Krite-

riums der technischen Realisierbarkeit. 
 

vorläufige naturschutzfachliche Zieltypen 
 

Herleitung der Zieltypen 

WMA mesophiler Buchenwald, mit gerin-
gem Totholzanteil (Lebensraumtyp 
9130) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

- zusammenhängende Flächen, soweit keine ausreichend 
großen Waldflächen hinter den totholzarmen Bereichen 
verbleiben würden 

WMT mesophiler Buchenwald, totholzreich 
(Lebensraumtyp 9130) 

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-, 
Kreis-, Landes- und sonstigen Erschließungsstraßen sowie 
Eisenbahnlinien, Siedlungsbereichen und Schleusen-
kanälen 

WLA – bodensaurer Buchenwald, mit gerin-
gem Totholzanteil (Lebensraumtyp 
9110) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen 
Erschließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

- zusammenhängende Flächen, soweit keine ausreichend 
großen Waldflächen hinter den totholzarmen Bereichen 
verbleiben würden 

WLT – bodensaurer Buchenwald, totholz-
reich (Lebensraumtyp 9110) 

- Waldbestände außerhalb eines 50 m Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

WCA – mesophiler Lichtwald, mit geringem 
Totholzanteil (Lebensraumtyp 9160) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen 
Erschließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

- zusammenhängende Flächen, soweit keine ausreichend 
großen Waldflächen hinter den totholzarmen Bereichen 
verbleiben würden 

WCT– mesophiler Lichtwald, totholzreich 
(Lebensraumtyp 9160)  

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

WQA – bodensaurer Lichtwald mit geringem 
Totholzanteil (Lebensraumtyp 9190) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

- zusammenhängende Flächen, soweit keine ausreichend 
großen Waldflächen hinter den totholzarmen Bereichen 
verbleiben würden 

WQT – bodensaurer Lichtwald, totholzreich 
(Lebensraumtyp 9190)  

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

WHA – Hartholz-Auwald, mit geringem Tot-
holzanteil (Lebensraumtyp 91F0) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

WHT – Hartholz-Auwald, totholzreich (Le-
bensraumtyp 91F0) 

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

WEA – Erlen- und Eschen-Auwald, mit gerin-
gem Totholzanteil (Lebensraumtyp 
91E0) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen  
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vorläufige naturschutzfachliche Zieltypen 
 

Herleitung der Zieltypen 

WET – Erlen- und Eschen-Auwald, totholz-
reich (Lebensraumtyp 91E0) 

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bun-
desautobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen 
Erschließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen  

WWA – Weiden-Auwald, mit geringem Tot-
holzanteil (Lebensraumtyp 91E0) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen  

WWT – Weiden-Auwald-Auwald, totholzreich 
(Lebensraumtyp 91E0) 

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bun-
desautobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen 
Erschließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

WAA – nährstoffreicher Bruch- und Sumpf-
wald, mit geringem Totholzanteil  

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

- zusammenhängende Flächen, soweit keine ausreichend 
großen Waldflächen hinter den totholzarmen Bereichen 
verbleiben würden 

WAT – nährstoffreicher Bruch- und Sumpf-
wald, totholzreich  

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen 
Erschließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, 
Siedlungsbereichen und Schleusenkanälen 

WBA – Moorwald, mit geringem Totholzanteil 
(Lebensraumtyp 91D0) 

- Waldbestände innerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 

- zusammenhängende Flächen, soweit keine ausreichend 
großen Waldflächen hinter den totholzarmen Bereichen 
verbleiben würden 

WBT – Moorwald, totholzreich (Lebensraum-
typ 91D0) 

- Waldbestände außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bundes-
autobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- und sonstigen Er-
schließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien, Siedlungsbe-
reichen und Schleusenkanälen 
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4.1.2.3  Innerfachliche Konflikte 
 
Im Planungsraum bestehen diverse widerstreitende Naturschutzansprüche, da auf ein 
und derselben Fläche nicht sowohl Elemente der Naturlandschaft als auch solche der 
Kulturlandschaft geschützt werden können und auch zwischen den Habitatansprüchen 
verschiedener zu schützender Arten Unterschiede bestehen, die nicht alle auf einer 
Fläche befriedigt werden können. Diese innerfachlichen Konflikte sind durch die Na-
turschutzgesetzgebung vorgegeben, denn beispielsweise fordert § 1 Abs. 4 BNatSchG 
die Bewahrung sowohl von Naturlandschaften als auch von historisch gewachsenen 
Kulturlandschaften. Auch die Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der 
FFH-Richtlinie umfassen sowohl Elemente der Naturlandschaft als auch der Kultur-
landschaft. Somit bedürfen die Zielkonflikte einer einzelfallweisen Abwägung, um die 
aus naturschutzfachlicher Sicht optimale Entwicklung eines Planungsraumes ableiten 
zu können. Dabei ist in der Abwägung den Belangen von Natura 2000 ein besonderes 
Gewicht beizumessen, da der Managementplan vorrangig der Entwicklung der Na-
tura 2000-Gebiete zu dienen hat. Im vorliegenden Fall ist besonders zu beachten, dass 
sich im Planungsraum Teile eines FFH-Gebietes und eines EU-Vogelschutzgebietes 
überlagern. Im Überlagerungsbereich sind die Belange der Schutzgegenstände beider 
Natura 2000-Gebiete für die Erarbeitung der verpflichtenden Ziele relevant. In den 
Teilen des Planungsraumes, die nur zum EU-Vogelschutzgebiet gehören, liegt die Ge-
wichtung auf den Bedürfnissen der wertbestimmenden Vogelarten des EU-Vogel-
schutzgebietes. 
 
Grundlage für die Zielentscheidung bei innerfachlichen Konflikten sind die in der 
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiets-Verordnung definierten Erhaltungsziele 
als demokratisch legitimierte normative Vorgaben sowie die Angaben im Standardda-
tenbogen wie auch die Hinweise der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusam-
menhang (vergleiche Kap. 1.4), wobei im Zweifelsfall primär nach den Vorgaben der 
Schutzgebiets-Verordnungen zu entscheiden ist, da diese die rechtsverbindlichen Aus-
sagen zu den Entwicklungszielen enthalten. Es sind über die Erhaltungsziele der 
Schutzgebiets-Verordnungen hinaus aber auch neuere fachliche Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen, insbesondere, wenn diese zu Ergänzungen im Standarddatenbogen füh-
ren. Weitere Kriterien zur innerfachlichen Abwägung finden sich bei BURCKHARDT 
(2016). Die Inhalte der Schutzgebietsverordnung können dem Kap. 2 des Material-
bandes entnommen werden 
 
Die Schattwald-Zieltypen (Zieltyp WL, Lebensraumtyp 9110 beziehungsweise Zieltyp 
WM, Lebensraumtyp 9130) stellen Wanderbarrieren für Arten der Lichtwälder und 
des Offenlandes dar, so dass darauf zu achten ist, dass keine massiven Wanderbarrie-
ren entstehen und entsprechende Zieltypen möglichst nicht an wertvolles Offenland 
angrenzen. Dessen ungeachtet ist es zur Befriedigung bestimmter Lebensraumbedin-
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gungen und -ansprüche auch in Hinblick auf einzelne wertbestimmenden Arten (etwa 
Großes Mausohr) erforderlich, auch einen gewissen Flächenanteil insbesondere an 
Buchenwäldern vorzusehen. Vor diesem Hintergrund werden Schattwald-Zieltypen 
ausgewiesen, aber eher inselartig. 
 
Die Lichtwald-Zieltypen (Zieltyp WC, Lebensraumtyp 9160 beziehungsweise Zieltyp 
WQ, Lebensraumtyp 9190) können anders als die Schattwald-Zieltypen auch Teilhabi-
tate für Arten des Offenlandes darstellen und von diesen zumindest bedingt durchwan-
dert werden (vergleiche KAISER 2015b sowie ASSMANN et al. 2016 für bodensaure 
Standorte). Daher eignen sich Lichtwald-Korridore zur Vernetzung hochwertiger Of-
fenlandbiotope, aber auch zur Vernetzung hochwertiger Lichtwälder. Folglich wird an-
gesichts der hochwertigen Offenlandbiotope des Raumes den Lichtwald-Zieltypen mit 
Ausnahme der im Abschnitt „Schattwald-Zieltypen“ genannten Fälle Vorrang einge-
räumt. Über dies hinaus wirken sich großflächige Wälder aus Lichtbaumarten auf die 
Mehrheit der hier relevanten Schutzobjekte (siehe Kap. 1) beziehungsweise auf die 
Anforderungen von Natura 2000 und den sonstigen Naturschutz positiv aus. 
 
Auenwälder (Zieltyp WE und WW, Lebensraumtyp 91E0 beziehungsweise Zieltyp 
WH, Lebensraumtyp 91F0) nehmen nur sehr geringe Flächenanteile des Pla-
nungsraumes ein, so dass deren Erhalt besonderen Vorrang genießt. Flächenmeh-
rungen sind darüber hinaus zu prüfen, kollidieren aber unter Umständen mit den 
Belangen des Schutzes von Arten und Lebensraumtypen des Offenlandes sowie mit 
den Belangen des Hochwasserschutzes. 
 
Bezüglich der Gestaltung von Waldrändern gibt es unterschiedliche naturschutzfach-
liche Ansätze, die zueinander im Widerstreit stehen, so dass dieser Punkt im Rahmen 
der innerfachlichen Konflikte nachfolgend vertiefend zu diskutieren ist. 
 
Waldränder verfügen aufgrund des Strukturreichtums und des vergleichsweise günsti-
gen Mikroklimas über eine besonders hohe floristische und faunistische Artenvielfalt 
und somit über eine besondere ökologische Bedeutung (beispielsweise AFL 1986, 
BLAB 1993, COCH 1995, DIERSCHKE 1974). Nach BLAB (1993) sind für die Fauna die 
südost-, südwest- und südexponierten Ränder vor allem bedeutsam, da derartig 
besonnte Lagen von zahlreichen seltenen und gefährdeten Tierarten bevorzugt werden. 
Im vorliegenden Fall kommt den Waldrändern darüber hinaus noch insofern eine be-
sondere Funktion, als sie teilweise auch Teilhabitate von Arten des benachbarten 
Offenlandes darstellen können und damit einer Verzahnung von Wald- und Offenland-
biotopen dienen. Die Ränder übernehmen zusätzlich auch eine wichtige Schutzfunk-
tion für die angrenzenden Waldbestände zum Beispiel vor Sturm, Feuer, Lärm, Emis-
sionen und Stoffeinträge durch Verkehr und landwirtschaftliche Nutzung (vergleiche 
HEUVELDOP & BRÜNING 1976, NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT 1992). 
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Derartige Strukturen dienen somit auch der Produktionssicherung der Wälder. Zusätz-
lich sind die Waldränder aus landschaftsästhetischer Sicht und in Bezug auf die Erho-
lungsfunktion der Landschaft beachtlich (vergleiche NATURSCHUTZZENTRUM HESSEN 
1989, HEUVELDOP & BRÜNING 1976). 
 
Nach Auffassung einiger Autoren sollte ein „idealer Waldrand“ wie folgt aufgebaut 
sein (nach COCH 1995, HANSTEIN 1970, KÖGEL et al. 1993, NATURSCHUTZZENTRUM 
HESSEN 1989, SCHERZINGER 1996): Offenland – Krautsaum (etwa 3 bis 10 m) – 
Strauchzone (etwa 10 bis 20 m) – Übergangszone (etwa 15 bis 30 m) – Wald. Wäh-
rend von einzelnen Autoren eine Idealbreite mit 20 bis 60 m angegeben wird, sind laut 
HEINRICH (1993) 20 bis 30 m ausreichend (vergleiche auch MURL 1991). Für die 
Waldaußenränder im Planungsraum wird eine Breite von 25 m angesetzt, um nicht zu 
große Teile der Wälder durch die Waldrandgestaltung zu überformen, zumal die Wald-
flächen aufgrund der eingestreuten Offenlandflächen sehr lange Ränder haben. Abwei-
chend von dem vorstehend beschriebenen „idealen Waldrand“ wird auf gesonderte 
starr abgegrenzt Krautsäume und Strauchzonen auf Kosten des eigentlichen Waldes 
verzichtet (so auch GEHLKEN 2014). Stattdessen sollen die Waldränder von einem auf-
gelockerten Kronendach geprägt sein, das es einerseits alten und überständigen Ex-
emplaren der Hauptbaumarten ermöglicht, ausladende Kronen zu entwickeln. Anderer-
seits können so besonnte, offenbodenreiche Habitate beispielsweise für Wildbienen 
entstehen. 
 
Auf eine Abgrenzung von Waldrändern wurde bei kleinen oder schmalen Waldflächen 
verzichtet, da diese Wälder sonst fast nur aus Waldrand bestehen würden. Außerdem 
wird bei den Buchenwald-Zieltypen auf die Ausweisung gesonderter Waldrand-
Zieltypen verzichtet, denn aufgrund des Schattholzcharakters der Buche lassen sich 
hier gut strukturierte Waldränder im Regelfall nicht entwickeln. Die Buche entwickeln 
einen bis zum Boden reichenden, weit ausgreifenden und verdämmenden Kronentrauf. 
Lichtdurchflutete Biotope lassen sich allenfalls mit einem hohen und permanenten 
Pflegeaufwand erzielen (AG ÖKOLOGIE 1996), so dass Aufwand und Nutzen in kei-
nem vernünftigen Verhältnis stehen. 
 
Ein Bedarf für die Mehrung von Offenlandbiotopen auf Kosten des Waldes ist nicht 
erkennbar, zumal damit unter Umständen innerfachliche Konflikte einhergehen wür-
den. Neben naturschutzfachlich hoch bedeutsame Waldbiotope würde auch eine Um-
wandlung von weniger bedeutsamen Flächen insbesondere die Naturgüter Boden, 
Wasser und Klima schädigen. 
 
Umgekehrt ist nach den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusam-
menhang die Notwendigkeit für die Mehrung der Auwaldflächen (Zieltyp WE, Le-
bensraumtyp 91E0 und Zieltyp WW, Lebensraumtyp 91E0 sowie Zieltyp WH, Le-
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bensraumtyp 91F0) sowie von bodensaurem Lichtwald (Zieltyp WQ, Lebensraumtyp 
9190) notwendig. Im Fall der übrigen Waldtypen ist dies demnach nicht entscheidend 
oder ledig anzustreben (siehe Kap. 1.4), so dass sich daraus kein zwingendes Erfor-
dernis ergibt. Grundsätzlich können die bestehenden Wälder durch Heckenstrukturen 
noch enger verzahnt und vernetzt werden. Bezüglich der Mehrung des Zieltyps WQ 
(Lebensraumtyp 9190), sei auf die Ausführungen oben verwiesen, dass den Lichtwald-
Zieltypen mit wenigen Ausnahmen ohnehin der Vorrang zur Entwicklung eingeräumt 
wird. Bei der Waldmehrung der Auwaldtypen (Zieltyp WE, Lebensraumtyp 91E0, 
Zieltyp WW, Lebensraumtyp 91E0 sowie Zieltyp WH, Lebensraumtyp 91F0) ist 
beachtlich, dass bei den Weichholz-Auwäldern nach den Hinweisen der Fachbehörde 
für Naturschutz zum Netzzusammenhang vorrangig die Weiden-Auwälder (Zieltyp 
WW) wiederherzustellen ist. In der Folge ist eine Waldmehrung von Erlen- und 
Eschen-Auwald (Zieltyp WE) nur im räumlichen Zusammenhang zu bereits bestehen-
den Flächen mit entsprechender Ausprägung vorgesehen, die Vergrößerung des 
Flächenumfanges des Weiden-Auwaldes (Zieltyp WW) zudem an geeigneten Stellen 
an den Ufern der Aller und Leine sowie gegebenenfalls von Stillgewässern, auch 
benachbart zu vorhandenen Beständen. Um dabei innerfachliche Konflikte weitest-
möglich zu vermeiden, hat dieses auf Offenlandflächen innerhalb der gehölzgeglie-
derten Auenbereiche (siehe Ausführungen unten) zu erfolgen, deren Biotopausstattung 
aktuell nur von geringer Wertigkeit ist und die sich vorrangig im räumlichen Zu-
sammenhang zu bestehendem Wald oder sonstigen dichten Gehölzbeständen befinden. 
Außerdem handelt es sich um Flächen, die am Niederungsrand liegen oder in nicht zu 
engen Talraumabschnitten, um den Hochwasserabfluss möglichst wenig zu behindern 
(Belange des Hochwasserschutzes). Die soll einerseits der Vermeidung von 
innerfachlichen Konflikten dienen. Andererseits wird beabsichtigt, zusätzlichen 
hydraulischen Belastungen vorzubeugen, die sich augenscheinlich leichter in offeneren 
Bereiche mit vergleichsweise freiem Abfluss beziehungsweise weniger ausgedehnten 
Niederungsabschnitten durch die Anreicherung mit Gehölzen ergeben können. Mit 
einbezogen wurden in diesen Räumen gelegene Fließgewässer, Gräben, Feucht- und 
Nassgrünland, Landröhrichte sowie naturnahe bis halbnatürliche Staudenfluren. Auf 
die Neuanlage von Gehölzbeständen im Umfeld von Stillgewässern ist zu verzichten, 
um mögliche nachteilige Effekte durch Beschattung (Verringerung der Besiedlungs-
möglichkeiten) beziehungsweise Laubeintrag (Beschleunigung von Verschlammung 
und Verlandung) zu verringern. Suchräume für die Neuanlage von Waldflächen sind 
somit nach den vorstehend genannten Kriterien abzugrenzen. 
 
Um eine Mehrung von naturnahen Stillgewässern (hier Zieltyp SE, Lebensraumtyp 
3150, siehe Kap. 1.4) zu ermöglichen und dabei innerfachliche Konflikte weitestmög-
lich zu vermeiden, hat dieses vorrangig auf Flächen mit geringwertiger Biotopausstat-
tung in Bereichen mit aktuell mittleren bis hohen Abständen zwischen bestehenden 
Altwässern mit offener Anbindung an die Aller beziehungsweise Leine (siehe KAISER 
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et al. 2011) zu erfolgen. Ausgenommen sind jedoch Flächen, die 2 km vor und hinter 
einem bereits gegenwärtig angeschlossen Stillgewässer liegen, da dort die von KAISER 
et al. (2011) als erforderlich dargestellte Altarm-Dichte bereits erreicht wird. Die Min-
destbreite der als geeignet einbezogenen Flächen beträgt 30 m, um angemessen dimen-
sionierte Gewässer schaffen zu können. Mit einbezogen werden neben linear ausge-
prägten schnell regenerierbaren Biotoptypen ausnahmsweise, soweit geeignet, auch 
mesophile Grünländer sowie Feucht- und Nassgrünland, da kleinräumig der Entwick-
lung von Altwässern beziehungsweise deren Anschluss Vorrang zu gewähren ist, 
wenn keine anderen Flächen für die Anlage zur Verfügung stehen. Die Mehrung ent-
sprechender Altarme wirkt sich gleichzeitig förderlich auf den Erhaltungsgrad des Le-
bensraumtyps 3260 (Zieltyp F) und auf die Fischarten des Anhanges II der FFH-Richt-
linie aus. Ferner ist dies aus avifaunistischer Sicht für einzelne wertbestimmende Vo-
gelarten positiv. Suchräume für die Neuanlage von Stillgewässern sind somit nach den 
vorstehend genannten Kriterien abzugrenzen.  
 
Eine Differenzierung der Grünland-Zieltypen erfolgt einerseits standörtlich nach dem 
Nässegrad und der vorliegenden Bodenverhältnisse. Andererseits ist insbesondere aus 
Gründen des Vogelschutzes eine weitere Unterscheidung zwischen offenem und ge-
hölzgegliedertem Grünland vorzunehmen. Einzelne Arten zeigen ein deutliches Mei-
deverhalten gegenüber Gehölzstrukturen (siehe V. BLOTZHEIM et al. 2001, vergleiche 
auch MORRIS 2009, BRÜGGEMANN 2010), so dass, um innerfachliche Konflikte zu ver-
meiden, in Bereichen, in denen ein Hinweis auf ein Vorkommen von Arten des 
Offenlandes vorliegt, der Entwicklung von offenem Grünland Vorrang gewährt wird. 
Gehölzgegliedertes Grünland ist dort vorrangig vorgesehen, wo seltene Vogelarten 
dieser Habitate vorkommen, zum Beispiel Neuntöter, außerdem zum Erhalt hoch-
wertiger Landschaftsbildelemente in Bereichen mit bestehenden hohen Heckendichten. 
Das gehölzgegliederte Grünland eignet sich auch zur Vernetzung von Wald- und 
Gebüschbiotopen sowie zur Stabilisierung sehr kleiner Waldflächen, so dass sich auch 
daraus entsprechende Flächenzuweisungen ableiten. 
 
Dem Hinweis der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang, dass auf 
feuchten oder nassen Standorten vordringlich die Wiederherstellung von Nasswiesen 
zu verfolgen ist, wird insoweit gefolgt, als auch bei nicht eindeutig hinreichend nassen 
Flächen des Zieltyps ein Hinweis erfolgt, dass eine spätere Entwicklung von Flächen 
innerhalb des Zieltyps zu Nasswiesen oder Nass- und Feuchtgrünland als Ergebnis der 
natürlichen Verhältnisse nicht abträglich ist und keiner Gegenmaßnahmen bedarf. 
Tatsächlich ist aber nicht ersichtlich, dass die Flächen des Zieltyps tatsächlich so nass 
sind, dass sich dort Nass- und Feuchtgrünland einstellen wird. 
 
Oligotrophe Stillgewässer als Lebensraumtyp 3130 (Zieltyp SO) sowie Walbestände 
als Lebensraumtyp 9130 (Zieltyp WM) und 9160 (Zieltyp WC) finden keine Berück-
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sichtigung in der Landschaftsschutzgebiets- oder Naturschutzgebiets-Verordnung. Ent-
sprechend der Hinweise der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang 
(siehe Kap. 1.4) betrifft der Lebensraumtyp 3130 nicht den Planungsraum. Die nähr-
stoffarmen Stillgewässer im Planungsraum stellen aber hochwertige und gesetzlich ge-
schützte Biotope (Wertstufe V) dar, so dass die Bestände zu erhalten und eventuell 
wiederherzustellen sind, auch wenn es sich nicht um Lebensraumtypen handelt. Folg-
lich ist der Zieltyp „SO – oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3130)“ auch im 
Weiteren zu berücksichtigen. Auch der Lebensraumtyp 9160 ist im Planungsraum auf-
grund seiner Ausprägung nicht signifikant. Dessen ungeachtet ist aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie der Erhalt der bestehenden Flächen als 
Zieltyp „WLM – mesophiler Lichtwald (Lebensraumtyp 9160)“ beachtlich. Entsprech-
endes gilt auch für den Lebensraumtyp 9130, der entsprechend der Hinweise der 
Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang (siehe Kap. 1.4) ausschließlich 
im Bereich der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten relevant ist. Insofern ist 
der Zieltyp „WNM – mesophiler Buchenwald (Lebensraumtyp 9130)“ im weiteren 
von Belang.  
 
Bei dem Lebensraumtyp 91D0 (Zieltyp WB), bei dem nach der Aktualisierungskartie-
rung von LEHMANN & THIELCKE (2016) ein deutlicher Flächenverlust festzustellen ist, 
findet sich bei den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammen-
hang (siehe Kap. 1.4) die Anmerkung, dass das Vorkommen als erloschen gilt und 
demnach die Notwendigkeit der Wiederherstellung im Rahmen des Managementpla-
nes zu prüfen sei. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz kann aufgrund 
der von BÜSCHER et al. (2004) festgestellten Artenzusammensetzung zum Zeitpunkt 
der Basiserfassung davon ausgegangen werden, dass der entsprechende Lebensraum-
typ seinerzeit vorlag, auch wenn gegenwärtig Vegetationsbestände vorliegen, die auf 
eine mäßige bis gute Nährstoffversorgung hinweisen. Demnach ergibt sich eine Wie-
derherstellungsnotwendigkeit, so dass der Zieltyp „WB – Moorwald (Lebensraumtyp 
91D0)“ im Weiteren berücksichtigt wird. Entwicklungspotenzial besteht indes darüber 
hinaus in dem zum Heidekreis gehörenden Teil des FFH-Gebietes nicht, so dass dieser 
nachstehend nicht weiter berücksichtig wird. In Tab. 4-6 des Kap. 4.2.2 werden somit 
lediglich die grundsätzlichen Möglichkeiten für eine zukünftige Entwicklung als An-
haltspunkte aufgezeigt. 
 
Entsprechendes gilt auch für die zunächst in Tab. 4-1 genannten Zieltypen „HD - 
Sandheiden auf Dünen (Lebensraumtyp 2310)“, „RD - Sandtrockenrasen auf Dünen 
(Lebensraumtyp 2330)“, „HC - Sandheiden außerhalb von Dünen (Lebensraumtyp 
4030)“, „HW – Wacholderheiden (Lebensraumtyp 5130)“, „GP – Pfeifengraswiesen 
(Lebensraumtyp 6410)“ und „M – Übergangsmoore (Lebensraumtyp 7140)“ sowie 
„SD - dystrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 3160)“ und „FS – Schlammbänke der 
Fließgewässer (Lebensraumtyp 3270)“. Zu diesen Zieltypen werden nachstehend keine 
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weitreichenderen Angaben gemacht, da die entsprechenden Lebensraumtypen 2310, 
2330, 4010, 4030, 5130, 6410, 7140 sowie 3160 und 3170 im Planungsraum nicht auf-
treten und gegenwärtig auch kein sinnvolles Entwicklungspotenzial besteht. Ferner 
finden sich zu diesen Lebensraumtypen keine Hinweise zum Netzzusammenhang (sie-
he Kap. 1.4) und sie sind auch nicht in den Schutzgebiets-Verordnungen berücksich-
tigt. 
 
Die Wiederherstellung oder Mehrung der sonstigen als erloschen geltenden FFH-Le-
benraumtypen innerhalb und außerhalb der Grenzen des Natura 2000-Gebietes ist im 
Weiteren vorgesehen (siehe Ausführungen in Kap. 4.2.2). 
 
Der bekannte Artenbestand des Planungsraumes lässt nicht erkennen, dass die oben 
angeführte Gewichtung dazu führen könnte, dass bedeutsame Tier- oder Pflanzenvor-
kommen ihre Habitate einbüßen oder problematische Beeinträchtigungen erfahren 
könnten (vergleiche Kap. 4.3). 
 
Nach Hinweisen des LAVES (schriftliche Mitteilung 3.2.2021) befindet sich der 
Rapfen (Aspius aspius) in der Aller beziehungsweise im Einzugsgebiet der Weser 
nicht in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet, das sich auf das Einzugsgebiet der 
Elbe beschränkt. Die Art ist demzufolge nicht signifikant für das FFH-Gebiet und im 
Weiteren nicht zu berücksichtigen, da sie ebenfalls im Standarddatenbogen als nicht 
signifikant benannt ist (siehe Tab. 1-1). Der Rapfen stellt gemäß LAVES kein Erhal-
tungsziel für den Planungsraum dar. Die Vorkommen der Groppe und des Bachneun-
auges hingegen liegen in deren natürlichem Verbreitungsgebiet, so dass die Arten die 
ebenfalls im Standarddatenbogen genannt werden (vergleiche Tab. 1-1), aber nicht in 
der Schutzgebietsverordnung (siehe Kap. 2 im Materialband), auch vor dem Hinter-
grund der Berücksichtigung der Vorkommen im gesamten Gewässersystems des Natu-
ra 2000-Gebietes beachtlich sind. 
 
Um die vorstehend beschriebenen Sachverhalte zu berücksichtigen, werden die Wald-
zieltypen in Tab. 4-2 dahingehend weiter differenziert, dass für die Waldränder ge-
sonderte Zieltypen ausgewiesen werden. Zudem werden die Grünland-Zieltypen mo-
difiziert (Tab. 4-3). 
 
Unter Berücksichtigung der in Tab. 4-3 beschriebenen Modifikationen verbleiben 
zunächst keine offensichtlichen innerfachlichen Zielkonflikte. Unabhängig davon 
können innerfachliche Konflikte übersehen werden. Daher folgt in Kap. 4.3 im 
Anschluss an die flächenscharfe Zielfestlegung in Kap. 4.2 noch einmal eine grund-
legende Prüfung, ob alle Schutzbelange hinreichend berücksichtigt sind (iterativer 
Prozess). 
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Tab. 4-3: Ergänzung und Differenzierung der naturschutzfachlichen Zieltypen im 
Rahmen der innerfachlichen Abwägung. 

 
vorläufige naturschutzfachliche Zieltypen Herleitung der Zieltypen 

 
WCAR – mesophiler Lichtwald, mit geringem 

Totholzanteil strukturreiche Waldau-
ßenränder (Lebensraumtyp 9160) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WCTR – mesophiler Lichtwald, totholzreich, 
strukturreiche Waldaußenränder (Le-
bensraumtyp 9160) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WQAR – bodensaurer Lichtwald mit geringem 
Totholzanteil strukturreiche Waldau-
ßenränder (Lebensraumtyp 9190) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WQTR – bodensaurer Lichtwald totholzreich, 
strukturreiche Waldaußenränder 
(Lebensraumtyp 9190) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WHAR – Hartholz-Auwald, mit geringem 
Totholzanteil, strukturreiche Waldau-
ßenränder (Lebensraumtyp 91F0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WHTR – Hartholz-Auwald, totholzreich, struk-
turreiche Waldaußenränder (Lebens-
raumtyp 91F0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WEAR – Erlen- und Eschen-Auwald, mit gerin-
gem Totholzanteil, strukturreiche 
Waldaußenränder (Lebensraumtyp 
91E0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WETR – Erlen- und Eschen-Auwald, totholz-
reich, strukturreiche Waldaußenrän-
der (Lebensraumtyp 91E0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WWAR – Weiden-Auwald, mit geringem Tot-
holzanteil, strukturreiche Waldaußen-
ränder (Lebensraumtyp 91E0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WWTR – Weiden-Auwald, totholzreich, struk-
turreiche Waldaußenränder (Lebens-
raumtyp 91E0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WAAR – nährstoffreicher Bruch- und Sumpf-
wald, mit geringem Totholzanteil, 
strukturreiche Waldaußenränder 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WATR – nährstoffreicher Bruch- und Sumpf-
wald, totholzreich, strukturreiche 
Waldaußenränder  

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WBAR – Moorwald, mit geringem Totholzan-
teil, strukturreiche Waldaußenränder 
(Lebensraumtyp 91D0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

WBTR – Moorwald, totholzreich, strukturreiche 
Waldaußenränder (Lebensraumtyp 
91D0) 

25 m breiter Waldaußenrandstreifen aufgrund der besonderen 
Habitatfunktion, zur Stabilisierung der Wälder und zur engen 
Verzahnung von Wald- und Offenlandbiotopen 

GNo – offenes Nass- und Feuchtgrünland - Hinweise auf Vorkommen von Vogelarten des Offenlandes 
mit Meideverhalten zu Gehölzstrukturen 

- bestehende Nassgrünlandbiotope und benachbarte Flä-
chen gleicher Höhenlage 

GNh – gehölzgegliedertes Nass- und 
Feuchtgrünland 

- kein Hinweise auf Vorkommen von Vogelarten des Offen-
landes mit Meideverhalten zu Gehölzstrukturen 

- Vernetzung der Wald- und Gebüschstrukturen, Stabilisie-
rung der Waldflächen, Förderung der naturnahen Fließge-
wässerentwicklung 

- bestehende Nassgrünlandbiotope und benachbarte Flä-
chen gleicher Höhenlage 

GMo – offenes mesophiles Mäh-Grünland 
(Lebensraumtyp 6510) 

- Hinweise auf Vorkommen von Vogelarten des Offenlandes 
mit Meideverhalten zu Gehölzstrukturen 

- Entwicklung der Flächen auf Nassstandorten hin zu Nass-
grünland läuft den naturschutzfachlichen Zielen nicht zuwi-
der 
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4.1.2.5  Sozioökonomische Abwägungen 
 
Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Aspekte des naturschutzfachlichen Ideales 
umsetzbar sind beziehungsweise bei manchen Aspekten Aufwand und Nutzen für den 
Naturschutz in keinem sinnvollen Verhältnis stehen. Im Zielfindungsprozess ist daher 
die Umsetzbarkeit im derzeit vorhandenen sozioökonomischen Umfeld anhand der 
Kriterien Umsetzungsaufwand, Betroffenheit von Nutzungen und gesellschaftliche 
Akzeptanz zu hinterfragen. 
 
Die Bedeutung der Waldgebiete des Planungsraumes für die Erholungsnutzung ist 
begrenzt. Die Notwendigkeit einer erhöhten Verkehrssicherungspflicht entlang der 
Wege (vergleiche GEBHARD 2015a, 2015b) lässt sich daraus ohnehin nicht ableiten. 
Der Erhalt von stehendem Totholz und Uraltbäumen auch im Umfeld von Waldwegen 
ist daher möglich. 
 
Die im Planungsraum gelegenen oder daran angrenzenden Einrichtungen zur anla-
genbezogenen Erholung wie Campingplätze und Wochenendhausgebiete (siehe 
Kap. 3.5.3.6) stellen in gewissem Umfang aufgrund der mit der Nutzung einhergehen-
den Störwirkungen einen naturschutzfachlichen Konflikt dar. Die Aufgabe oder Verla-
gerung der Anlagen stellt jedoch eine unrealistische Handlungsoption dar. Da die Ein-
richtungen sich vielfach in Bereichen mit deutlichen Vorbelastungen durch Siedlungen 
oder Verkehrswege befinden, sind solche Optionen auch nicht zwingend in Erwägung 
zu ziehen. 
 
Die vorhandene Straßen und Eisenbahnlinien verursachen Störwirkungen (vergleiche 
GARNIEL & MIERWALD 2010, GARNIEL et al. 2007) und vom straßengebundenen 
Verkehr gehen stoffliche Emissionen aus (BALLA et al. 2013). Auch kann es verstärkt 
zu Wildunfällen kommen. Weiterhin stellen die Verkehrswege Ausbreitungsbarrieren 
für am Boden wandernde Tierarten dar. Neben dem Fischotter und anderen 
Säugetierarten sowie Wirbellose können im Fall von Straßen besonders Amphibien be-
troffen sein. Verkehrsopfer aus dem Plangebiet sind lediglich vom Fischotter doku-
mentiert (siehe Kap. 3.3.1). Weitere Hinweise auf relevante Wechsel- und Austausch-
beziehungen anderer Artengruppen liegen nicht vor. Ein Rückbau der Straßen und Ei-
senbahnstrecken beziehungsweise deren Verlegung wäre zwar naturschutzfachlich er-
strebenswert, wird aber als utopisch eingeschätzt und ist daher nicht Bestandteil des 
umsetzbaren Leitbildes. Handlungsoptionen sind aber im Bedarfsfall die Anlage von 
Leit- und Sperreinrichtungen sowie Querungshilfen, die die Passierbarkeit verbessern. 
Die verkehrsbedingten Störwirkungen der Straßen werden im Rahmen des umsetzba-
ren Leitbildes als nicht abzuändern eingestuft, so dass es fachlich nicht sinnvoll wäre, 
im Störbereich Habitate für lärmempfindliche Arten zu entwickeln. Wegen der erhöh-
ten Verkehrssicherungspflichten ist es im Nahbereich der Straßen und Eisenbahn-
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strecken auch nicht zielführend, Habitatbäume und stehendes Totholz zu entwickeln. 
Daher wurde bereits in Kap. 4.1.2.2 für die straßennahen Flächen ein gesonderter Ziel-
typ ausgewiesen. 
 
An mehreren Stellen im Planungsraum quert eine 110 kV-Freileitung das Gebiet. Ein 
aus naturschutzfachlicher Sicht erstrebenswerter vollständiger Rückbau, eine Verle-
gung oder Erdverkabelung der Leitung wird gegenwärtig als utopisch eingeschätzt. 
Daher sind diese Optionen nicht Bestandteil des umsetzbaren Leitbildes. Stattdessen 
fließen die Wuchsbeschränkungen im Schutzstreifen in das umsetzbare Leitbild ein. 
 
Der Ausschluss von anthropogenen Nährstoffeinträgen über den Luftpfad in den Pla-
nungsraum ist nicht umsetzbar, da auf in der näheren und weiteren Umgebung vorhan-
dene Emitenten wie Landwirtschaft, Siedlungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe sowie 
Verkehrswege im Rahmen der Managementplanung kein Einfluss genommen werden 
kann. Entsprechendes gilt auch für Belastungen aufgrund von diffusen Stoffeinträgen 
in die Oberflächengewässer über den Grundwasserzustrom aufgrund belastender Nut-
zungseinflüsse im weiteren Einzugsgebiet außerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes. 
 
Eine vollständige Beseitigung aller fest etablierter Neophyten wird aufgrund des damit 
verbundenen hohen Aufwandes als nicht umsetzbar eingestuft. Einige Arten fügen sich 
auch unproblematisch in die Biozönonsen ein, zum Beispiel Kleinblütiges Springkraut 
(Impatiens parviflora, vergleiche TREPL 1984). Aber zumindest bei den Arten mit 
invasivem Charakter wie Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) und Späte 
Trauben-Kirsche (Prunus serotina) bedarf es einer Zurückdrängung, da es zu einer 
massiven Verdrängung heimischer Arten kommt. Auch die gänzliche Entfernung von 
allen invasiven gebietsfremden Tierarten wird aus dem gleichen Grund als nicht reali-
sierbar angesehen. 
 
Gewisse Beschränkungen der Land- und Forstwirtschaft werden als grundsätzlich um-
setzbar eingestuft, sofern in hinreichendem Umfang Mittel für Entschädigungszah-
lungen oder naturschutzvertragliche Regelungen bereit stehen. 
 
Im Rahmen von Maßnahmen zum Wasserrückhalt ist darauf zu achten, dass eine Ab-
wägung mit den Eigentümerinteressen zu erfolgen hat. Sofern weitere Grundstücke be-
troffen sind, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. 
 
Weitere maßgebliche Auswirkungen auf andere Nutzungen sind nicht erkennbar. 
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4.2  Gebietsbezogene Erhaltungsziele sowie sonstige 
Schutz- und Entwicklungsziele 

 
4.2.1  Methodische Hinweise 

 
Das in Kap. 4.1.6 beschriebene umsetzbare Leitbild bedarf einer räumlichen Präzisie-
rung, um darauf aufbauend eine konkrete Planung von Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen durchführen zu können. Dieses erfolgt so, dass die Zielaussagen des umsetz-
baren Leitbildes in Form der naturschutzfachlichen Zieltypen auf die Einzelflächen 
„heruntergebrochen“ werden (KAISER 1999a, 2003a, 2009). Auf dieser Basis werden 
die gebietsbezogenen Erhaltungsziele sowie sonstigen Schutz- und Entwicklungsziele 
für das FFH-Gebiet formuliert. 
 
In Kap. 4.2.2 werden für alle Flächen des Planungsraumes naturschutzfachliche Zielty-
pen abgeleitet, um neben den Natura 2000 betreffenden gebietsbezogenen Erhaltungs- 
und Entwicklungszielen auch die Natura 2000 nicht betreffenden Naturschutzbelange 
entsprechend den Anforderungen der allgemeinen Zielvorgaben des Bundesnatur-
schutzgesetzes sachgerecht zu berücksichtigen. Die Tab. 4-6 zeigt die räumliche Zu-
ordnung der naturschutzfachlichen Zieltypen auf, um diese fachlich nachvollziehbar 
und reproduzierbar zu machen. Gleichzeitig wird in diesem Kapitel soweit erforderlich 
Bezug auf die Hinweise zum Netzzusammenhang der Fachbörde für Naturschutz (sie-
he Kap. 1.4) beziehungsweise auf die Angaben aus der Schutzgebietsverordnung des 
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet „Aller – Leinetal“ (vergleiche Kap. 2.1 im 
Materialband) genommen und die sich gegebenenfalls daraus ergebenen Erfordernis-
sen dargelegt, um die Natura 2000-Belange im Rahmen der Managementplanung ge-
bührend zu berücksichtigen. 
 
Innerhalb der naturschutzfachlichen Zieltypen erfolgt in Kap. 4.2.3 jeweils eine Diffe-
renzierung, ob es sich um zwingend zu berücksichtigende gebietsbezogene Erhal-
tungsziele (verpflichtende Ziele), um Ziele für die weitere Entwicklung von Na-
tura 2000-Schutzgegenständen oder um Ziele zum Schutz und zur Entwicklung sonsti-
ger Schutzgegenstände handelt (vergleiche BURCKHARDT 2016). Die verpflichtenden 
Ziele ergeben sich aus den verbindlichen Vorgaben der Schutzgebietsverordnung zu 
Natura 2000 als demokratisch legitimierte normative Grundlage, da die Verordnung 
nach § 34 Abs. 1 BNatSchG die rechtsverbindlichen Aussagen zu den Entwicklungs-
zielen enthält, und aus den Hinweisen zum Netzzusammenhang der Fachbehörde für 
Naturschutz, gegebenenfalls auch aus Vorgaben des Standarddatenbogens. 
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4.2.2  Naturschutzfachliche Zieltypen und deren räumliche Verbreitung 
 
In der Tab. 4-6 erfolgt die räumliche Konkretisierung des umsetzbaren Leitbildes an-
hand der naturschutzfachlichen Zieltypen. Es ist möglich, dass einige der aufgeführten 
Konstellationen derzeit im Planungsraum gar nicht auftreten. Sie werden trotzdem in 
Tab. 4-6 berücksichtigt, um mögliche Fortschreibungen des Managementplanes zu 
erleichtern und einfacher auf Veränderungen reagieren zu können. 
 
Die Tab. 4-7 liefert eine Übersicht über die Flächenanteile der einzelnen Zieltypen. 
Die räumliche Verbreitung der Zieltypen ist in Karte 11 dargestellt. 
 
Die Gliederung des nachfolgenden Textes und der Tabellen erfolgt in Abhängigkeit 
von den ökologischen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Zieltypen. 
 
 

4.2.2.1  Schattwald-Zieltypen 
(Lebensraumtyp 9130 und nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald) 

 
WM – mesophiler Buchenwald (Lebensraumtyp 9130): Den gegenwärtigen Be-
ständen des Lebensraumtyps 9130 innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 90 wird ein guter 
Erhaltungsgrad (B) attestiert. Nach den Hinweisen aus dem Netzzusammenhang der 
Fachbehörde für Naturschutz ist der Lebensraumtyp ausschließlich im Bereich der 
Flächen der Niedersächsischen Landesforsten relevant. Demnach beträgt der gebiets-
bezogene C-Anteil etwa 10 %, so dass auf Gebietsebene eine Reduzierung des C-
Anteiles anzustreben ist (siehe Kap. 1.4). Dementsprechend ist der Erhalt der im Pla-
nungsraum vorhandenen zwei Flächen des Lebensraumtyps 9130 innerhalb des Natura 
2000-Gebietes vorgesehen. Eine weitere Mehrung insgesamt, aber auch im Bereich der 
Niedersächsischen Landesforsten, ist nicht geplant, zumal kaum Entwickungspotenzial 
besteht, da fast alle Flächen mesophiler Standorte im Überschwemmungsgebiet liegen. 
 
WA – nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald): Bei den Bruch- und Sumpfwald-
Biotopen im Planungsraum handelt es sich nicht um FFH-Lebensraumtypen, wohl 
aber um gesetzlich geschützte sowie hochwertige Biotope (Wertstufe V und IV). Es 
besteht hier kein Entwicklungspotenzial für FFH-Lebensraumtypen. Diesem Zieltyp 
werden auch Nadelforste sowie Wälder entwässerter Standorte und sonstige Gehölz-
bestände zugeordnet, wenn sich diese im räumlichen Zusammenhang zu den Bruch- 
und Sumpfwald-Biotopen befinden oder eine Entwicklung in Folge der standörtlichen 
Gegebenheiten (Zuhilfenahme der Bodenübersichtskarte BÜK 50, Daten des LBEG) 
möglich ist. Mit einbezogen werden in diesen Räumen gelegene Gräben, naturnahe bis 
halbnatürliche Staudenfluren sowie Waldlichtungsfluren. Die Bestände sind zu sichern 
und gegebenenfalls zu entwickeln. 
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4.2.2.2  Lichtwald-Zieltypen 
(Lebensraumtypen 9160, 9190 und 91D0) 

 
WC – mesophiler Lichtwald (Lebensraumtyp 9160): Den gegenwärtigen Beständen 
des Lebensraumtyps 9160 innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 wird ein mäßiger bis 
schlechter Erhaltungsgrad (C) attestiert. Nach den Hinweisen aus dem Netzzusam-
menhang der Fachbehörde für Naturschutz ist der Lebensraumtyp im Planungsraum 
aufgrund seiner Ausprägung nicht relevant (siehe Kap. 1.4). Dessen ungeachtet ist 
aufgrund des Verschlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie der Erhalt der bestehen-
den Flächen des Lebensraumtyps 9160 im Planungsraum vorzusehen, eine Flächen-
mehrung hingegen nicht. 
 
WQ – bodensaurer Lichtwald (Lebensraumtyp 9190, FFH-Anhang II - Zielarten: 
Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr sowie EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: 
Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch): Etwa die Hälfte der gegenwärtigen Be-
stände des Lebensraumtyps 9190 innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 weist im Pla-
nungsraum einen guten (B) oder sehr guter Erhaltungsgrad (A) auf, der Rest einen mä-
ßigen bis schlechten (C). Entsprechend der Hinweise der Fachbehörde für Naturschutz 
zum Netzzusammenhang beträgt der gebietsbezogene C-Anteil etwa 35 % sowie 50 % 
im Planungsraum, so dass eine Reduzierung des Anteiles notwendig ist. Zudem ergibt 
sich eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang (siehe 
Kap. 1.4). Entsprechend der Schutzgebietsverordnung des Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebiet „Aller – Leinetal“ (vergleiche Kap. 2.1 im Materialband) ist für 
die Waldflächen im Lebensraumtyp entsprechend des NMU (2015) der Erhaltungsgrad 
B maßgeblich und in der Folge die Wiederherstellung verpflichtend. Nach zusätzlicher 
Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist dieser Erhaltungsgrad aufgrund der 
Regelungen der Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen 
Flächen des Lebensraumtyps vorzusehen. Die daraus resultierende notwendige 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades in defizitären Bereichen ist vorge-
sehen. Ferner ergibt sich die Erforderlichkeit einer zusätzlichen Flächenvergrößerung, 
für die eine Umwandlung naturferner Bestände zu prüfen ist (siehe Kap. 1.4). Daher 
wird auf höher gelegenen Flächen (Zuhilfenahme der topografischen Karte) bezie-
hungsweise außerhalb der Überschwemmungsgebiete (Zuhilfenahme der Daten des 
NLWKN) im Bereich von Nadel- und Laubforsten, Kiefernwald sowie Pionier-
beständen und sonstigen Gehölzen die Entwicklung von Lichtwald vorrangig vorge-
sehen. Mit einbezogen werden in diesen Räumen gelegene Gräben, naturnahe bis 
halbnatürliche Staudenfluren sowie Waldlichtungsfluren. Angaben zum erforderlichen 
Umfang der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die 
Fachbehörde für Naturschutz nicht. In Anlehnung an KAISER & BRUCKHAUS (2022) ist 
nach einer Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz eine Mehrung des Lebens-
raumtyps im Regelfall von 12 % geboten. Ausgehend von der Referenzfläche im Pla-
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nungsraum nach der FFH-Basiserfassung (vergleiche Tab. 1-3) von 6,8 ha wäre da-
nach eine Vermehrung von 0,82 ha erforderlich, wobei dies in einem Umfang von bis 
zu 4,62 ha möglich erscheint. 
 
WB – Moorwald (Lebensraumtyp 91D0): Der Lebensraumtyp 91D0 gilt insgesamt 
im Planungsraum gegenwärtig als erloschen, so dass aufgrund des Flächenverlustes 
(3,2 ha, vergleiche Kap. 1.4) gegenüber der FFH-Basisverfassung eine Wiederher-
stellungsnotwendigkeit besteht. Entsprechend der Hinweise der Fachbehörde für Na-
turschutz zum Netzzusammenhang (siehe Kap. 1.4) ist die Erforderlichkeit im Rahmen 
der vorliegenden Unterlage zu prüfen. Nach weiteren Anmerkungen der Fachbehörde 
für Naturschutz besteht die Notwendigkeit der Wiederherstellung, so dass diese aus-
nahmslos im Bereich des ehemaligen Vorkommens vorgesehen wird. Darüber hinaus-
gehenendes Entwicklungspotenzial für den Lebensraumtyp 91D0 besteht in dem zum 
Heidekreis gehörenden Teil des FFH-Gebietes nicht und ist nach den Hinweisen der 
Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang entgegen des Bedarfes im 
Gesamtgebiet kein Erhaltungsziel für den hier vorliegenden Planungsraum (vergleiche 
Kap. 1.4). Im Rahmen der Basiserfassung von BÜSCHER et al. (2004) wurde ein 
mäßiger bis schlechter Erhaltungsgrad (C) festgestellt. Entsprechend der Hinweise der 
Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang ist die Verbesserung des Erhal-
tungsgrades anzustreben (siehe Kap. 1.4). Entsprechend der Schutzgebietsverordnung 
des Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietes „Aller – Leinetal“ (vergleiche 
Kap. 2.1 im Materialband) ist für die Waldflächen mit Lebensraumtyp entsprechend 
des NMU (2015) der Erhaltungsgrad B maßgeblich und in der Folge die Wieder-
herstellung verpflichtend. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist 
dieser Erhaltungsgrad aufgrund der Regelungen der Schutzgebietsverordnung in 
Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps vorzusehen. 
Die daraus resultierende notwendige Wiederherstellung des günstigen Erhaltungs-
grades in defizitären Bereichen ist vorgesehen. 
 
 

4.2.2.3  Auwald-Zieltypen 
(Lebensraumtypen 91E0 und 91F0) 

 
WE – Erlen- und Eschen-Auwald (Lebensraumtyp 91E0, FFH-Anhang II - 
Zielarten: Biber, Fischotter beziehungsweise EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: 
Rotmilan, Schwarzmilan): Die Mehrheit der gegenwärtigen Bestände des Lebens-
raumtyps 91E0 innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 weist im Planungsraum derzeit 
einen mäßigen bis schlechten Erhaltungsgrad (C) auf. Daneben finden sich aber auch 
Anteile in einem guten Erhaltungsgrad (B). Entsprechend der Hinweise der Fachbe-
hörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang beträgt der gebietsbezogene C-Anteil 
80 % sowie etwa 70 % im Planungsraum, so dass eine Verbesserung notwendig ist. 
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Zudem ergibt sich eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang 
(siehe Kap. 1.4). Entsprechend der Schutzgebietsverordnung des Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebiet „Aller – Leinetal“ (vergleiche Kap. 2.1 im Materialband) ist 
für die Waldflächen im Lebensraumtyp entsprechend des NMU (2015) der Erhaltungs-
grad B maßgeblich und in der Folge die Wiederherstellung verpflichtend. Nach 
Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist dieser Erhaltungsgrad aufgrund der 
Regelungen der Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen 
Flächen des Lebensraumtyps vorzusehen. Die daraus resultierende notwendige 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades in defizitären Bereichen ist 
vorgesehen. Nach den Hinweisen aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) ist die 
dort als notwendig dargelegte Flächenvergrößerung vorrangig durch die Wieder-
herstellung von Weiden-Auwäldern an Flussufern (siehe Zieltyp WW) vorzusehen. In 
der Folge ist eine Flächenvergrößerung von Erlen- und Eschen-Auwäldern nachrangig 
nur sehr kleinflächig in Bereichen vorgesehen, in denen es sich aus dem unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang aus vorhandenen gleichartigen Beständen ergibt. 
 
WW – Weiden-Auwald (Lebensraumtyp 91E0, FFH-Anhang II - Zielarten: 
Biber, Fischotter beziehungsweise EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Rotmilan, 
Schwarzmilan): Die Mehrheit der gegenwärtigen Bestände des Lebensraumtyps 91E0 
innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 weist im Planungsraum derzeit einen mäßigen bis 
schlechten Erhaltungsgrad (C) auf. Daneben finden sich aber auch Anteile in einem 
guten Erhaltungsgrad (B). Entsprechend der Hinweise der Fachbehörde für Natur-
schutz zum Netzzusammenhang beträgt der gebietsbezogene C-Anteil 80 % sowie 
etwa 70 % im Planungsraum, so dass eine Verbesserung notwendig ist. Zudem ergibt 
sich eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang (siehe 
Kap. 1.4). Entsprechend der Schutzgebietsverordnung des Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebiet „Aller – Leinetal“ (vergleiche Kap. 2.1 im Materialband) ist für 
die Waldflächen im Lebensraumtyp entsprechend des NMU (2015) der Erhaltungsgrad 
B maßgeblich und in der Folge die Wiederherstellung verpflichtend. Nach Anmerkung 
der Fachbehörde für Naturschutz ist dieser Erhaltungsgrad aufgrund der Regelungen 
der Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des 
Lebensraumtyps vorzusehen. Die daraus resultierende notwendige Wiederherstellung 
des günstigen Erhaltungsgrades in defizitären Bereichen ist vorgesehen. Nach den 
Hinweisen aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) wird die dort als notwendig 
dargelegte Flächenvergrößerung vorrangig durch die Wiederherstellung von Weiden-
Auwäldern an Flussufern angestrebt. Ferner ist nach Angaben des Niedersächsischen 
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (schriftliche Mittei-
lung 24.2.2021) in Folge von Bundesvorgaben eine Flächenmehrung des Lebens-
raumtyps 91E0 von mindestens 10 % des Wertes der Aktualisierungskartierung zu 
empfehlen (mindestens bis zu rund 1,51 ha). Daher wird in den Auenbereiche die 
Entwicklung von Weichholzauwald im Bereiche von Nadel- und Laubforsten, Pionier-
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wäldern, Gebüschen und sonstigen geeigneten Gehölzbeständen ufernah vorrangig 
vorgesehen, da hier keine hochwertigen Offenlandlebensräume entzogen werden und 
auch keine Verschlechterungen der Hochwasserschutzsituation zu befürchten ist. Mit 
einbezogen werden in diesen Räumen gelegenen Gräben, naturnahe bis halbnatürliche 
Staudenfluren sowie Landröhrichte. Insgesamt ist eine Flächenvergrößerung auf bis zu 
5,33 ha möglich. 
 
WH – Hartholz-Auwald (Lebensraumtyp 91F0, FFH-Anhang II - Zielarten: Bi-
ber sowie EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarz-
storch, Seeadler): Die Mehrheit der gegenwärtigen Bestände des Lebensraumtyps 
91F0 innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 weist im Planungsraum einen guten (B) oder 
sehr guter Erhaltungsgrad (A) auf. Daneben finden sich aber auch Flächen mit 
mäßigem bis schlechtem (C) Erhaltungsgrad. Nach den Hinweisen der Fachbehörde 
für Naturschutz zum Netzzusammenhang beträgt der gebietsbezogene C-Anteil etwa 
45 % sowie etwa 15 % im Planungsraum, so dass eine Reduzierung des Anteiles not-
wendig ist. Zudem ergibt sich eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzu-
sammenhang (siehe Kap. 1.4). Entsprechend der Schutzgebietsverordnung des Natur-
schutz- und Landschaftsschutzgebiet „Aller – Leinetal“ (vergleiche Kap. 2.1 im Ma-
terialband) ist für die Waldflächen im Lebensraumtyp entsprechend des NMU (2015) 
der Erhaltungsgrad B maßgeblich und in der Folge die Wiederherstellung ver-
pflichtend. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist dieser Erhaltungs-
grad aufgrund der Regelungen der Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem 
Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps vorzusehen. Die daraus resul-
tierende notwendige Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades in defizitären 
Bereichen ist vorgesehen. Nach den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz ist 
zudem eine Flächenvergrößerung nötig. Angaben zum Umfang der Flächenmehrung 
aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde für Naturschutz nicht. 
In Anlehnung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des Wertes der 
Referenzfläche angestrebt. Daher werden im Planungsraum unter anderem Nadel- und 
Laubforste sowie Pionierwälder und andere Gehölzbestände dem Zieltyp zugeordnet, 
wenn sich diese im räumlichen Zusammenhang zu bestehendem Hartholz-Auwald 
befinden oder sich diese innerhalb des Überschwemmungsgebietes (Zuhilfenahme der 
Daten des NLWKN), aber abseits der Ufer befinden. Zudem erfahren ausnahmsweise 
auch ufernahe Bestände im Bereich der Schleusen und Wehre die Zuordnung zum 
Zieltyp. Mit einbezogen werden in diesen Räumen gelegene Gräben, naturnahe bis 
halbnatürliche Staudenfluren sowie Waldlichtungsfluren und Stillgewässer. Aus-
gehend von der Referenzfläche im Planungsraum nach der FFH-Basiserfassung (ver-
gleiche Tab. 1-3) von 20,3 ha wäre eine Vermehrung von 2,03 ha erforderlich, wobei 
dies in einem Umfang von bis zu 5,33 ha möglich ist. 
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In den Hinweisen zum Netzzusammenhang führt die Fachbehörde für Naturschutz 
weiter aus: „Bei LRT 91F0 sollte unbedingt überprüft werden, welche Flächengröße 
als Ausgangszustand berücksichtigt werden muss. Teilweise sind sehr kleine Bestände 
/ eher Baumreihen als WH kartiert worden, welche nicht bei der Größe der zu erhal-
tenden Fläche berücksichtigt werden müssen. Hier sollte nach einer Prüfung Rück-
sprache mit dem NLWKN gehalten werden.“ Angesichts der geringen Gesamtflächen-
größe des Lebensraumtyps stellen die genannten Kleinflächen unabhängig davon 
wichtige Trittsteine für Hartholz-Auwälder und Initialen für die Entwicklung weiterer 
Flächen des Lebensraumtyps 91F0 dar, so dass auch diese Flächen dem Zieltyp zuge-
ordnet werden.  
 
Nach den Angaben des NLWKN (schriftliche Mitteilung, 7.3.2019) ist als ein langfris-
tiges Ziel im Bereich des Naturwaldes der Ahe beziehungsweise Schlenke die Rück-
verlegung des Sommerdeiches zur Ermöglichung der natürlichen Überschwemmungs-
dynamik der Aller an dieser Stelle vorgesehen (siehe Abb. 4-3). Demnach ist dafür 
allerdings eine größere Arrondierung der Landesnaturschutzflächen in diesem Bereich 
(siehe auch Kap. 2.5) erforderlich. Die getroffen Zielaussagen für die Flächen stehen 
der vorgesehenen Ausdeichung grundsätzlich nicht entgegen. 
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Hinweis: Bei den rosa dargestellten Bereichen handelt es sich um Landesnaturschutzflächen (vergleiche 

Kap. 2.5). 
  
Quelle: Verändert nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und 

Naturschutz, Betriebsstelle Lüneburg (schriftliche Mitteilung, 7.3.2019). 
 
Abb. 4-3: Bereich der langfristig geplanten Ausdeichung im Bereich der Ahe be-

ziehungsweise Schlenke (ohne Maßstab). 
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4.2.2.4  Magerrasen-, Staudenfluren- und Sumpf-Zieltypen 
(Lebensraumtypen 6230 und 6430 sowie Sandtrockenrasen außerhalb von Dünen 

und gehölzfreie Sümpfe) 
 
RS – Sandtrockenrasen außerhalb von Dünen: Bei den Sandtrockenrasen im Pla-
nungsraum handelt es sich um hochwertige und gesetzlich geschützte Biotope (Wert-
stufe V und IV), die aber keinem Lebensraumtyp entsprechen. Diesem Zieltyp werden 
ebenfalls Offenbodenbereiche benachbart zu Sandtrockenrasen sowie artenarme 
Heide- oder Magerrasenstadien zugeordnet. Die Bestände sind zu sichern und gege-
benenfalls zu entwickeln. 
 
RN – Borstgrasrasen (Lebensraumtyp 6230): Borstgrasrasen betreffen im Planungs-
raum keine real vorhandenen Bestände sondern ausschließlich Kompensationsflächen, 
auf denen Borstgrasrasen ausdrücklich als Kompensationsziel vorgesehen sind (Daten 
Landkreis Heidekreis). Nach den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz zum 
Netzzusammenhang betrifft der Lebensraumtyp 6230 nicht den Planungsraum (siehe 
Kap. 1.4). Die Entwicklung der Flächen hin zum Zieltyp begründet sich daher aus-
schließlich mit den Anforderungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
 
UF – Uferstaudenfluren (Lebensraumtyp 6430, FFH-Anhang II - Zielarten: 
Fischotter, Biber, Grüne Flussjungfer sowie -Vogelschutzgebiet – Zielarten: 
Braunkehlchen, Wachtelkönig): Etwas weniger als die Hälfte der gegenwärtigen 
Bestände des Lebensraumtyps 6430 innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 weist im 
Planungsraum einen guten (B) oder sehr guten Erhaltungsgrad (A) auf. Daneben 
besteht ein hoher Teil mit mäßigem bis schlechtem Erhaltungsgrad (C). Entsprechend 
der Hinweise der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang beträgt der 
gebietsbezogene C-Anteil etwa 65 % sowie etwa 55 % im Planungsraum, so dass eine 
Reduzierung des Anteiles notwendig ist. Zudem ergibt sich eine Wiederherstellungs-
notwendigkeit aus dem Netzzusammenhang (siehe Kap. 1.4). Die erforderliche Wie-
derherstellung des günstigen Erhaltungsgrades in defizitären Bereichen ist vorgesehen. 
Nach den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz besteht zudem ein größeres 
Entwicklungspotenzial beziehungsweise die Erforderlichkeit einer Flächenvergröße-
rung entlang von Fließgewässern und Gräben. Angaben zum Umfang der Flächenmeh-
rung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde für Naturschutz 
nicht. In Anlehnung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des 
Wertes der Referenzfläche im Planungsraum nach der FFH-Basiserfassung angestrebt. 
Ausgehend von der Referenzfläche im Planungsraum nach der FFH-Basiserfassung 
(vergleiche Tab. 1-3) von 49,5 ha wäre eine Vermehrung von 4,95 ha erforderlich, wo-
bei dies in einem Umfang von bis zu 16,46 ha möglich ist. Zudem hat sich gegenüber 
der FFH-Basiserfassung nach den Angaben der Fachbehörde für Naturschutz ein 
Flächenverlust ergeben (18,0 ha, siehe Kap. 1.4), so dass aufgrund dessen eine Wie-
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derherstellungsnotwendigkeit gegeben ist. Auf ufernahen und vergleichsweise schmal 
ausgeprägten Flächen vor allem mit geringwertiger Biotopausstattung, aber auch aus-
nahmsweise höherwertigen Gebüschen, wurde folglich der Entwicklung von Uferstau-
denfluren Vorrang gewährt. Zur weiteren Mehrung ist innerhalb der Gewässerrand-
streifen (siehe Ausführungen Zieltyp F) auf ufernahen Flächen, auf denen naturnahe 
bis halbnatürliche Staudenfluren, Intensiv- oder Extensivgrünland sowie ausnahms-
weise auch Gebüsche vorkommen, vordringlich die Entwicklung des Zieltyps vorzu-
sehen. 
 
N – gehölzfreie Sümpfe: Sumpfbiotope entsprechen überwiegend der Wertstufe V 
oder IV und sind zu sichern, da es sich um hochwertige und gesetzlich geschützte 
Biotope handelt, auch wenn es keine Lebensraumtypen sind. 
 
 

4.2.2.5  Grünland-Zieltypen (Lebensraumtyp 6510) 
 
GMo – offenes mesophiles Mähgrünland (Lebensraumtyp 6510, EU-Vogelschutz-
gebiet – Zielarten: Braunkehlchen, Rotmilan, Schwarzmilan, Singschwan, Wach-
telkönig, Weißstorch, Wiesenschafstelze, Zwergschwan): Über die Hälfte der 
gegenwärtigen Bestände des Lebensraumtyps 6510 innerhalb des FFH-Gebieten 
Nr. 90 weist im Planungsraum einen guten (B) oder sehr guten Erhaltungsgrad (A) auf. 
Daneben besteht ein nicht unerheblicher Teil mit mäßigem bis schlechten 
Erhaltungsgrad (C). Nach den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz zum Netz-
zusammenhang liegt der gebietsbezogene C-Anteil bei etwa 35 %, so dass eine Redu-
zierung des Anteiles notwendig ist. Zudem ergibt sich eine Wiederherstellungs-
notwendigkeit aus dem Netzzusammenhang (siehe Kap. 1.4). Die erforderliche 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades in defizitären Bereichen ist 
vorgesehen. Zudem hat sich gegenüber der FFH-Basiserfassung nach den Angaben der 
Fachbehörde für Naturschutz ein Flächenverlust ergeben (27,0 ha, siehe Kap. 1.4), so 
dass aufgrund dessen eine Wiederherstellungsnotwendigkeit gegeben ist. Zum Errei-
chen des Referenzzustandes werden vorrangig Flächen innerhalb des Natur-
schutzgebietes „Aller-Leinetal“ herangezogen (vergleiche Abb. 1-3). Darüber hinaus 
ist nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (schriftliche Mitteilung vom 24.2.2021) in Folge von 
Bundesvorgaben eine Flächenmehrung des Lebensraumtyps 6510 von mindestens 
50 % des Wertes der FFH-Basiserfassung anzustreben (mindestens insgesamt bis zu 
rund 178,0 ha). Vorzusehen ist dies auch im Bereich des Landschaftsschutzgebietes 
„Aller-Leinetal“ (vergleiche Abb. 1-3). Eine Flächenmehrung ist in einem Umfang 
von bis zu 553,75 ha möglich. Für die erforderliche Flächenvergrößerung wurde im 
Bereich von geringwertigen Grünland-Biotoptypen und Ackerland beziehungsweise 
auf den gleichen Grünlandschlägen wie dem Lebensraumtyp 6510 (Zuhilfenahme 
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topografischer Karten und Luftbilder), auf denen Nachweise von Vogelarten des 
Offenlandes bestehen (siehe Ausführung Kap. 4.1.2.3) der Entwicklung von offenem 
mesophilen Grünland Vorrang gewährt. Dies geschieht vor allem in Hinblick auf die 
Vermeidung von innerfachlichen Konflikten. Mit einbezogen werden in diesen 
Räumen gelegene Gräben, verschiedene kleinere Gehölzbestände, landwirtschaftliche 
Lagerflächen, Tümpel sowie naturnahe bis halbnatürliche Staudenfluren.  
 
GNo – offenes Nass- und Feuchtgrünland: Bei den Nass- und Feuchtgrünländern im 
Planungsraum handelt es sich um hochwertige und gesetzlich geschützte Biotope 
(Wertstufe V und IV), die aber keinem Lebensraumtyp entsprechen. Die Bestände sind 
zu sichern und gegebenenfalls zu entwickeln. Flächen, auf denen Nachweise von Vo-
gelarten des Offenlandes bestehen (siehe Ausführung Kap. 4.1.2.3), wird der Entwick-
lung von offenem Grünland Vorrang gewährt, um innerfachliche Konflikte zu vermei-
den. Mit einbezogen werden in diesen Räumen gelegene Gräben, verschiedene kleine-
re Gehölzbestände, landwirtschaftliche Lagerflächen, Tümpel sowie naturnahe bis 
halbnatürliche Staudenfluren. Zur weiteren Entwicklung des Zieltyps siehe Punkt 
„GMo – offenes mesophiles Mähgrünland“. 
 
GMh – gehölzgegliedertes mesophiles Mähgrünland (Lebensraumtyp 6510, EU-
Vogelschutzgebiet – Zielart: Braunkehlchen): Über die Hälfte der gegenwärtigen 
Bestände des Lebensraumtyps 6510 innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 weist im Pla-
nungsraum einen guten (B) oder sehr guten Erhaltungsgrad (A) auf. Daneben besteht 
ein nicht unerheblicher Teil mit mäßigem bis schlechten Erhaltungsgrad (C). Nach den 
Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang liegt der ge-
bietsbezogene C-Anteil bei etwa 35 %, so dass eine Reduzierung des Anteiles notwen-
dig ist. Zudem ergibt sich eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusam-
menhang (siehe Kap. 1.4). Die erforderliche Wiederherstellung des günstigen Erhal-
tungsgrades in defizitären Bereichen ist vorgesehen. Zudem hat sich gegenüber der 
FFH-Basiserfassung nach den Angaben der Fachbehörde für Naturschutz ein Flächen-
verlust ergeben (27,0 ha, siehe Kap. 1.4), so dass aufgrund dessen zudem eine Wieder-
herstellungsnotwendigkeit gegeben ist. Darüber hinaus ist nach Angaben des Nieder-
sächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (schrift-
liche Mitteilung 24.2.2021) demnach in Folge von Bundesvorgaben eine Flächenmeh-
rung des Lebensraumtyps 6510 von mindestens 50 % des Wertes der FFH-Basiserfas-
sung anzustreben (mindestens insgesamt bis zu rund 178,0 ha – siehe weitere Ausfüh-
rungen beim naturschutzfachlichen Zieltyp GMo). Für die erforderliche Flächenver-
größerung wurde im Bereich von geringwertigen Grünland-Biotoptypen und Acker-
land beziehungsweise auf den gleichen Grünlandschlägen wie dem Lebensraumtyp 
6510 (Zuhilfenahme topografischer Karten und Luftbilder), auf denen Nachweise von 
Vogelarten des Offenlandes fehlen (siehe Ausführung Kap. 4.1.2.3), der Entwicklung 
von gehölzreichem mesophilen Grünland Vorrang gewährt. Mit einbezogen werden in 
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diesen Räumen gelegene Gräben, verschiedene kleinere Gehölzbestände, landwirt-
schaftliche Lagerflächen, Tümpel sowie naturnahe bis halbnatürliche Staudenfluren. 
Zur weiteren Entwicklung siehe Punkt „GMo – offenes mesophiles Mähgrünland“. 
 
GNh – gehölzgegliedertes Nass- und Feuchtgrünland: Bei den Nass- und Feucht-
grünländern im Planungsraum handelt es sich um hochwertige und gesetzlich ge-
schützte Biotope (Wertstufe V und IV), die aber keinem Lebensraumtyp entsprechen. 
Die Bestände sind zu sichern und gegebenenfalls zu entwickeln. Flächen, auf denen 
Nachweise von Vogelarten des Offenlandes fehlen (siehe Ausführung Kap. 4.1.2.3), 
wird der Entwicklung von gehölzgegliedertem Grünland Vorrang gewährt. Mit einbe-
zogen werden in diesen Räumen gelegene Gräben, verschiedene kleinere Gehölzbe-
stände, landwirtschaftliche Lagerflächen, Tümpel sowie naturnahe bis halbnatürliche 
Staudenfluren. Zur weiteren Entwicklung siehe Punkt „GMo – offenes mesophiles 
Mähgrünland“. 
 
Nach den Angaben des NLWKN (schriftliche Mitteilung, 7.3.2019) ist ein langfris-
tiges Ziel, östlich von Marklendorf (siehe Abb. 4-4) im Bereich von dort gelegenen 
Landesnaturschutzflächen (siehe auch Kap. 2.5) durch die Aufhebung der Binnenent-
wässerung beziehungsweise die sukzessive Verlandung eines Entwässerungsgrabens 
den natürlichen Bodenwasserhaushalt wiederherzustellen. Dafür wird bereits seit meh-
reren Jahren die Grabenräumung unterlassen. Die getroffen Zielaussagen für die 
Flächen stehen der vorgesehenen Vernässung grundsätzlich nicht entgegen. 
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Hinweis: Bei den rot umrandeten Bereichen handelt es sich Landesnaturschutzflächen (vergleiche Kap. 2.5). 
  
Quelle: Verändert nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und 

Naturschutz, Betriebsstelle Lüneburg (schriftliche Mitteilung, 7.3.2019). 
 
Abb. 4-4: Bereich, in dem die langfristige Wiederherstellung des natürlichen Bo-

denwasserhaushaltes vorgesehen ist (ohne Maßstab). 
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4.2.2.6  Gewässer-Zieltypen 
(Lebensraumtypen 3150 und 3260 sowie nährstoffarme Stillgewässer) 

 
SO – nährstoffarme Stillgewässer: Die nährstoffarmen Stillgewässer im Planungs-
raum stellen hochwertige und gesetzlich geschützte Biotope (Wertstufe V) dar, die 
aber keinem Lebensraumtyp entsprechen. Nach den Hinweisen der Fachbehörde für 
Naturschutz zum Netzzusammenhang betrifft der Lebensraumtyp 3130 nicht den Pla-
nungsraum (siehe Kap. 1.4). Die Bestände sind zu sichern und gegebenenfalls zu ent-
wickeln. Die Notwendigkeit einer Flächenmehrung ist aber nicht erkennbar, zumal in 
der Aller- und Leineniederung auch nur sehr begrenztes Entwicklungspotenzial be-
steht. 
 
SE – nährstoffreiche Stillgewässer (Lebensraumtyp 3150, FFH-Anhang II – Ziel-
arten: Fischotter, Kammmolch, Bitterling, Schlammpeitzger sowie EU-Vogel-
schutzgebiet – Zielarten: Schwarzmilan, Singschwan, Weißstorch, Zwergschwan, 
Schwarzstorch, Seeadler): Über die Hälfte der gegenwärtigen Bestände des Lebens-
raumtyps 3150 innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 weist im Planungsraum einen gu-
ten (B) oder sehr guten Erhaltungsgrad (A) auf. Daneben sind aber auch Gewässer mit 
mäßigem bis schlechtem Erhaltungsgrad (C) vorhanden. Nach den Hinweisen der 
Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang liegt der gebietsbezogene C-
Anteil bei etwa 40 %, so dass eine Reduzierung des Anteiles notwendig ist. Zudem 
ergibt sich eine Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang (siehe 
Kap. 1.4). Die erforderliche Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades in 
defizitären Bereichen ist vorgesehen. Zu der nach den Hinweisen der Fachbehörde für 
Naturschutz erforderlichen Flächenvergrößerung für den Lebensraumtyp 3150 werden 
in den Zieltyp naturnahe Stillgewässer (gegenwärtig nicht als Lebensraumtyp 3150 
ausgeprägt) sowie naturferne Ausprägungen mit einbezogen. Angaben zum Umfang 
der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde für 
Naturschutz nicht. In Anlehnung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 
10 % des Wertes der Aktualisierungskartierung angestrebt. Ausgehend von der Re-
ferenzfläche im Planungsraum nach der FFH-Basiserfassung (vergleiche Tab. 1-3) von 
26,0 ha wäre eine Vermehrung von 2,60 ha erforderlich, wobei dies in einem Umfang 
von bis zu 6,87 ha möglich ist. Die naturnahen Ausprägungen sind generell als poten-
zieller Lebensraum für an wassergebundene Arten zu erhalten und naturferne Bereiche 
durch geeignete Maßnahmen einem naturnäheren Zustand zuzuführen. 
 
F – naturnahe Fließgewässer (Lebensraumtyp 3260, FFH-Anhang II - Zielarten: 
Fischotter, Biber, Teichfledermaus, Flussneunauge, Lachs, Grüne Flussjungfer 
sowie EU-Vogelschutzgebiet – Zielarten: Seeadler, Schwarzstorch): Bei der Aller 
und Leine innerhalb des FFH-Gebieten Nr. 90 handelt es sich nicht um Flächen des 
Lebensraumtyps 3260, sondern diesen wird lediglich ein besonderes Entwicklungspo-
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tenzial (E) zugewiesen. Zudem findet sich ein Abschnitt eines anderen Gewässers mit 
einem mäßig bis schlechter Erhaltungsgrad (C) im Planungsraum. Entsprechend der 
Hinweise der Fachbehörde für Naturschutz zum Netzzusammenhang beträgt der ge-
bietsbezogene C-Anteil 90 % sowie im Planungsraum 100 %, so dass eine Reduzie-
rung des Anteiles notwendig ist. notwendig ist. Zudem ergibt sich eine Wiederherstel-
lungsnotwendigkeit aus dem Netzzusammenhang (siehe Kap. 1.4). Ferner wurde 
danach die Leine unzutreffend nur mit „E“. kartiert (siehe Kap. 1.4). Die erforderliche 
Wiederherstellung des günstigen Erhaltungsgrades in defizitären Bereichen ist vorge-
sehen. Ferner sind nach den Angaben der Fachbehörde für Naturschutz alle gegen-
wärtig naturnah und naturfern ausgeprägten Biotopausprägungen auf ihr Entwick-
lungspotenzial zu prüfen, wobei dies bei der Aller besonders kritisch erfolgen soll. Ge-
nerell werden in den Zieltyp alle Fließgewässertypen einbezogen, außerdem einzelne 
als Graben kartierte Gewässer, sofern es sich bei diesen um natürliche oder erheblich 
veränderte Wasserkörper der WRRL und damit um natürliche Fließgewässer handelt. 
Alle Gewässerabschnitte haben auch eine besondere Funktion für zahlreiche Anhang 
II-Tierarten. 
 
Entsprechend der Hinweise des LAVES (schriftliche Mitteilung, 3.2.2021) ist für die 
Fließgewässer die ökologische Durchgängigkeit von höchster Priorität beziehungs-
weise die Wiederherstellung der Passierbarkeit eine herausragend hohe Bedeutung für 
das Plangebiet beziehungsweise für wandernde Fischarten des Anhanges II wie unter 
anderem das Fluss- und Meerneunauge, auch wenn diese Anforderung über die Wie-
derherstellung des günstigen Erhaltungsgrades des Lebensraumtyps 3260 hinausgeht. 
 
Im Zieltyp mit enthalten sind an die Fließgewässer angrenzende Uferrandstreifen im 
Offenland in Bereichen mit geringwertiger Biotopausstattung (vergleiche Zieltyp UF), 
welche allerdings maßstabsbedingt nicht zusätzlich abgegrenzt werden. 
 
 

4.2.2.7  Für die Gebietsentwicklung nicht signifikante Flächen 
 
O – ohne naturschutzfachlicher Signifikanz: In diesen Zieltyp einbezogen werden 
alle Verkehrs- und Siedlungsflächen einschließlich Sport-, Spiel- und Erholungs-
anlagen, Grün- und Parkanlagen, Hausgärten und Kleingartenanlagen sowie Scher- 
und Trittrasen, sofern eine Beseitigung dieser Strukturen als utopisch einzustufen ist. 
Dem Zieltyp zugeordnet sind kleine Splitterflächen, für die keine Angaben zur 
Biotopausstattung vorliegen. 
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Zieltyp Zuordnungskriterien  
 Erhalt des günstigen 

Erhaltungszustandes 
Wiederherstellung des 

günstigen Erhaltungszustandes 
Ziele für die weitere Entwicklung 

von Natura 2000 und sonstige 
Schutz- und Entwicklungsziele 

räumliche 
Zusatzkriterien 

WQTR – bodensaurer Lichtwald 
totholzreich, strukturreiche 

Waldaußenränder 
(Lebensraumtyp 9190) 

- 25 m breiter Waldaußenrandstreifen (an-
grenzend Siedlungs- und Verkehrsflächen 
oder landwirtschaftliche Nutzflächen inner-
halb und außerhalb des Planungsraumes) 

- außerhalb eines 50 m-Streifens zu Bun-
desautobahnen, Bundes-, Kreis-, Landes- 
und sonstigen Erschließungsstraßen sowie 
Eisenbahnlinien, Siedlungsbereichen und 
Schleusenkanälen 

- nicht angrenzend an Fließgewässer 
- ausgenommen sind kleinräumige inselar-

tige oder lineare Bestände, da hier keine 
ausreichend großen Waldflächen hinter 
liegen 
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Zieltyp Zuordnungskriterien  
 Erhalt des günstigen 

Erhaltungszustandes 
Wiederherstellung des 

günstigen Erhaltungszustandes 
Ziele für die weitere Entwicklung 

von Natura 2000 und sonstige 
Schutz- und Entwicklungsziele 

räumliche 
Zusatzkriterien 

Wsu – Suchraum 
Auwaldentwicklung 

(Lebensraumtyp 91F0) 

- - A, GI, EL, GW, GE, GR, UH, UR, UW, 
WP-Biotope in gehölzgegliederten 

Auenbereichen  
(Zieltyp „h“, siehe unten), vorrangig im 
Zusammenhang zu bestehendem Wald 
und sonstigen dichteren Gehölzflächen  

 
allerdings nicht im Zusammenhang zu 

Stillgewässer SE, SO, SX 
 

abseits am Niederungsrand oder in nicht 
zu engen Lagen 

 
darin enthaltene gegebenenfalls bereits 
vorhandene kleinere Gehölzbestände 

(kein Wald) und Gräben (FG) 
  

innerhalb der gesetzlichen oder vorläufig 
gesicherter Überschwemmungsgebiete 

sowie in deren räumlichem 
Zusammenhang sowie innerhalb des 
Riosikogebietes der Aller und Leine 

gemäß Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie (HWRM-RL) mit niedriger 

Wahrscheinlichkeit (HQextrem), aber nicht 
im Bereich landeinwärts gelegener 

Flächen gewidmeter Deiche 
(Zuhilfenahme der Daten des NLWKN)  

 
abseits davon oder im räumlichen 

Zusammenhang Bereiche in 
Niederungen mit auentypischen Böden 

(Zuhilfenahme Bodenkarte 
Niedersachsen im Maßstab 1 : 50.000 

sowie der Frühgeschichtlichen 
Hochwasserereignissen, Daten des 

LBEG sowie topografische Karte), aber 
nicht im Bereich landeinwärts gelegener 

Flächen gewidmeter Deiche  

--- 
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4.2.3  Ziele für die maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000-Gebietes 
 
Innerhalb der naturschutzfachlichen Zieltypen (siehe Karte 11) erfolgt jeweils eine 
Differenzierung, ob es sich um zwingend zu berücksichtigende gebietsbezogene Erhal-
tungsziele (verpflichtende Ziele), um Ziele für die weitere Entwicklung von Na-
tura 2000-Schutzgegenständen oder um Ziele zum Schutz und zur Entwicklung sonsti-
ger Schutzgegenstände handelt (vergleiche BURCKHARDT 2016). Außerdem erfolgt 
eine Differenzierung dahingehend, ob es sich um Erhaltungsziele mit Schwerpunkt Er-
halt des günstigen Erhaltungszustandes oder mit Schwerpunkt Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustandes handelt. Bei den verpflichtenden Zielen (Erhaltungszie-
len) werden auch alle Flächen mit einbezogen, die für einzelne Arten als Habitatbe-
standteil unverzichtbar beziehungsweise zur Sicherung der Bestände unabdingbar sind. 
Somit ergibt sich die in Tab. 4-8 sowie die in Tab. 4-11 für die Erhaltungsziele er-
gänzend vorgenommene Aufteilung. Zusätzlich geben die Tab. 4-9 und Tab. 4-10 
einen Überblick über die Habitatbestandteil für die einzelnen Arten als maßgebliche 
Bestandteile des FFH-Gebietes beziehungsweise des EU-Vogelschutzgebietes.  
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Tab. 4-8: Quantifizierung und Kategorisierung der naturschutzfachlichen Zieltypen. 
Hinweis: ohne Flächenangabe = naturschutzfachlicher Zieltyp gegenwärtigen im Planungsraum nicht vorhanden (vergleiche Tab. 4-6). Bei diesen Zieltypen 
handelt es sich um Potenzialbeschreibungen, die für eine Fortschreibung des Managementplanes relevant sein können. 

Die Flächenvergrößerung im Rahmen der Erhaltungsziele (verpflichtenden Ziele) ergibt sich aus den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz zum 
Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3).  

Maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebietes laut Standarddatenbogen (siehe Tab. 1-1), die auch nach den Hinweisen aus dem Netzzusammenhang (siehe 
Tab. 1-3) den Planungsraum betreffen, sind grau und durch Fettdruck hervorgehoben. Zusätzlich dazu kenntlich gemacht wird aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie auch der Lebensraumtyp 9160 (siehe Kap. 4.2.2.2). Arten, die im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet benannt 
werden und in der Schutzgebietsverordnung zum Bestandteil der Erhaltungsziele bestimmt werden, sind durch Fettdruck hervorgehoben. Letzteres gilt auch 
für die Vogelarten, die im Standarddatenbogen für das EU-Vogelschutzgebiet benannt beziehungsweise die nach NLWKN (2017a) als wertbestimmend 
eingestuft werden (siehe Tab. 1-2) und in der Schutzgebietsverordnung zum Bestandteil der Erhaltungsziele bestimmt werden. 

Arten des FFH-Gebietes und des EU-Vogelschutzgebietes, die im Standarddatenbogen verzeichnet sind und in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 
vorkommen, aber nicht in der Schutzgebietsverordnung zum Bestandteil der Erhaltungsziele bestimmt werden, sind aufgrund ihrer Beachtlichkeit in Folge der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (vergleiche MÖCKEL 2019) zusätzlich angeführt. 

Bei den verpflichtenden Zielen (Erhaltungszielen) werden auch alle Flächen mit angegeben, die für einzelne wertbestimmende Arten des FFH-Gebietes oder 
des EU-Vogelschutzgebietes als Habitatbestandteil unverzichtbar beziehungsweise zur Sicherung der Bestände unabdingbar sind. Die Angaben sind in 
Klammern (...) enthalten. Weiterführende Angaben zum jeweiligen Umfang in Bezug auf das jeweilige Natura 2000-Gebiet beziehungsweise insbesondere zu 
den sonstigen Ziele können dem Kap. 4.2.3 entnommen werden. 

Sichere Angaben des Umfanges zur Wiederherstellung des Gesamterhaltungsgrades sind nicht möglich. LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die 
FFH-Basiserfassung von BÜSCHER et al. (2004) insgesamt keine Bewertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Sofern für die im Rahmen von 
LEHMANN & THIELCKE (2016) festgestellten Flächen in den entsprechenden Lebensraumtypen eine Bewertung des Erhaltungsgrades auf der hier zugrunde 
liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2), wird dieser übernommen. Bei allen übrigen Flächen ohne derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad 
(B) unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen vorsieht. Gegebenenfalls befinden sich diese Flächen in der realen Ausstattung aber in einem besseren 
(Erhaltungsgrad A) beziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad C), so dass unter Umständen eine weitere Entwicklung einzelner Bereiche nicht 
mehr oder zusätzlich erforderlich wird. Beachtlich ist zudem, dass mit wenigen Ausnahmen ein C-Anteil von 19 % zulässig ist (weitere Ausführungen siehe 
unten), aber die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C aus dem vorher genannten Grund nicht vorzusehen ist. Der nachstehende Umfang für die 
Wiederherstellung ergibt sich ausnahmslos rechnerisch aufgrund des Verschlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie und dem jeweils zulässigen C-Anteil. 
Unter Umständen ist allerdings die Wiederherstellung einzelner Flächen zumindest in den Erhaltungsgrad B zur notwendigen Reduzierung des C-Anteils nicht 
mehr notwendig, da sich diese gegebenenfalls schon in dem entsprechenden Zustand befinden.  
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Zielkategorien: E65 = Erhalt Flächengröße und Flächenqualität, WNQ = Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität, WVQ = Wie-
derherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität (Erhaltungsgrad), WNF = Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße 
(Maximalwert der Vergrößerung, siehe auch Ausführungen in Tab. 4-11), WVF = Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (Mindestum-
fang, weitere Ausführungen siehe Tab. 4-11), Z = Ziele für die weitere Entwicklung von Natura 2000, S = sonstige Schutz- und Entwicklungsziele. 

Hinweis: Für die Flächen im Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten (NLF) erfolgt nur eine nachrichtliche Darstellung und keine Zuordnung in die 
entsprechende Zielkategorie, da die Landesforsten für diese Flächen eine eigene Natura 2000-Planung erstellen. 

Flächenermittlung: Im Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE (2016) mit Hilfe des geografischen Informationssystems ArcMap.  

 naturschutzfachlicher Zieltyp Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 
 (vergleiche Karte 11) Erhaltungsziele (verpflichtende Ziele) 

 
sonstiges Ziele ohne 

Kategorie 
  Erhalt Wiederherstellung    
  E WNQ WNF WVQ WVF Z S  

WLA – bodensaurer Buchenwald, mit geringem 
Totholzanteil (Lebensraumtyp 9110) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

WLT – bodensaurer Buchenwald, totholzreich 
(Lebensraumtyp 9110) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

WMA – mesophiler Buchenwald, mit geringem 
Totholzanteil (Lebensraumtyp 9130) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

WMT –  mesophiler Buchenwald, totholzreich (Le-
bensraumtyp 9130, Großes Mausohr, 
Schwarzmilan, Schwarzstorch, Grau-
reiher, Neuntöter, Saatkrähe, Schwarz-
specht) 

--- --- --- --- --- --- --- 4,01 66 
  

WAA –  nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald, 
mit geringem Totholzanteil (Graureiher, 
Nachtigall, Pirol)  

--- --- --- --- --- 1,12 --- --- 

WAT –  nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald, 
totholzreich (Graureiher, Nachtigall, Pirol, 
Wespenbussard)  

--- --- --- --- --- 16,19 
 

--- --- 

WAAR –  nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald, 
mit geringem Totholzanteil, strukturreiche 
Waldaußenränder 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

WATR –  nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald, 
totholzreich, strukturreiche Waldaußen-
ränder (Nachtigall, Pirol, Wespenbussard) 

--- --- --- --- --- 1,08 --- --- 

                                                 
65 Ergänzende Maßnahmentypen nach Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz. 
66 Nur relevant im Bereich der Niedersächsischen Landesforsten (siehe Tab. 1-3). 
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Tab. 4-9: Quantifizierung und Kategorisierung in Bezug auf Arten des Anhanges II 

der FFH-Richtlinie als maßgeblicher Bestandteil des FFH-Gebietes.  
Zieltyp: Bezeichnung siehe Tab. 4-7 und Tab. 4-8. Je Art werden ausschließlich Zieltypen mit 
einbezogen, die Habitatbestandteil unverzichtbar beziehungsweise zur Sicherung der Bestände unab-
dingbar sind.  

Der Umfang der Zielkategorien und insbesondere der Erhaltungsziele geht über die Anforderungen 
hinaus, die sich ohnehin aus den Lebensraumtypen ergeben. 

Zielkategorien: E = Erhalt Flächengröße und Flächenqualität, W = Wiederherstellung, Z = Ziele für 
die weitere Entwicklung von Natura 2000, S = sonstige Schutz- und Entwicklungsziele. 

Art: Berücksichtigt werden lediglich Arten, die im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet benannt 
werden und in der Schutzgebietsverordnung zum Bestandteil der Erhaltungsziele bestimmt werden. 
Diese sind grau und durch Fettdruck hervorgehoben.  

Arten des FFH-Gebietes, die im Standarddatenbogen verzeichnet sind und in ihrem natürlichen Ver-
breitungsgebiet vorkommen, aber nicht in der Schutzgebietsverordnung zum Bestandteil der Erhal-
tungsziele bestimmt werden, sind aufgrund ihrer Beachtlichkeit in Folge der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes (vergleiche MÖCKEL 2019) zusätzlich angeführt. 

Hinweis: Für die Flächen im Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten (NLF) erfolgt nur eine 
nachrichtliche Darstellung und keine Zuordnung in die entsprechende Zielkategorie, da die Landes-
forsten für diese Flächen eine eigene Natura 2000-Planung erstellen. 

Flächenermittlung: Im Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE (2016) mit Hilfe des geografischen 
Informationssystems ArcMap.  

Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 
 typ Erhaltungsziele 

(verpflichtende Ziele) 
Ziele für die 

weitere  
Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- und 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt 
 

(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
 

(Z) 

Entwick- 
lungsziele 

(S) 

 

Fischotter  F 341,18 --- --- --- 0,01 
(Lutra lutra)  SE 92,89 --- 0,16 0,09 2,13 
 UF 58,22 --- 8,11 --- 0,72 
 Summe 492,29 --- 8,27 0,09 2,86 
Biber (Castor fiber)  F 341,12 --- --- --- 0,01 
 N 44,00 --- 0,43 --- 1,10 
 SE 92,62 --- 0,92 0,09 2,13 
 UF 61,17 --- 12,01 --- 0,76 
 WET 1,14 --- --- --- 0,89 
 WETR --- --- --- --- 0,12 
 WHT 3,02 --- 4,84 --- 5,69 
 WHTR 0,66 --- 0,07 --- 1,28 
 WWT 15,51 --- 0,82 --- --- 
 Summe 559,24 --- 19,09  11,98 
Groppe  F --- --- 342,02 --- 0,01 
(Cottus gobio) Summe --- --- 342,02 --- 0,01 
Bechsteinfledermaus  WQT  3,44 --- --- --- --- 
(Myotis bechsteinii)  WQTR 1,46 --- --- --- --- 
 Summe 4,90 --- --- --- --- 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- und 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt 
 

(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
 

(Z) 

Entwick- 
lungsziele 

(S) 

 

Teichfledermaus  F 337,82 --- --- --- 0,01 
(Myotis dasycneme) SE 87,53 --- --- --- 2,09 
 Summe 425,35 --- --- --- 2,10 
Großes Mausohr  WMT --- --- --- --- 4,01 
(Myotis myotis) Summe --- --- --- --- 4,01 
Kammmolch GMh 307,62 --- 791,88 --- 2,64 
(Triturus cristatus)  GMo 525,81 --- 1.452,15 --- 16,07 
 GNh 44,15 --- 29,45 --- --- 
 GNo 82,92 --- 231,76 --- 0,54 
 N 85,88 --- 1,12 --- 1,72 
 SE 93,18 --- 0,35 0,09 2,13 
 WCA 0,03 --- --- --- --- 
 WCT 0,42 --- --- --- --- 
 WET 1,06 --- --- --- 3,57 
 WETR --- --- --- --- 0,72 
 WWA 4,60 --- 0,80 --- --- 
 WWT 15,74 --- 0,81 --- --- 
 WHA 3,07 --- 3,13 --- --- 
 WHT 12,99 --- 7,73 --- 78,40 
 WHAR 0,08 --- --- --- --- 
 WHTR 2,23 --- 0,51 --- 10,74 
 WQA  3,49 --- 5,95 --- --- 
 WQT 3,52 --- 16,88 --- --- 
 WQAR --- --- 0,02 --- --- 
 WQTR 0,96 --- 0,96 --- --- 
 Summe 1.187,75 74 --- 2.543,50 0,09 116,53 
Flussneunauge  F 324,80 6,37 10,85 --- 0,01 
(Lampetra fluviatilis) Summe 324,80 6,37 10,85 --- 0,01 
Bachneunauge  F --- --- 342,02 --- 0,01 
(Lampetra planeri) Summe --- --- 342,02 --- 0,01 
Meerneunauge  F 324,80 6,37 10,85 --- 0,01 
(Petromyzon marinus) Summe 324,80 6,37 10,85 --- 0,01 
Steinbeißer  F 334,76 6,37 0,89 --- 0,01 
(Cobitis taenia)  SE 85,88 --- --- 0,09 2,13 
 Summe 420,64 6,37 0,89 0,09 2,14 
Bitterling  F 334,76 6,37 0,89  0,01 
(Rhodeus amarus)  SE 85,88 --- --- 0,09 2,13 
 Summe 420,64 6,37 0,89 0,09 2,14 
Lachs (Salmo salar) F 324,80 6,37 10,85 --- 0,01 
 Summe 324,80 6,37 10,85 --- 0,01 
Schlammpeitzger  F 334,76 6,37 0,89 --- 0,01 
(Misgurnus fossilis) SE 85,88 --- --- 0,09 2,13 
 Summe 420,64 6,37 0,89 0,09 2,14 

                                                 
74 Wie in Kap. 3.3.1.3 dargestellt liegen derzeit keine Angaben vor, in welchen Bereichen des Planungsraumes 
die Art konkret vorkommt. Der aus dieser mangelhaften Datenlage resultierende hohe Flächenumfang entsprech-
end dem Vorsorgegrundsatz kann voraussichtlich bei verbesserter Datenlage reduziert werden. Im Rahmen der 
Maßnahmenplanung (siehe Kap. 5) sind daher entsprechende Bestandserfassungen vorgesehen, so dass sich dann 
der Erhalt auf die tatsächlichen Laichhabitate und deren Umfeld im Hauptaktionsradius der Art (bis zu 500 m, 
vergleiche Tab. Mat. 1-11 im Materialband) beschränken kann. Diese Ausführung gilt entsprechend auch für 
Flächen innerhalb der Ziele für die weitere Entwicklung von Natura 2000. 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- und 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt 
 

(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
 

(Z) 

Entwick- 
lungsziele 

(S) 

 

Grüne Flussjungfer  F 341,19 --- --- --- --- 
(Ophiogomphus cecilia) UF 64,21 --- 10,26 --- 0,33 
 Summe 405,40 --- 10,26 --- 0,33 
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Tab. 4-10: Quantifizierung und Kategorisierung in Bezug auf Vogelarten als maß-

geblicher Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes.  
Zieltyp: Bezeichnung siehe Tab. 4-7 und Tab. 4-8. Je Art werden ausschließlich Zieltypen mit 
einbezogen, die Habitatbestandteil unverzichtbar beziehungsweise zur Sicherung der Bestände unab-
dingbar sind.  

Der Umfang der Zielkategorien und insbesondere der Erhaltungsziele geht über die Anforderungen 
hinaus, die sich ohnehin aus den Lebensraumtypen ergeben. 

Zielkategorien: E = Erhalt Flächengröße und Flächenqualität, W = Wiederherstellung, Z = Ziele für 
die weitere Entwicklung von Natura 2000, S = sonstige Schutz- und Entwicklungsziele. 

Art: Berücksichtigt werden lediglich Arten, die im Standarddatenbogen für das EU-Vogelschutzgebiet 
benannt beziehungsweise die nach NLWKN (2017a) als wertbestimmend eingestuft werden (siehe 
Tab. 1-2) und in der Schutzgebietsverordnung zum Bestandteil der Erhaltungsziele bestimmt werden. 
Diese sind grau und durch Fettdruck hervorgehoben 

Arten des EU-Vogelschutzgebietes, die im Standarddatenbogen verzeichnet sind und in ihrem natür-
lichen Verbreitungsgebiet vorkommen, aber nicht in der Schutzgebietsverordnung zum Bestandteil der 
Erhaltungsziele bestimmt werden, sind aufgrund ihrer Beachtlichkeit in Folge der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes (vergleiche MÖCKEL 2019) zusätzlich angeführt. 

Hinweis: Für die Flächen im Eigentum der Niedersächsischen Landesforsten (NLF) erfolgt nur eine 
nachrichtliche Darstellung und keine Zuordnung in die entsprechende Zielkategorie, da die Landes-
forsten für diese Flächen eine eigene Natura 2000-Planung erstellen. 

Flächenermittlung: Im Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE (2016) mit Hilfe des geografischen 
Informationssystems ArcMap.  

Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 
 typ Erhaltungsziele 

(verpflichtende Ziele) 
Ziele für die 

weitere  
Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- 

und 
Entwick- 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt  
(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
(Z) 

lungsziele 
(S) 

 

Schilfrohrsänger  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Acrocephalus  N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
schoenobaenus)  SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 434,16 --- 15,24 82,66 3,86 
Löffelente  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Anas clypeata) GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
 GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
 GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 GNo  116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 1.136,13 --- 2.687,79 883,43 26,98 
Stockente  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Anas platyrhynchos) SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 SO 1,11 --- --- --- --- 
 Summe 358,97 --- 10,91 69,44 2,14 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- 

und 
Entwick- 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt  
(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
(Z) 

lungsziele 
(S) 

 

Knäkente  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Anas querquedula) GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
 GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 SO 1,11 --- --- --- --- 
 Summe 992,91 --- 2.193,66 145,72 21,60 
Schnatterente  GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
(Anas strepera) GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 634,84 --- 2.183,82 74,88 19,87 
Blässgans  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Anser albifrons) GMo 1.110,06 --- 1.209,37 42,43 17,09 
 GNo 261,58 --- 161,30 20,63 0,65 
 SE 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
 Summe 1.703,56 --- 1.407,53 132,50 19,88 
Saatgans  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Anser fabalis) GMo 1.110,06 --- 1.209,37 42,43 17,09 
 GNo 261,58 --- 161,30 20,63 0,65 
 SE 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
 Summe 1.703,56 --- 1.407,53 132,50 19,88 
Graureiher  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Ardea cinerea) GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
 GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
 GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 SO 1,11 --- --- --- --- 
 WCA 0,03 --- --- --- --- 
 WCT 0,42 --- --- --- --- 
 WET 2,34 --- --- 0,07 3,57 
 WWA 1,91 --- 2,85 1,09 --- 
 WWT 6,48 --- 7,43 5,15 --- 
 WHA 3,20 --- 0,58 2,78 --- 
 WHT 18,88 --- 4,62 4,73 89,48 
 WMT --- --- --- --- 4,01 
 WQA 5,43 --- 2,47 4,07 --- 
 WQT 14,80 --- 1,93 16,73 --- 
 WAA --- --- 1,07 0,07 --- 
 WAT --- --- 14,54 1,66 --- 
 Summe 1.190,73 --- 2.723,28 919,78 124,04 
Flussregenpfeifer  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Charadrius dubius) SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 357,86 --- 10,91 69,44 2,14 
Weißstorch  GMo 1.879,72 --- 433,44 42,43 17,09 
(Ciconia ciconia)  GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 72,53 --- 10,08 11,82 2,13 
 Summe 2.145,43 --- 753,85 88,10 21,59 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- 

und 
Entwick- 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt  
(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
(Z) 

lungsziele 
(S) 

 

Schwarzstorch  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Ciconia nigra)  GNo --- --- 121,03 20,63 0,65 
 N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 SO 1,11 --- --- --- --- 
 WCA  --- --- 0,03 --- --- 
 WCT --- --- 0,42 --- --- 
 WHA  --- --- 3,77 2,78 --- 
 WHT  0,10 --- 23,40 4,73 89,48 
 WHAR --- --- 0,08 --- --- 
 WHTR 0,23 --- 3,98 --- 13,46 
 WMT --- --- --- --- 4,01 
 WQA  --- --- 7,90 4,07 --- 
 WQT --- --- 16,73 16,73 --- 
 WQAR --- --- 0,02 --- --- 
 WQTR --- --- 2,61 1,00 --- 
 Summe 435,60 --- 195,21 119,70 111,46 
Rohrweihe  GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
(Circus aeruginosus) GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 Summe 633,94 --- 2.182,75 76,28 19,46 
Kornweihe  GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
(Circus cyaneus) GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 Summe 557,64 --- 2.178,42 63,06 17,74 
Saatkrähe  GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
(Corvus frugilegus) GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 WCA 0,03 --- --- --- --- 
 WCT 0,42 --- --- --- --- 
 WET 2,34 --- --- 0,07 3,57 
 WWA 1,91 --- 2,85 1,09 --- 
 WWT 6,48 --- 7,43 5,15 --- 
 WHA 3,20 --- 0,58 2,78 --- 
 WHT 18,88 --- 4,62 4,73 89,48 
 WMT --- --- --- --- 4,01 
 WQA 5,43 --- 2,47 4,07 --- 
 WQT 14,80 --- 1,93 16,73 --- 
 Summe 197,82 --- 514,01 772,33 102,44 
Wachtel  GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
(Coturnix coturnix) GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 Summe 557,64 --- 2.178,42 63,06 17,74 
Wachtelkönig  GMo 258,68 155,03 1.905,72 42,43 17,09 
(Crex crex)  GNo 73,11 --- 349,77 20,63 0,65 
 N 38,59 --- 42,04 13,22 1,72 
 Summe 370,38 155,03 2.297,53 76,28 19,46 
Zwergschwan  GMo 1.110,06 --- 1.209,37 42,43 17,09 
(Cygnus columbianus  GNo 261,58 --- 161,30 20,63 0,65 
bewickii)  SE 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
 Summe 1.422,90 --- 1.402,02 74,88 19,87 
Singschwan  GMo 1.110,06 --- 1.209,37 42,43 17,09 
(Cygnus cygnus)  GNo 261,58 --- 161,30 20,63 0,65 
 SE 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
 Summe 1.433,01 --- 1.402,02 74,88 19,87 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- 

und 
Entwick- 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt  
(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
(Z) 

lungsziele 
(S) 

 

Höckerschwan  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Cygnus olor) GMo 1.110,06 --- 1.209,37 42,43 17,09 
 GNo 261,58 --- 161,30 20,63 0,65 
 SE 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
 Summe 1.703,56 --- 1.407,53 132,50 19,88 
Schwarzspecht  WMT --- --- --- --- 4,01 
(Dryocopus martius) Summe --- --- --- --- 4,01 
Bekassine GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
(Gallinago gallinago) N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 270,38 --- 315,73 32,77 4,50 
Austernfischer  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Haematopus ostralegus) GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 Summe 397,54 --- 311,51 65,35 0,66 
Seeadler  F 271,61 --- 14,55 57,62 0,01 
(Haliaeetus albicilla)75 SE 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
 WHT 0,10 --- 23,40 4,73 89,48 
 WHTR 0,23 --- 3,98 --- 13,46 
 Summe 323,20 --- 73,28 74,17 105,08 
Neuntöter  RS --- --- 9,33 --- --- 
(Lanius collurio) GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
 GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 WHTR 2,73 --- 1,49 --- 13,46 
 WQTR 2,57 --- 0,04 1,00 --- 
 Summe 149,63 --- 504,99 738,71 18,84 
Raubwürger  GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
(Lanius excubitor)  GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 RS --- --- 9,33 --- --- 
 Summe 144,33 --- 503,46 737,71 5,38 
Nachtigall  GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
(Luscinia megarhynchos)  GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 WET 2,34 --- --- 0,07 3,57 
 WETR 1,11 --- --- --- 0,72 
 WWA 1,91 --- 2,85 1,09 --- 
 WWT 6,48 --- 7,43 5,15 --- 
 WHA 3,20 --- 0,58 2,78 --- 
 WHT 18,88 --- 4,62 4,73 89,48 
 WHAR 0,08 --- --- --- --- 
 WHTR 2,73 --- 1,49 --- 13,46 
 WAA --- --- 1,07 0,07 --- 
 WAT --- --- 14,54 1,66 --- 
 WATR --- --- 1,08 --- --- 
 Summe 334,56 --- 537,52 778,30 116,46 
Gänsesäger  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Mergus merganser) SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 357,86 --- 10,91 69,44 2,14 

                                                 
75 Keine wertbestimmende Art für EU-Vogelschutzgebiet Nr. 23 nach NLWKN (2017a), jedoch besonderer 
Schutzzweck (Erhaltungsziel) für das Natura 2000-Gebiet im Aller-Leinetal (siehe Kap. 2.1 im Materialband). 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- 

und 
Entwick- 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt  
(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
(Z) 

lungsziele 
(S) 

 

Schwarzmilan  F 271,61 --- 14,55 57,62 0,01 
(Milvus migrans)  GMh 2,10 --- 596,74 678,97 5,38 
 GNh --- --- 39,50 41,21 --- 
 SE 71,56 --- 11,04 11,82 2,13 
 SO 1,11 --- --- --- --- 
 WCT 0,42 --- --- --- --- 
 WET  2,34 --- --- 0,07 3,57 
 WETR 1,11 --- --- --- 0,72 
 WWT 6,48 --- 7,43 5,15 --- 
 WHT  18,88 --- 4,62 4,73 89,48 
 WHTR 2,73 --- 1,49 --- 13,46 
 WMT --- --- --- --- 4,01 
 WQT  14,80 --- 1,93 16,73 --- 
 WQTR 2,57 --- 0,04 1,00 --- 
 Summe 395,71 --- 677,34 834,83 118,76 
Rotmilan  GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
(Milvus milvus)  GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
 GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 WCA  0,03 --- --- --- --- 
 WCT 0,42 --- --- --- --- 
 WET  2,34 --- --- 0,07 3,57 
 WETR 1,11 --- --- --- 0,72 
 WWA 1,91 --- 2,85 1,09 --- 
 WWT 6,48 --- 7,43 5,15 --- 
 WHA  3,20 --- 0,58 2,78 --- 
 WHT  18,88 --- 4,62 4,73 89,48 
 WHAR  0,08 --- --- --- --- 
 WHTR 2,73 --- 1,49 --- 13,46 
 WQA 5,43 --- 2,47 4,07 --- 
 WQT 14,80 --- 1,93 16,73 --- 
 WQAR 0,02 --- --- --- --- 
 WQTR 2,57 --- 0,04 1,00 --- 
 Summe 761,97 --- 2.693,96 836,39 130,35 
Wiesenschafstelze  GMo 258,68 155,03 1.905,10 42,43 17,09 
(Motacilla flava)   GNo 73,11 --- 349,77 20,63 0,65 
 Summe 331,79 155,03 2.254,87 63,06 17,74 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- 

und 
Entwick- 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt  
(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
(Z) 

lungsziele 
(S) 

 

Pirol (Oriolus oriolus) WCA 0,03 --- --- --- --- 
 WCT 0,42 --- --- --- --- 
 WET  2,34 --- --- 0,07 3,57 
 WETR 1,11 --- --- --- 0,72 
 WWA 1,91 --- 2,85 1,09 --- 
 WWT 6,48 --- 7,43 5,15 --- 
 WHA  3,20 --- 0,58 2,78 --- 
 WHT  18,88 --- 4,62 4,73 89,48 
 WHAR  0,08 --- --- --- --- 
 WHTR 2,73 --- 1,49 --- 13,46 
 WQA  5,43 --- 2,47 4,07 --- 
 WQT  14,80 --- 1,93 16,73 --- 
 WQAR  0,02 --- --- --- --- 
 WQTR 2,57 --- 0,04 1,00 --- 
 WAA --- --- 1,07 0,07 --- 
 WAT --- --- 14,54 1,66 --- 
 WATR --- --- 1,08 --- --- 
 Summe 60,00 --- 38,10 37,35 107,23 
Wespenbussard  GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
(Pernis apivorus) GNo  116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 RS --- --- 9,33 --- --- 
 WCT 0,42 --- --- --- --- 
 WET 2,34 --- --- 0,07 3,57 
 WETR 1,11 --- --- --- 0,72 
 WWT 6,48 --- 7,43 5,15 --- 
 WHT  18,88 --- 4,62 4,73 89,48 
 WHTR 2,73 --- 1,49 --- 13,46 
 WQT  14,80 --- 1,93 16,73 --- 
 WQTR 2,57 --- 0,04 1,00 --- 
 WAT  --- --- 14,54 1,66 --- 
 WATR ---  1,08 --- --- 
 Summe 606,97 --- 2.218,88 92,40 124,97 
Kormoran  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Phalacrocorax carbo) SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 357,86 --- 10,91 69,44 2,14 
Haubentaucher  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Podiceps cristatus) N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 434,16 --- 15,24 82,66 3,86 
Schwarzhalstaucher  N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
(Podiceps nigricollis) SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 153,50 --- 9,73 25,04 3,85 
Tüpfelsumpfhuhn  GNo 116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
(Porzana porzana) N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 270,38 --- 315,73 32,77 4,50 
Wasserralle  F 280,66 --- 5,51 57,62 0,01 
(Rallus aquaticus) N 76,30 --- 4,33 13,22 1,72 
 SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 434,16 --- 15,24 82,66 3,86 
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Art Ziel- Zielkategorie mit Flächengröße [ha] NLF 

 typ Erhaltungsziele 
(verpflichtende Ziele) 

Ziele für die 
weitere  

Entwick- 
lung von 

sonstige 
Schutz- 

und 
Entwick- 

ohne  
Kategorie 

 

  Erhalt  
(E) 

Wiederher- 
stellung 

(W) 

Natura 2000 
(Z) 

lungsziele 
(S) 

 

Braunkehlchen  GMh 35,82 --- 532,67 678,97 5,38 
(Saxicola rubetra)  GMo 260,79 155,33 1.903,33 42,43 17,09 
 GNh 8,21 --- 31,29 41,21 --- 
 GNo 71,85 --- 351,03 20,63 0,65 
 N 31,11 --- 62,73 13,22 1,72 
 Summe 407,78 155,33 2.881,05 813,99 24,84 
Schwarzkehlchen  GMh 123,79 --- 475,17 678,97 5,38 
(Saxicola rubicola) GMo 440,76 --- 1.872,42 42,43 17,09 
 GNh 20,54 --- 18,96 41,21 --- 
 GNo  116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
 Summe 701,97 --- 2.672,55 800,77 23,12 
Brandgans  SE 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
(Tadorna tadorna) Summe 51,26 --- 31,35 11,82 2,13 
Rotschenkel  GNo  116,88 --- 306,00 20,63 0,65 
(Tringa totanus) SE 77,20 --- 5,40 11,82 2,13 
 Summe 194,08 --- 311,40 19,55 2,78 
Kiebitz  GMo 440,76 --- 2.171,08  17,09 
(Vanellus vanellus) GNo  116,88 --- 306,00  0,65 
 Summe 557,64 --- 2.477,08 63,06 17,74 
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4.2.3.1  Erhaltungsziele (verpflichtende Ziele) 
 

4.2.3.1.1  FFH-Gebiet 
 
Vor dem Hintergrund der Anforderungen des europäischen Schutzgebietssystems Na-
tura 2000 lassen sich die nachfolgenden Mindestanforderungen für die im FFH-Gebiet 
vorkommenden Lebensraumtypen des Anhanges I und die Arten des Anhanges II der 
FFH-Richtlinie ableiten (vergleiche SCHNITTER et al. 2006, V. DRACHENFELS 2015, 
NLWKN 2011, NMU 2015, BFN & BLAK 2017b, NMELV & NMU 2019). Die Auf-
listung der Arten erfolgt nach den Angaben zu den charakteristischen und typischen 
Arten der Vollzugshinweise zum Schutz der FFH-Lebensraumtypen sowie weiterer 
Biotoptypen mit landesweiter Bedeutung in Niedersachsen (vergleiche NLWKN 2011) 
und SSYMANK et al. (1998) sowie unter Berücksichtigung der zum Planungsraum vor-
liegenden Daten (insbesondere LEHMANN & THIELCKE 2016) sowie den Angaben für 
den charakteristischen Artbestand in der Schutzgebietsverordnung (siehe Kap. 2 des 
Materialbandes). 
 
Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das Natura 2000-Gebiet ist die Erhal-
tung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades. Die Erhaltungsziele 
umfassen mindestens die folgenden Parameter für die maßgeblichen Bestandteile. 
 
Erhalt und Wiederherstellung der Lebensraumtypen als maßgeblicher Bestandteil des 
FFH-Gebietes. 
 
Die Anzahl erforderlicher Habitatbäume und Totholzbäume wird im Regelfall nach 
NMU (2015) sowie NMELV & NMU (2019) geregelt. Danach sind pro Hektar drei 
Habitatbäume und zwei Totholzbäume für einen günstigen Erhaltungszustand der 
Lebensraumtypen 9130, 9160, 9190, 91E0, 91F0 im FFH-Gebiet zu entwickeln oder 
zu erhalten. 
 
Entsprechend des NMELV & NMU (2019) sind auf Waldflächen, die zum Schutz von 
Großem Mausohr sowie Teich- und Bechsteinfledermaus ausgewiesen werden, je Hek-
tar sechs Habitatbäume zu entwickeln oder zu erhalten. 
 
Gemäß Anschreiben des Umwelt- (MU) und des Landwirtschaftsministeriums (ML) 
zum Leitfaden Wald vom 19.2.2018 „kann die Erhaltung tatsächlicher Habitatbäume 
auch über die geforderte Mindestzahl hinaus nach Artenschutzrecht im Ausnahmefall 
gerechtfertigt sein“, sofern ein „naturschutzfachlicher Hintergrund“ dafür vorliegt. 
Eine sachgerechte naturschutzfachliche Begründung sollte somit aus Sicht von MU 
und ML bei Abweichungen vorliegen. Laut LÖWE-Erlass sollen bereits im ganz 
„normalen“, also nicht Natura 2000-Wald, „in älteren Beständen (…) durchschnittlich 
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mindestens 5 Habitatbäume pro ha vorhanden sein und in die nächste Waldgeneration 
überführt werden“. 
 
Im vorliegenden Fall lassen sich aufgrund der vorkommenden Arten keine Erforder-
nisse erkennen, die Anzahl der Habitat- und Totholzbäume sowie des Altholzanteiles 
von mindesten 20 % gemäß NMELV & NMU (2019) zu erhöhen. 
 
Die Erhaltungsziele für den im Planungsraum gelegenen Teil des FFH-Gebietes um-
fassen unter den vorherigen Ausführungen die folgenden Parameter für die maßgeb-
lichen Bestandteile.  
 
Der Tab. 4-11 kann ergänzend zu den textlichen Ausführungen unten eine Übersicht 
über die einzelnen Kategorien (Erhalt, Mehrung und Wiederherstellung) innerhalb der 
verpflichtenden Ziele (Erhaltungszielen) entnommen werden. 
 
Ebenso gibt die Tab. 4-9 einen zusätzlichen Überblick über die Habitatbestandteil für 
die einzelnen Arten als maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebietes.  
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- Erhalt Flächenqualität beziehungsweise Erhaltungsgrad - Planungsraum (Ziel-
wert, insgesamt): A 0 ha (aus der Schutzgebietsverordnung), B 6,8 ha (aus der 
Schutzgebietsverordnung), C 0 % (aus der Schutzgebietsverordnung) 92  
 

- davon Erhalt im Erhaltungsgrad B (E): 3,4 ha.  
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität - 
Planungsraum: Reduzierung des C-Anteils notwendig, hier 0 % 93  (WNQ):  
3,4 ha  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-
tungsgrad (WVQ): ---  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): ---  
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 
notwendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): bis zu etwa 4,62 ha, 
aber zwingende Umsetzung auf 0,82 ha 94 
 
Entwicklung der Einzelflächen mindestens in einem Umfang von 0,82 ha ge-
genwärtig ohne Lebensraumtyp mindestens in den Erhaltungsgrad B. Gegeben-
enfalls kann der oben angegebene Umfang der Einzelflächen auch in den 
Erhaltungsgrad A (weitere Angaben siehe Kap. 4.2.3.2.1) entwickelt werden. 

 
 

Bodensauere Eichenwälder verstreut über das gesamte Gebiet mit dem Gesamter-
haltungsgrad B mit einem naturnahen Wasserhaushalt und standortgerechten und 

                                                 
92 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) beträgt der C-Anteil im Planungs-
raum etwa 50 %. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist aufgrund der Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps der 
Erhaltungsgrad B vorzusehen. 
93 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) beträgt der C-Anteil im Planungs-
raum etwa 50 %. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist aufgrund der Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps der 
Erhaltungsgrad B vorzusehen. LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung von 
BÜSCHER et al. (2004) insgesamt keine Bewertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Insofern für 
die im Rahmen von LEHMANN & THIELCKE (2016) festgestellten Flächen im Lebensraumtyp 9190 eine 
Bewertung des Erhaltungsgrades auf der hier zugrunde liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2), wird 
diese übernommen. Bei allen übrigen Flächen ohne derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad (B) 
unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen vorsieht. Gegebenenfalls befinden sich diese Flächen in der realen 
Ausstattung aber in einem besseren (Erhaltungsgrad A) beziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad 
C), so dass unter Umständen eine weitere Entwicklung einzelner Bereiche nicht mehr oder zusätzlich 
erforderlich wird. 
94 Angaben zum Umfang der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde für 
Naturschutz nicht. In Anlehung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des Wertes der 
Referenzfläche angestrebt (siehe Kap. 4.2.2.3). 
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- Erhalt Flächenqualität beziehungsweise Erhaltungsgrad - Planungsraum (Ziel-

wert, insgesamt): A 0 ha (aus der Schutzgebietsverordnung), B 3,2 ha (aus der 
Schutzgebietsverordnung), C 0 % (aus der Schutzgebietsverordnung)97  
 

- davon Erhalt im Erhaltungsgrad B (E): --- 
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität – 
Planungsraum: Reduzierung des C-Anteils anzustreben (WNQ): --- 
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-
tungsgrad (WVQ): ---  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF) 98: 
3,2 ha  

 
- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 

anzustreben (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): --- 
 
 

Moorwald östlich von Stillenhöfen mit dem Gesamterhaltungsgrad B99 mit einem 
naturnahen Wasserhaushalt und standortgerechten und ursprünglich im Naturraum 
heimischen Baumarten einem Anteil von lebensraumtypischen Gehölzarten von 
mindestens 80 %, bei künstlicher Verjüngung ausschließlich unter Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten sowie auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche 
lebensraumtypische Hauptbaumarten, mindestens sechs lebenden Altbäumen je 
Hektar, mindestens zwei liegende oder stehende Stämme Totholz oder totholz-
reiche Uraltbäume pro Hektar, einer standorttypischen Krautschicht mit mindestens 
fünf standorttypischen Pflanzenarten beziehungsweise mindestens zwei Moosart 
wie Gagelstrauch, Moor-Birke, Schnabel-Segge, Sumpf-Veilchen sowie Wiesen-

                                                 
97 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) beträgt der C-Anteil im Planungs-
raum 100 %. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist aufgrund der Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps der 
Erhaltungsgrad B vorzusehen. 
98 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) beträgt der C-Anteil im Planungs-
raum 100 %. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist aufgrund der Regelungen der Schutzgebiets-
verordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps der Erhaltungsgrad B 
vorzusehen. Eine gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C ist nicht vorzusehen, da die FFH-Richtlinie den 
Erhaltungsgrad B vorsieht. 
99 Die Angaben beinhalten ausnahmslos die Angaben für die Voraussetzungen des Erhaltungsgrad B. Nähere 
Ausführungen zu den im angestrebten Gesamterhaltungsgrad zulässigen Anteilen von Einzelflächen im Erhal-
tungsgrad C (vergleiche BURCKHARDT 2016) finden sich nicht, da die FFH-Richtlinie einen günstigen Erhal-
tungsgrad der Lebensraumtypen (B) vorsieht und in der Folge die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C 
nicht vorzusehen ist. 
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- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität - 

Planungsraum: Reduzierung des C-Anteils notwendig, hier 0 % 104 (WNQ):  
2,42 ha  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-
tungsgrad (WVQ): ---  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): ---  
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 
notwendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): ---105 

 
 

Erlen- und Eschen-Auwälder verstreut über das gesamte Gebiet mit dem Gesamter-
haltungsgrad B mit einem naturnahen Wasserhaushalt und standortgerechten und 
ursprünglich im Naturraum heimischen Baumarten wie Schwarz-Erle und 
Gewöhnliche Esche, einem Anteil von lebensraumtypischen Gehölzarten von 
mindestens 80 %, bei künstlicher Verjüngung ausschließlich unter Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten sowie auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche 
lebensraumtypische Hauptbaumarten, mindestens 6 lebenden Altbäumen je Hektar, 
mindestens zwei liegende oder stehende Stämme Totholz oder totholzreiche 
Uraltbäume pro Hektar, einer Strauchschicht aus heimischen Arten mit im Mittel 
mindestens einer zahlreich vorkommenden lebensraumtypischen Strauchart und 
einem Neophytenanteil von maximal 10 %, einer standorttypischen Krautschicht 
mit mindestens acht standorttypischen Pflanzenarten wie Gundermann, Hopfen, 
Bittersüßer Nachtschatten, Gewöhnlicher Schneeball und einem Neophytenanteil 
von maximal 10 %, einem Anteil von Nährstoffzeigern in der Vegetation von 
maximal 25 %, spezifischen Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tümpel, Verlichtun-
gen), Bodenverdichtung mit erheblicher Veränderung der Krautschicht auf maxi-

                                                 
104 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) beträgt der C-Anteil im Planungs-
raum etwa 70 %. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist aufgrund der Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps der 
Erhaltungsgrad B vorzusehen. LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung von 
BÜSCHER et al. (2004) insgesamt keine Bewertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Insofern für 
die im Rahmen von LEHMANN & THIELCKE (2016) festgestellten Flächen im Lebensraumtyp 91E0 eine 
Bewertung des Erhaltungsgrades auf der hier zugrunde liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2), wird 
diese übernommen. Bei allen übrigen Flächen ohne derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad (B) 
unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen vorsieht. Gegebenenfalls befinden sich diese Flächen in der realen 
Ausstattung aber in einem besseren (Erhaltungsgrad A) beziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad 
C), so dass unter Umständen eine weitere Entwicklung einzelner Bereiche nicht mehr oder zusätzlich 
erforderlich wird. 
105 Flächenvergrößerung nach den Hinweisen zum Netzzusammenhang vorrangig von Weiden-Auwäldern (siehe 
Tab. 1-3, naturschutzfachlichen Zieltyp WW. Weitere Ausführungen zur Mehrung siehe Kap. 4.2.2.3).  
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- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-
tungsgrad (WVQ): ---  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): ---  
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 
notwendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): bis zu etwa 5,33 ha, 
aber zwingende Umsetzung auf 1,51 ha 111  
 
Entwicklung der Einzelflächen mindestens in einem Umfang von 1,51 ha ge-
genwärtig ohne Lebensraumtyp mindestens in den Erhaltungsgrad B. Gegeben-
enfalls kann der oben angegebene Umfang der Einzelflächen auch in den 
Erhaltungsgrad A (weitere Angaben siehe Kap. 4.2.3.2.1) entwickelt werden. 

 
 

Weiden-Auwälder verstreut über das gesamte Gebiet mit dem Gesamterhaltungs-
grad B mit einem naturnahen Wasserhaushalt und standortgerechten und ur-
sprünglich im Naturraum heimischen Baumarten wie Bruch-Weide, Silber-Weide 
und Korb-Weide, einem Anteil von lebensraumtypischen Gehölzarten von 
mindestens 80 %, bei künstlicher Verjüngung ausschließlich unter Verwendung 
lebensraumtypischer Baumarten sowie auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche 
lebensraumtypische Hauptbaumarten, mindestens sechs lebenden Altbäumen je 
Hektar, mindestens zwei liegende oder stehende Stämme Totholz oder 
totholzreiche Uraltbäume pro Hektar, einer Strauchschicht aus heimischen Arten 
mit im Mittel mindestens einer zahlreich vorkommenden lebensraumtypischen 
Strauchart und einem Neophytenanteil von maximal 10 %, einer standorttypischen 
Krautschicht mit mindestens acht standorttypischen Pflanzenarten wie 
Gundermann, Hopfen, Bittersüßer Nachtschatten, Gewöhnlicher Schneeball und 
einem Neophytenanteil von maximal 10 %, einem Anteil von Nährstoffzeigern in 
der Vegetation von maximal 25 %, spezifischen Habitatstrukturen (Flutrinnen, 

                                                                                                                                                         
110 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) beträgt der C-Anteil im Planungs-
raum etwa 70 %. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist aufgrund der Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps der 
Erhaltungsgrad B vorzusehen. LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung von 
BÜSCHER et al. (2004) insgesamt keine Bewertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Insofern für 
die im Rahmen von LEHMANN & THIELCKE (2016) festgestellten Flächen im Lebensraumtyp 91E0 eine 
Bewertung des Erhaltungsgrades auf der hier zugrunde liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2), wird 
dieser übernommen. Bei allen übrigen Flächen ohne derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad (B) 
unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen vorsieht. Gegebenenfalls befinden sich diese Flächen in der realen 
Ausstattung aber in einem besseren (Erhaltungsgrad A) beziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad 
C), so dass unter Umständen eine weitere Entwicklung einzelner Bereiche nicht mehr oder zusätzlich 
erforderlich wird. 
111 Angaben zum Umfang der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde 
für Naturschutz nicht. In Anlehung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des Wertes der 
Referenzfläche angestrebt (siehe Kap. 4.2.2.3). 
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- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität - 
Planungsraum: Reduzierung des C-Anteils notwendig, hier 0 % 115 (WNQ):  
3,05 ha  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-
tungsgrad (WVQ): ---  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): ---  
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 
notwendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): bis zu etwa 5,63 ha, 
aber zwingende Umsetzung auf 2,03 ha 116 
 
Entwicklung der Einzelflächen zwingend auf 2,03 ha gegenwärtig ohne Lebens-
raumtyp mindestens in den Erhaltungsgrad B. Gegebenenfalls kann der oben 
angegebene Umfang der Einzelflächen auch in den Erhaltungsgrad A (weitere 
Angaben siehe Kap. 4.2.3.2.1) entwickelt werden.  

 
 
Hartholzauenwälder verstreut über das gesamte Gebiet im Gesamterhaltungsgrad B 
mit einem naturnahen Wasserhaushalt und standortgerechten und ursprünglich im 
Naturraum heimischen Baumarten, einem Anteil von lebensraumtypischen 
Gehölzarten von mindestens 80 %, bei künstlicher Verjüngung ausschließlich unter 
Verwendung lebensraumtypischer Baumarten sowie auf mindestens 80 % der 
Verjüngungsfläche lebensraumtypische Hauptbaumarten, mindestens 6 lebenden 
Altbäumen je Hektar, mindestens zwei liegende oder stehende Stämme Totholz 
oder totholzreiche Uraltbäume pro Hektar, einer Strauchschicht aus heimischen 
Arten mit im Mittel mindestens zwei zahlreich vorkommenden lebensraumty-
pischen Strauchart und einem Neophytenanteil von maximal 10 %, einer standort-
typischen Krautschicht mit mindestens acht standorttypischen Pflanzenarten wie 

                                                 
115 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) beträgt der C-Anteil im Planungs-
raum etwa 15 %. Nach Anmerkung der Fachbehörde für Naturschutz ist aufgrund der Regelungen der 
Schutzgebietsverordnung in Verbindung mit dem Walderlass auf allen Flächen des Lebensraumtyps der 
Erhaltungsgrad B vorzusehen. LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung von 
BÜSCHER et al. (2004) insgesamt keine Bewertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Insofern für 
die im Rahmen von LEHMANN & THIELCKE (2016) festgestellten Flächen im Lebensraumtyp 91F0 eine 
Bewertung des Erhaltungsgrades auf der hier zugrunde liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2), wird 
dieser übernommen. Bei allen übrigen Flächen ohne derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad (B) 
unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen vorsieht. Gegebenenfalls befinden sich diese Flächen in der realen 
Ausstattung aber in einem besseren (Erhaltungsgrad A) beziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad 
C), so dass unter Umständen eine weitere Entwicklung einzelner Bereiche nicht mehr oder zusätzlich 
erforderlich wird. 
116 Angaben zum Umfang der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde 
für Naturschutz nicht. In Anlehung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des Wertes der 
Referenzfläche angestrebt (siehe Kap. 4.2.2.3). 
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- Erhalt Flächenqualität beziehungsweise Erhaltungsgrad - Planungsraum (Ziel-

wert, insgesamt): A rund 35,60 ha (aufgrund des Verschlechterungsverbotes), B 
rund 252,76 ha, C 19 % (aus dem Netzzusammenhang Reduzierung des C-
Anteils notwendig, siehe Tab. 1-3) 120 

 
- davon Erhalt im Erhaltungsgrad A (E): 16,44 ha121 

 
- davon Erhalt im Erhaltungsgrad B (E): 208,24 ha mit zulässigem C-Anteil: von 

67,64 ha  
 

- Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität – Planungs-
raum: Reduzierung des C-Anteils notwendig, hier 19 % (WNQ): --- ha 122  

 
- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-

tungsgrad (WVQ): --- 
 
- Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): rund 19,16 

ha Lebensraumtyp-Wiederherstellung zu Erhaltungsgrad A, rund 112,16 ha Le-
bensraumtyp-Wiederherstellung zu Erhaltungsgrad B123 

 

                                                                                                                                                         
raumtyps 6510 (naturschutzfachlicher Zieltyp GM, vergleiche Tab. 4-8) ist dessen ungeachtet aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie der Erhalt der Bereiche vorzusehen. Die Angaben zu den Qualitäten 
sind ebenfalls beachtlich. 
120 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) werden keine Angaben zum C-An-
teil im Planungsraum gemacht. Dort wird allerdings angegeben, dass der gebietsbezogene C-Anteil etwa 35 % 
beträgt, so dass dieser Wert herangezogen wird. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen Anteils wird in Anlehn-
ung an GRIMM et al. (2021) eine Reduzierung auf unter 20 % vorgesehen (etwa bis zu 67,64 ha).  
121 Beachtlich insgesamt für den Lebensraumtyp 6510 ist, dass zur Erreichung des Referenzzustandes zuerst 
Flächen innerhalb des Naturschutzgebietes „Aller-Leinetal“ heranzuziehen sind. 
122 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) werden keine Angaben zum C-
Anteil im Planungsraum gemacht. Dort wird allerdings angegeben, dass der gebietsbezogene C-Anteil etwa 35 
% beträgt, so dass dieser Wert herangezogen wird. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen Anteils wird in An-
lehnung an GRIMM et al. (2021) eine Reduzierung auf unter 20 % vorgesehen (etwa bis zu 67,64 ha). Für die Be-
reiche in denen eine Wiederherstellung in Folge des Flächenverlustes des Lebensraumtyps gegenüber dem Re-
ferenzzustand erforderlich wird, ist zudem entsprechend der vorherigen Ausführungen zudem nicht die gezielte 
Entwicklung des Erhaltungsgrades C anzunehmen, sondern mindestens der günstige Erhaltungsgrad B. Sichere 
Angaben sind in der Folge nicht möglich.  
123 Der Flächenumfang deckt sich nicht mit den Angaben, die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz im Rahmen der Hinweise zum Netzzusammenhang zur Verfügung gestellt 
wurden (dort 27 ha - siehe Tab. 1-3). Die Angaben hier beruhen auf eigenen Ermittlungen auf Grundlage der 
verwendeten Datenbasis von LEHMANN & THIELCKE (2016). Die Abweichungen ergeben sich in Folge dessen, 
dass nach Anmerkung des Landkreis Heidekreis zur Erreichung des Referenzzustandes zuerst Flächen innerhalb 
des Naturschutzgebietes „Aller-Leinetal“ heranzuziehen sind. Zahlreiche nach der Aktualisierungskartierung 
festgestelle Flächen des Lebensraumtyps 6510 befinden sich in Folge der Abgrenzung des Naturschutzgebietes 
nicht innerhalb, so dass sich eine deutlich höhere Erfordernis der Wiederherstellung ergibt. 
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- Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, not-
wendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): bis zu etwa 553,78 ha, 
aber zwingende Umsetzung auf 178,0 ha 124  
 
Entwicklung der Einzelflächen mindestens in einem Umfang von 178,0 ha 
gegenwärtig ohne Lebensraumtyp mindestens in den Erhaltungsgrad B. 
Gegebenenfalls kann der oben angegebene Umfang der Einzelflächen auch in 
den Erhaltungsgrad A entwickelt werden. 

 
Mesophiles Grünland verstreut über das gesamte Gebiet im Gesamterhaltungsgrad 
B einschließlich Flächen im Erhaltungsgrad A (aufgrund des Verschlechterungs-
verbotes) mit einem überwiegend an die natürlichen Standortvielfalt angepasste 
Relief (beziehungsweise im Erhaltungsgrad A natürliche Standortverhältnisse)125, 
einer mittleren Strukturvielfalt als gut geschichtete beziehungsweise mosaikartig 
strukturierte Wiese aus niedrig-, mittel und hochwüchsigen Gräsern und Kräutern 
(beziehungsweise im Erhaltungsgrad A mit einer hohen Strukturvielfalt und viel-
fältigen Schichtung) sowie mindestens 15 standorttypischen Pflanzenarten (bezie-
hungsweise im Erhaltungsgrad A über 15 Arten) wie Gewöhnliche Schafgarbe, 
Sumpf-Schafgarbe, Rotes Straußgras, Kriechender Günsel, Wiesen-Fuchsschwanz, 
Gewöhnliches Ruchgras, Wiesen-Kerbel, Glatthafer, Wiesen-Glockenblume, 
Rundblättrige Glockenblume, Wiesen-Schaumkraut, Hasenfuß-Segge, Wiesen-
Flockenblume, Acker-Hornkraut, Wilde Möhre, Rot-Schwingel, Wiesen-Labkraut, 
Wiesen-Bärenklau, Wiesen-Platterbse, Magerwiesen-Margerite, Gewöhnlicher 
Hornklee, Feld-Hainsimse, Kuckucks-Lichtnelke, Pfennigkraut, Große Bibernelle, 
Kleine Bibernelle, Spitz-Wegerich, Scharfer Hahnenfuß, Straußblütiger Saueram-
pfer, Gras-Sternmiere, Wiesen-Bocksbart, Kleiner Klee, Goldhafer, Gamander-Eh-
renpreis, Zaun-Wicke und einzelnen Magerzeigern (beziehungsweise im Erhal-
tungsgrad A zahlreiche Magerzeiger) und mindestens zwei typischen Mähwiesen-
arten wie Große Bibernelle, Kleiner Klee, Wiesen-Bärenklau, Wiesen-Bocksbart, 
Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Fuchsschwanz, Wiesen-Kerbel, Wiesen-Labkraut, 
Wiesen-Platterbse, Wilde Möhre, Zaun-Wicke, einer geringen Ausbreitung von 
Eutrophierungs-, Brache- oder Beweidungszeigern (beziehungsweise im Erhal-
tungsgrad A keine Ausbreitung derartiger Zeigerarten) sowie einem charakteris-

                                                 
124  Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(schriftliche Mitteilung 24.2.2021) ist in Folge von Bundesvorgaben eine Flächenmehrung des Lebensraumtyps 
6510 von mindestens 50 % Wertes der FFH-Basiserfassung anzustreben (mindestens insgesamt bis zu rund 
178,0 ha, siehe auch Kap. 4.2.2.5).  
125 Angaben in Klammern für den Erhaltungsgrad A entsprechend NLWKN (2011). Nähere Ausführungen zu 
den zulässigen Anteilen im angestrebten Gesamterhaltungsgrad von Einzelflächen im Erhaltungsgrad C finden 
sich nicht, da die FFH-Richtlinie einen günstigen Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen (B) vorsieht und in der 
Folge die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C nicht vorzusehen ist.  
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- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-

tungsgrad (WVQ): --- 130 
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): rund 
0,80 ha Lebensraumtyp-Wiederherstellung zu Erhaltungsgrad A, rund 17,33 ha 
Lebensraumtyp-Wiederherstellung zu Erhaltungsgrad B 
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 
notwendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): bis zu etwa 16,46 ha, 
aber zwingende Umsetzung auf 4,96 ha131 
 
Entwicklung der Einzelflächen zwingend auf 4,96 ha gegenwärtig ohne Lebens-
raumtyp mindestens in den Erhaltungsgrad B. Gegebenenfalls kann der oben 
angegebene Umfang der Einzelflächen auch in den Erhaltungsgrad A (weitere 
Angaben siehe Kap. 4.2.3.2.1) entwickelt werden.  

 
 
Hochstaudenfluren verstreut über das gesamte Gebiet im Gesamterhaltungsgrad B 
einschließlich Flächen im Erhaltungsgrad A (aufgrund des Verschlechterungsver-
botes) mit einem überwiegend an die natürlichen Standortvielfalt angepasste Relief 

                                                                                                                                                         
C-Anteil bei 0 % liegen. Da dies demnach im vorliegenden Fall für den Lebensraumtyps 6430 gegebenen ist, 
besteht die Notwendigkeit einer derartigen Reduzierung auch ohne nähere Thematisierung in den Hinweisen 
zum Netzzusammenhang (vergleiche Tab. 1-3).   
130 LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung von BÜSCHER et al. (2004) insge-
samt keine Bewertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Insofern für die im Rahmen von LEH-
MANN & THIELCKE (2016) festgestellten Flächen im Lebensraumtyp 6430 eine Bewertung des Erhaltungsgrades 
auf der hier zu grunde liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2) wird dieser übernommen. Bei allen übrigen 
Flächen ohne derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad (B) unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen 
vorsieht. Gegebenenfalls befinden sich diese Flächen in der realen Ausstattung aber in einem besseren (Erhal-
tungsgrad A) beziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad C), so dass unter Umständen eine weitere 
Entwicklung einzelner Bereiche nicht mehr oder zusätzlich erforderlich wird. Beachtlich ist zudem das ein C-
Anteil von 19 % zulässig ist, aber die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C aus dem vorher genannten 
Grund nicht vorzusehen ist. Der Umfang für die Wiederherstellung des sehr guten Erhaltungsgrades (A) und des 
guten Erhaltungsgrades (B) aufgrund des Verschlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie ergibt sich ausnahmslos 
aus der Differenz der Flächen auf denen nach LEHMANN & THIELCKE (2016) im Vergleich zu BÜSCHER et al. 
(2004) den Lebensraumtyp 6430 flächenscharf nicht mehr festgestellt werden konnte (Vorkommen gilt als er-
loschen) und der ursprünglich im Erhaltungsgrad A oder B festgestellt wurde. Sichere Angaben des Umfangs zur 
Wiederherstellung von Flächen aus dem Erhaltungsgrad C zumindest in den Erhaltungsgrad B zur notwendigen 
Reduzierung des C-Anteils auf 19 % sind aufgrund der vorher genannten Gründen nicht möglich, aber gegeben-
falls erforderlich. Für die Bereiche in denen eine Wiederherstellung in Folge des Flächenverlustes des Lebens-
raumtyps gegenüber dem Referenzzustand erforderlich wird, ist zudem entsprechend der vorherigen Ausführun-
gen zudem nicht die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C anzunehmen, sondern mindestens der günsti-
ge Erhaltungsgrad B. 
131 Angaben zum Umfang der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde 
für Naturschutz nicht. In Anlehung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des Wertes der 
Referenzfläche angestrebt (siehe Kap. 4.2.2.3). 
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- Erhalt Flächengröße - Planungsraum (Zielwert, insgesamt): rund 26,0 ha 134 
 

- Erhalt Flächenqualität beziehungsweise Erhaltungsgrad - Planungsraum (Ziel-
wert, insgesamt): A rund 2,49 ha (aufgrund des Verschlechterungsverbotes), B 
rund 18,56 ha, C 19 % (aus dem Netzzusammenhang Reduzierung des C-
Anteils notwendig, siehe Tab. 1-3) 135 
 

- davon Erhalt im Erhaltungsgrad A (E): 0,84 ha 
 

- davon Erhalt im Erhaltungsgrad B (E): 18,04 ha mit zulässigem C-Anteil: von 
4,94 ha 
 

- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität - 
Planungsraum: Reduzierung des C-Anteils notwendig, hier 19 % 136 (WNQ):  
5,46 ha  
 

- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-
tungsgrad (WVQ): rund 1,65 ha von Erhaltungsgrad B zu Erhaltungsgrad A 
(aufgrund des Verschlechterungsverbots) 137 

                                                 
134 Die Angaben zum Flächenumfang wurden vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz im Rahmen der Hinweise zum Netzzusammenhang zur Verfügung gestellt (siehe Tab. 1-3) 
und beruhen nicht auf eigenen Ermittlungen auf Grundlage der hier verwendeten Datenbasis von LEHMANN & 
THIELCKE (2016). Diese dienen allerdings im Weiteren grundsätzlich als Bezugswert. Nicht mit einbezogen 
werden die Flächen im Bereich der Niedersächsischen Landesforsten. Für dort befindliche Flächen des Lebens-
raumtyps 6510 (naturschutzfachlicher Zieltyp GM, vergleiche Tab. 4-8) ist dessen ungeachtet aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie der Erhalt der Bereiche vorzusehen. Die Angaben zu den Qualitäten 
sind ebenfalls beachtlich. 
135 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) werden keine Angaben zum C-
Anteil im Planungsraum gemacht. Dort wird allerdings angegeben, dass der gebietsbezogene C-Anteil etwa 40 
% beträgt, so dass dieser Wert herangezogen wird. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen Anteils wird in 
Anlehnung an GRIMM et al. (2021) eine Reduzierung auf unter 20 % vorgesehen (bis zu etwa 4,94 ha zulässig).  
136 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) werden keine Angaben zum C-
Anteil im Planungsraum gemacht. Dort wird allerdings angegeben, dass der gebietsbezogene C-Anteil etwa 40 
% beträgt, so dass dieser Wert herangezogen wird. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen Anteils wird in 
Anlehnung an GRIMM et al. (2021) eine Reduzierung auf unter 20 % vorgesehen (bis zu etwa 4,94 ha zulässig).  
137 LEHMANN & THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung von BÜSCHER et al. (2004) insge-
samt keine Bewertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Insofern für die im Rahmen von LEH-
MANN & THIELCKE (2016) festgestellten Flächen im Lebensraumtyp 3150 eine Bewertung des Erhaltungsgrades 
auf der hier zu grunde liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2) wird dieser übernommen. Bei allen übrigen 
Flächen ohne derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad (B) unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen 
vorsieht. Gegebenenfalls befinden sich diese Flächen in der realen Ausstattung aber in einem besseren (Erhal-
tungsgrad A) beziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad C), so dass unter Umständen eine weitere 
Entwicklung einzelner Bereiche nicht mehr oder zusätzlich erforderlich wird. Beachtlich ist zudem das ein C-
Anteil von 19 % zulässig ist, aber die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C aus dem vorher genannten 
Grund nicht vorzusehen ist. Der Umfang für die Wiederherstellung des sehr guten Erhaltungsgrades (A) auf-
grund des Verschlechterungsverbotes der FFH-Richtlinie ergibt sich ausnahmslos aus der Differenz der Flächen 
auf denen nach LEHMANN & THIELCKE (2016) im Vergleich zu BÜSCHER et al. (2004) den Lebensraumtyp 3150 
flächenscharf nicht mehr festgestellt werden konnte (Vorkommen gilt als erloschen) und der ursprünglich im Er-
haltungsgrad A festgestellt wurde. Sichere Angaben des Umfangs zur Wiederherstellung von Flächen aus dem 
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- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): ---  

 
- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 

notwendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): bis zu etwa 6,87 ha, 
aber zwingende Umsetzung auf 2,60 ha138 
 
Entwicklung der Einzelflächen zwingend auf 2,60 ha gegenwärtig ohne Lebens-
raumtyp mindestens in den Erhaltungsgrad B. Gegebenenfalls kann der oben 
angegebene Umfang der Einzelflächen auch in den Erhaltungsgrad A (weitere 
Angaben siehe Kap. 4.2.3.2.1) entwickelt werden.  

 
Meso- bis eutrophe Stillgewässer verstreut über das gesamte Gebiet im Gesamter-
haltungsgrad B einschließlich Flächen im Erhaltungsgrad A (aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes) mit allenfalls geringen Defiziten bei den natürlichen Ufer-
strukturen (beziehungsweise im Erhaltungsgrad A natürliche beziehungsweise na-
turnahe Strukturen), höchstens leicht getrübtem Wasser (beziehungsweise im Er-
haltungsgrad A klares, eutrophes Wasser)139 und allenfalls geringer bis mäßiger 
Faulschlammbildung (beziehungsweise im Erhaltungsgrad A keine Faulschlamm-
bildung), einer Vegetationszonierung mit höchstens geringen Mängeln (bezie-
hungsweise im Erhaltungsgrad A weitgehend vollständige Zonierung) und min-
destens sechs typischen Pflanzenarten (beziehungsweise im Erhaltungsgrad A min-
destens sieben Arten) wie Gewöhnlicher Froschlöffel, Schwanenblume, Wasser-
Schwaden, Froschbiss, Sumpf-Schwertlilie, Kleine Wasserlinse, Dreifurchige 
Wasserlinse, Ähriges Tausendblatt, Gelbe Teichrose, Weiße Seerose, Schilf, Flach-
stängeliges Laichkraut, Krauses Laichkraut, Schwimmendes Laichkraut, Stumpf-
blättriges Laichkraut, Kamm-Laichkraut, Durchwachsenes Laichkraut, Flut-Stern-
gabelmoos, Fluss-Ampfer, Einfacher Igelkolben, Vielwurzelige Teichlinse, Krebs-
schere, Breitblättriger Rohrkolben, Südlicher Wasserschlauch, einer allenfalls ge-
ringen Veränderung des Wasserhaushaltes (beziehungsweise im Erhaltungsgrad A 
ein intakter Wasserhaushalt), einem höchstens mäßigen Anteil an naturfernen 
Strukturen (beziehungsweise im Erhaltungsgrad A keine Veränderungen der Ufer-
strukturen), einer allenfalls geringen bis mäßigen Freizeitnutzung und sonstigen 
Beeinträchtigung (beziehungsweise im Erhaltungsgrad A unerhebliche nachteilige 

                                                                                                                                                         
Erhaltungsgrad C zumindest in den Erhaltungsgrad B zur notwendigen Reduzierung des C-Anteils auf 19 % sind 
aufgrund der vorher genannten Gründen nicht möglich, aber gegebenfalls erforderlich.  
138 Angaben zum Umfang der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde 
für Naturschutz nicht. In Anlehung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des Wertes der 
Referenzfläche angestrebt (siehe Kap. 4.2.2.3). 
139 Angaben in Klammern für den Erhaltungsgrad A entsprechend NLWKN (2011). Nähere Ausführungen zu 
den zulässigen Anteilen im angestrebten Gesamterhaltungsgrad von Einzelflächen im Erhaltungsgrad C finden 
sich nicht, da die FFH-Richtlinie einen günstigen Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen (B) vorsieht und in der 
Folge die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C nicht vorzusehen ist.  
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- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Qualität – 
Planungsraum: Reduzierung des C-Anteils notwendig, hier 19 % 142 (WNQ):  
0,18 ha 

 
- davon Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Qualität / Erhal-

tungsgrad (WVQ): --- 
 
- Wiederherstellung nach Verschlechterung bezüglich Fläche (WVF): --- 

 
- davon Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang bezüglich Flächengröße, 

notwendig (vergleiche Tab. 1-3) - Planungsraum (WNF): bis zu etwa 321,42 ha, 
aber zwingende Umsetzung auf 0,02 ha143  
 
Entwicklung der Einzelflächen zwingend auf 0,02 ha gegenwärtig ohne Lebens-
raumtyp mindestens in den Erhaltungsgrad B. Gegebenenfalls kann der oben 
angegebene Umfang der Einzelflächen auch in den Erhaltungsgrad A (weitere 
Angaben siehe Kap. 4.2.3.2.1) entwickelt werden.  

 
 
Abschnitt des Wiedenhausener Baches als naturnahes Fließgewässer nördlich von 
Hodenhagen mit dem Gesamterhaltungszustand B 144 mit insgesamt naturnahen 
Strukturen (mindestens Gewässerstrukturgüteklasse 2 nach LAWA) sowie unver-
bauten Ufern, vielfältigen Sedimentstrukturen (in der Regel Wechsel zwischen 
feinsandigen, kiesigen und grobsteinigen Bereichen), einer natürlichen Dynamik, 
guter Wasserqualität (mindestens Gewässertyp II oder II-III, geringe Belastung mit 
organischen / anorganischen Schadstoffen), zumindest abschnittsweise naturnahem 
Auwald- und Gehölzsaum sowie gut entwickelter flutender Wasservegetation an 

                                                 
142 Entsprechend der Hinweise aus dem Netzzusammenhang (siehe Tab. 1-3) werden keine Angaben zum C-
Anteil im Planungsraum gemacht. Dort wird allerdings angegeben, dass der gebietsbezogene C-Anteil etwa 100 
% beträgt, so dass dieser Wert herangezogen wird. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen Anteils wird in An-
lehnung an GRIMM et al. (2021) eine Reduzierung auf unter 20 % vorgesehen (etwa 0,04 ha). LEHMANN & 
THIELCKE (2016) nehmen anders als die FFH-Basiserfassung von BÜSCHER et al. (2004) insgesamt keine Be-
wertung der Erhaltungsgrade der Lebensraumtypen vor. Insofern für die im Rahmen von LEHMANN & THIELCKE 
(2016) festgestellten Flächen im Lebensraumtyp 3260 eine Bewertung des Erhaltungsgrades auf der hier zu-
grunde liegenden Datenbasis vorliegt (siehe Kap. 3.2), wird dieser übernommen. Bei allen übrigen Flächen ohne 
derartige Angaben wird der günstige Erhaltungsgrad (B) unterstellt, da die FFH-Richtlinie diesen vorsieht. Gege-
benenfalls befinden sich diese Flächen in der realen Ausstattung aber in einem besseren (Erhaltungsgrad A) be-
ziehungsweise schlechteren Zustand (Erhaltungsgrad C), so dass unter Umständen eine weitere Entwicklung ein-
zelner Bereiche nicht mehr oder zusätzlich erforderlich wird. 
143 Angaben zum Umfang der Flächenmehrung aus dem Netzzusammenhang erfolgten durch die Fachbehörde 
für Naturschutz nicht. In Anlehung an die Hinweise zum Lebensraumtyp 91E0 werden 10 % des Wertes der 
Referenzfläche angestrebt (siehe Kap. 4.2.2.3). 
144 Die Angaben beinhalten ausnahmslos die Angaben für die Voraussetzungen des Erhaltungsgrad B. Nähere 
Ausführungen zu den im angestrebten Gesamterhaltungsgrad zulässigen Anteilen von Einzelflächen im Erhal-
tungsgrad C finden sich nicht, da die FFH-Richtlinie einen günstigen Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen (B) 
vorsieht und in der Folge die gezielte Entwicklung des Erhaltungsgrades C nicht vorzusehen ist.  
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4.2.3.1.2  EU-Vogelschutzgebiet (verpflichtende Ziele) 
 
Die Anzahl erforderlicher Habitatbäume und Totholzbäume wird im Regelfall nach 
NMU (2015) sowie NMELV & NMU (2019) geregelt. Danach sind pro Hektar drei 
Habitatbäume und zwei Totholzbäume für einen günstigen Erhaltungszustand der Le-
bensraumtypen 9130, 9160, 9190, 91E0, 91F0 im FFH-Gebiet sowie wegen der Ha-
bitatfunktion für einzelne Arten im EU-Vogelschutzgebiet zu entwickeln oder zu er-
halten. Gemäß Anschreiben des Umwelt- (MU) und des Landwirtschaftsministeriums 
(ML) zum Leitfaden Wald vom 19.2.2018 „kann die Erhaltung tatsächlicher Habitat-
bäume auch über die geforderte Mindestzahl hinaus nach Artenschutzrecht im Aus-
nahmefall gerechtfertigt sein“, sofern ein „naturschutzfachlicher Hintergrund“ dafür 
vorliegt. Eine sachgerechte naturschutzfachliche Begründung sollte somit aus Sicht 
von MU und ML bei Abweichungen vorliegen. Laut LÖWE-Erlass sollen bereits im 
ganz „normalen“, also nicht Natura 2000-Wald, „in älteren Beständen (…) durch-
schnittlich mindestens 5 Habitatbäume pro ha vorhanden sein und in die nächste Wald-
generation überführt werden“. 
 
Im vorliegenden Fall lassen sich aufgrund der vorkommenden Arten keine Erforder-
nisse erkennen, die Anzahl der Habitat- und Totholzbäume sowie den Altholzanteiles 
von mindesten 20 % gemäß NMELV & NMU (2019) zu erhöhen. 
 
Die Erhaltungsziele für den im Planungsraum gelegenen Teil des EU-Vogelschutzge-
bietes umfassen unter den vorherigen Ausführungen die folgenden Parameter für die 
maßgeblichen Bestandteile. Die Tab. 4-10 gibt einen zusätzlichen Überblick zu den 
textlichen Ausführungen.  
 
Erhalt und Wiederherstellung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population 
der wertbestimmenden und sonstiger signifikanter Vogelarten als maßgeblicher Be-
standteil des EU-Vogelschutzgebietes:  
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Entwicklung dieser Einzelflächen gegenwärtig ohne Lebensraumtyp mindestens 
in den Erhaltungsgrad B. Gegebenenfalls kann der oben angegebene Umfang 
der Einzelflächen auch in den Erhaltungsgrad A entwickelt werden. Angaben zu 
den Qualitäten des Erhaltungsgrades B sowie zum charakteristischen Artenbe-
stand können dem Kap. 4.2.3.1 Lebensraumtyp 91E0, naturschutzfachlicher 
Zieltyp WW) entnommen werden. Auf eine Wiederholung wird verzichtet. 
Weiterführende Angaben zum Erhaltungsgrad A finden sich nachstehend.  

 
- gegebenenfalls zusätzlich Aufwertung der Einzelflächen im FFH-Gebiet im Er-

haltungsgrad C (zulässiger C-Anteil 0 %, vergleiche Kap. 4.2.3.1) zumindest in 
den Erhaltungsgrad B oder in den Erhaltungsgrad A: --- 
 

- gegebenenfalls zusätzlich Aufwertung der Einzelflächen im FFH-Gebiet im Er-
haltungsgrad B zu Erhaltungsgrad A: bis zu etwa 11,64 ha (siehe Kap. 4.2.3.1) 
mit den folgenden Qualitäten: 
 
Weiden-Auwälder mit einer typischen Baumartenverteilung, einem Anteil von 
lebensraumtypischen Gehölzarten von mindestens 90 %, einem Anteil von 
unter 5 % beigemischten gebietsfremden Baumarten, mindestens drei Waldent-
wicklungsphasen mit einem Anteil über 35 % Altholz sowie reine Altholzbe-
stände, über sechs Stück lebende Habitatbäume pro Hektar, über drei liegende 
oder stehende Stämme Totholz oder totholzreiche Uraltbäume pro Hektar und 
einem Neophytenanteil von unter 5 %, einer standorttypischen Krautschicht mit 
über acht standorttypischen Pflanzenarten, einem Anteil von Nährstoffzeigern 
in der Vegetation von unter 10 %, Bodenverdichtung mit erheblicher Verände-
rung der Krautschicht auf unter 5 %   der Fläche und unerheblicher Beeinträch-
tigung (unter anderem in Folge von Zerschneidung durch Verkehrswege, Wild-
verbiss oder Freizeit- und Erholungsnutzung). 
 

- gegebenenfalls vollständiger Nutzungsverzicht (Naturwald) im FFH-Gebiet: bis 
zu 11,64 ha  200 

 

                                                 
200 Im Planungsraum nach LEHMANN & THIELCKE (2016) mit Hilfe des geografischen Informationssystems Arc-
Map. 
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- Mehrung im FFH-Gebiet: bis zu etwa 22,12 ha (insgesamt gegenwärtig kein 
Lebensraumtyp) zusätzlich zum Suchraum zur notwendigen Flächenvergröße-
rung aus dem Netzzusammenhang (siehe Kap. 4.2.3.1)  
 
Entwicklung dieser Einzelflächen gegenwärtig ohne Lebensraumtyp mindestens 
in den Erhaltungsgrad B. Gegebenenfalls kann der oben angegebene Umfang 
der Einzelflächen auch in den Erhaltungsgrad A entwickelt werden. Angaben zu 
den Qualitäten des Erhaltungsgrades B können dem Kap. 4.2.3.1 Lebens-
raumtyp 3260, naturschutzfachlicher Zieltyp F) entnommen werden. Auf eine 
Wiederholung wird verzichtet (Hinweise zum Erhaltungsgrad A siehe weiter 
unten). Weiterführende Angaben zum Erhaltungsgrad A finden sich nachsteh-
end. 

 
- gegebenenfalls zusätzlich Aufwertung der Einzelflächen im FFH-Gebiet im Er-

haltungsgrad C (zulässiger C-Anteil 19 %, vergleiche Kap. 4.2.3.1) zumindest 
in den Erhaltungsgrad B: bis zu etwa 0,04 ha 
 

- gegebenenfalls zusätzlich Aufwertung der Einzelflächen im FFH-Gebiet im Er-
haltungsgrad C (zulässiger C-Anteil 19 %, vergleiche Kap. 4.2.3.1) in den Er-
haltungsgrad A: bis zu etwa 0,04 ha 
 

- gegebenenfalls zusätzlich weitere Aufwertung der Einzelflächen im FFH-Ge-
biet im Erhaltungsgrad B zu Erhaltungsgrad A: bis zu etwa 0,18 ha (siehe Kap. 
4.2.3.1). 
 
Entwicklung von Einzelflächen gegebenenfalls in den Erhaltungsgrad A mit 
folgenden Qualitäten:  
 
naturnahe Fließgewässer mit insgesamt naturnahen Strukturen (Gewässerstruk-
turgüteklasse 1 nach LAWA), einer weitgehend natürliche Dynamik des Ab-
flussgeschehens, keinen Abweichungen bei der physikalisch-chemische Was-
serqualität (Gewässertyp I oder I-II im Potamal auch II, keine Belastung mit or-
ganischen / anorganischen Schadstoffen), typischer, keinem begradigten Lauf, 
ohne unüberwindbare Querungsbauwerke und einer vollständigen ökologische 
Durchgängigkeit, keinen naturfernen Strukturen, einer vielfältigen naturnahen 
Gewässersohle, keiner veränderten Biozönose ohne gebietsfremde und invasive 
Arten und unerheblichen sonstigen Beeinträchtigung. Angaben zum charakte-
ristischen Artenbestand können dem Kap. 4.2.3.1.1 (Lebensraumtyp 3260, na-
turschutzfachlicher Zieltyp F) entnommen werden. Auf eine Wiederholung 
wird verzichtet. 
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Für die nicht in der Schutzgebietsverordnung zum Erhaltungsziel bestimmten Fisch- 
und Rundmaularten, die aber im Standarddatenbogen verzeichnet sind und in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet vorkommen, bei denen davon auszugehen ist, dass 
andere Teile des Natura 2000-Gebietes außerhalb des Landkreises Heidekreis maß-
geblich sind, ergeben sich für die Habitate der jeweiligen Arten die nachfolgend darge-
stellten zuästzlichen Qualitäten im FFH-Gebiet. Die Tab. 4-9 gibt einen zusätzlichen 
Überblick zu den textlichen Ausführungen. 
 
 

Bachneunauge (Lampetra planeri) 
 
Sicherung oder Entwicklung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population 
beziehungsweise deren Lebensräume durch Sicherung  von naturnahen Fließgewässern 
(naturschutzfachlicher Zieltyp F – Lebensraumtyp 3260) mit besonderer Bedeutung 
(Wertstufe V) beziehungsweise mit besonderer bis allgemeiner Bedeutung für die Art 
(Wertstufe IV, siehe Tab. Mat. 1-19 im Materialband sowie Abb. Mat. 1-19) auf bis zu 
342,02 ha im FFH-Gebiet.  
 
 

Groppe (Cottus gobio) 
 
Sicherung oder Entwicklung einer vitalen, langfristig überlebensfähigen Population 
beziehungsweise deren Lebensräume durch Sicherung  von naturnahen Fließgewässern 
(naturschutzfachlicher Zieltyp F – Lebensraumtyp 3260) mit besonderer Bedeutung 
(Wertstufe V) beziehungsweise mit besonderer bis allgemeiner Bedeutung für die Art 
(Wertstufe IV, siehe Tab. Mat. 1-19 im Materialband sowie Abb. Mat. 1-19) auf bis zu 
342,02 ha im FFH-Gebiet. 
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4.3  Synergien und Konflikte zwischen den Erhaltungszielen sowie den 
sonstigen Schutz- und Entwicklungszielen und den Zielen für die sonstige 

Entwicklung des Planungsraumes 
 

In der Tab. 4-12 erfolgt eine Darstellung der Synergien und Konflikte zwischen den 
Erhaltungszielen sowie den sonstigen Schutz- und Entwicklungszielen des Naturschut-
zes. Es wird deutlich, dass Synergien bei weitem überwiegen und aufgrund des räum-
lichen Nebeneinanders widerstreitender Ziele maßgebliche Konflikte vermieden wer-
den können. 
 
Für das Gebiet existieren Nachweise diverser Tier- und Pflanzenarten der Roten Listen 
(siehe Kap. 3.3 und 3.4). Ein besonderes Augenmerk ist auf die stärker gefährdeten 
Arten (Gefährdungskategorien 1, 2 und R) und alle im Standarddatenbogen ausdrück-
lich erwähnten Arten zu richten. Der Tab. 4-13 ist zu entnehmen, inwieweit die natur-
schutzfachlichen Zieltypen die Habitatansprüche dieser Arten berücksichtigen. Im 
Ergebnis ist festzustellen, dass für kaum eine dieser Arten bei Realisierung der 
naturschutzfachlichen Zieltypen von einer relevanten Beeinträchtigung auszugehen ist. 
Im Gegenteil erfolgt eine Förderung auch dieser Arten, so dass aus Gründen des 
Artenschutzes eine Modifikation der Zieltypen oder die Ausweisung weiterer 
Zieltypen mit einer Ausnahme nicht erforderlich ist. 
 
Konflikte mit Belangen der sonstigen Entwicklung des Planungsraumes bestehen nur 
in begrenztem Umfang, weil die räumliche Zuordnung der naturschutzfachlichen 
Zieltypen sicherstellt, dass die bestehenden Verkehrswege sowie Siedlungsflächen und 
Infrastrukturanlagen bestehen bleiben. Die Förderung von Wald aus Lichtbaumarten 
bringt es mit sich, dass hier weiterhin eine forstliche Bewirtschaftung der Flächen 
erwünscht ist, die forstliche Nutzung also nicht aus dem Planungsraum verdrängt wird 
(vergleiche MEYER et al. 2016). Allerdings bringen die angestrebten Waldzieltypen 
gewisse Beschränkungen der forstlichen Bewirtschaftung mit sich. Insbesondere die 
angestrebten Anteile an Totholz und Habitatbäumen führen zu wirtschaftlichen Einbu-
ßen in der forstlichen Bewirtschaftung. Die angestrebten extensiv zu bewirtschaften-
den Grünlandflächen und die damit einhergehenden Beschränkungen führen zu 
wirtschaftlichen Einbußen in der Landwirtschaft. 
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Tab. 4-12: Synergien und Konflikte zwischen den naturschutzfachlichen Zieltypen 

sowie den allgemeinen Zielen des Naturschutzes (vergleiche § 1 
BNatSchG). 

 
Einfluss der naturschutzfachlichen Zieltypen beziehungsweise deren Komponenten auf die Schutzob-
jekte: 
 
  sehr positive Reaktion Synergien 
  überwiegend positive Reaktion   
 weitgehend neutrale Reaktion  
 überwiegend negative Reaktion  
 sehr negative Reaktion Konflikte 

Maßgebliche Bestandteile des FFH-Gebietes laut Standarddatenbogen (siehe Tab. 1-1), die auch nach 
den Hinweisen des Netzzusammenhangs (siehe Tab. 1-3) den Planungsraum betreffen, sind durch 
Fettdruck hervorgehoben. Zusätzlich dazu, aufgrund des Verschlechterungsverbotes der FFH-
Richtlinie, auch der Lebensraumtyp 9160 (siehe Kap. 4.2.2.2). 
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WMT –  mesophiler Buchenwald, totholzreich (Le-
bensraumtyp 9130) 

                    
WAA –  nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald, 

mit geringem Totholzanteil  
                    

WAT –  nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald, 
totholzreich  

                    
WATR –  nährstoffreicher Bruch- und Sumpfwald, 

totholzreich, strukturreiche Waldaußen-
ränder  

                    

WCA –  mesophiler Lichtwald, mit geringem Tot-
holzanteil (Lebensraumtyp 9160) 

                    
WCT–  mesophiler Lichtwald, totholzreich (Le-

bensraumtyp 9160) 
                    

WQA –  bodensaurer Lichtwald mit geringem Tot-
holzanteil (Lebensraumtyp 9190) 

                    
WQT –  bodensaurer Lichtwald, totholzreich (Le-

bensraumtyp 9190) 
                    

WQAR –  bodensaurer Lichtwald mit geringem Tot-
holzanteil strukturreiche Waldaußenrän-
der (Lebensraumtyp 9190) 

                    

WQTR –  bodensaurer Lichtwald totholzreich, struk-
turreiche Waldaußenränder (Lebens-
raumtyp 9190) 

                    

WBA –  Moorwald, mit geringem Totholzanteil 
(Lebensraumtyp 91D0) 

                    
WBT –  Moorwald, totholzreich (Lebensraumtyp 

91D0)  
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WET –  Erlen- und Eschen-Auwald, totholzreich 
(Lebensraumtyp 91E0) 

                    
WETR –  Erlen- und Eschen-Auwald, totholzreich, 

strukturreiche Waldaußenränder (Le-
bensraumtyp 91E0) 

                    

WWA – Weiden-Auwald, mit geringem Totholzan-
teil (Lebensraumtyp 91E0)  

          
WWT – Weiden-Auwald,, totholzreich (Lebens-

raumtyp 91E0)  
          

WHA – Hartholz-Auwald, mit geringem Totholzan-
teil (Lebensraumtyp 91F0) 

                    
WHT – Hartholz-Auwald, totholzreich (Lebens-

raumtyp 91F0) 
                    

WHAR – Hartholz-Auwald, mit geringem Totholzan-
teil, strukturreiche Waldaußenränder (Le-
bensraumtyp 91F0) 

                    

WHTR – Hartholz-Auwald, totholzreich, strukturrei-
che Waldaußenränder (Lebensraumtyp 
91F0) 

                    

GMo –  offenes mesophiles Mäh-Grünland (Le-
bensraumtyp 6510) 

                    
GNo –  offenes Nass- und Feuchtgrünland                     
N –  gehölzfreie Sümpfe                     
UF –  Uferstaudenfluren (Lebensraumtyp 

6430) 
                    

GMh –  gehölzgegliedertes mesophiles Mähgrün-
land (Lebensraumtyp 6510) 

                    
GNh –  gehölzgegliedertes Feuchtgrünland                     
RS –  Sandtrockenrasen außerhalb von Dünen                     
RN –  Borstgrasrasen (Lebensraumtyp 6230)                     
SO –  oligotrophe Stillgewässer (Lebensraumtyp 

3130) 
                    

SE –  meso- bis eutrophe Stillgewässer (Le-
bensraumtyp 3150) 

                    
F – naturnahe Fließgewässer (Lebensraum-

typ 3260) 
                    

O –  ohne naturschutzfachlicher Signifikanz                     
Wsu – Suchraum Auwaldentwicklung (Lebens-

raumtyp 91F0) 
                    

SESu – Suchraum Altwasserentwicklung (Le-
bensraumtyp 3150) 
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Art Gef.- 
Grad 

Zieltypen, die die Habitatansprüche der Arten 
berücksichtigen 

 
Laufkäfer 

  

Bembidion azurescens 2 F 
Bembidion fluviatile 1 F 
Harpalus luteicornis 2 F  
Paratachys micros 1 F 
Pterostichus gracilis 2 F 
 
Heuchschrecken 

  

Warzenbeißer (Decticus verrucivorus) 2 RS, RN, GMo, GNo 
 
Tagfalter 

  

Goldene Acht / Hufeisenkleefalter - Komplex 
(Colias hyale/australis Komplex) 229 

V / 1  GMo, GNo, RN, RS 

Schwalbenschwanz (Papilio machaon) 2 GMo, RS 
 
Weichtiere 

  

Gelippte Tellerschnecke (Anisus spirorbis)  2 SE 
Bauchige Schnauzenschnecke (Bithynia leachii) 2 F, SE 
Längliche Sumpfschnecke (Omphiscola glabra) 2  SE 
Gekielte Tellerschnecke (Planorbis carinatus) 2  F, SE 
Uferlaubschnecke (Pseudotrichia rubiginosa) 2 F, SE 
Niedergedrückte Federkiemenschnecke 
(Valvata macrostoma) 

1 F, SE 

Flussdeckelschnecke (Viviparus viviparus) 2 F, SE 
Große Erbsenmuschel (Pisidium amnicum) 2 F, SE 
Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta 
complanata) 

1 F, SE 

Fluss-Kugelmuschel (Sphaerium rivicola) 2 F 
Aufgeblasene Flussmuschel (Unio tumidus) 3 F, SE 
 
Köcher- und Eintagsfliegen 

  

Ceraclea nigronervosa  2 F 
Psychomyia pusilla  2 F 
Baetis tricolor 2 F 
Ephoron virgo  1 F 
 
Spinnen 

  

Halorates reprobus 0 F 
 
Blattfußkrebse 

  

Frühjahrs-Feenkrebs (Eubranchipus grubii) 2 GMo, GNo, WHA, WHT, WET, WWA, WWT, WAA, 
WAT, WQT, WQA, WCT, WCA 

Schuppenschwanz (Lepidurus apus) 2 GMo, GNo 
 
 

                                                 
229 Gefährdungsangabe für die jeweilige Art und nicht für den gesamten Komplex. 
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass die naturschutzfachlichen Zieltypen und die Pla-
nung der Landesforsten weitgehend kompatibel sind und weder eine Modifikation der 
naturschutzfachlichen Zieltypen noch der Maßnahmenplanung der Landesforsten er-
forderlich ist. 
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 Flächen mit Maßnahmenplanung   Planungsraum 
 
Abb. 4-5:  Lage der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten mit Maßnahmen-

planung im Bereich der Ahe beziehungsweise Schlenke sowie deren Um-
feld (Maßstab 1 : 15.000, eingenordet). 

 
 

© 2016  
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 Flächen mit Maßnahmenplanung   Planungsraum 
 
Abb. 4-6:  Lage der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten mit Maßnah-

menplanung im Bereich der Bieder Koppel (Maßstab 1 : 10.000, einge-
nordet). 

© 2016  









508 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 90 und EU-Vogelschutzgebiet V 23, Teilgebiet Heidekreis: Hauptband 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unter diesen Voraussetzungen kann das Einvernehmen nach Artikel 3 § 2 Abs. 3 er-
teilt werden. 
 
Die Maßnahmen wurden weit überwiegend anhand der Vollzugshinweise der Fach-
behörde für Naturschutz (NLWKN 2011) sowie nach KAISER & WOHLGEMUTH 
(2002), NLT (2015), NMU (2015), ACKERMANN et al. (2016, vergleiche LEHRKE & 
ACKERMANN 2018), NMELV & NMU (2019), DIETZ et al. (2020) sowie SSYMANK et 
al. (2021) und v. DRACHENFELS (2022) abgeleitet, ansonsten auf Basis der Erfahrun-
gen der Verfasserinnen und Verfasser. Bezüglich der Fließgewässer-, Stillgewässer- 
und Auenentwicklung wurden außerdem die Empfehlungen in den Wasserkörperda-
tenblättern (NLWKN 2019d, siehe Kap. 8 im Materialband) sowie von SELLHEIM & 
SCHULZE 2020 (vergleiche auch NMU 2017), NLWKN (2008), NLWKN (2017) sowie 
KAISER et al. (2011a), BISCHOFF et al. (2019) und MAUTNER et al. (2018) herange-
zogen. 
 
Den Maßnahmennummern wird jeweils ein Maßnahmenbündel zugeordnet, das in Ab-
hängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten nach Bedarf anzuwenden ist. 
 
Teilweise ist es denkbar, den angestrebten Ziel-Zustand auch auf andere Weise zu er-
reichen als in den Maßnahmenblättern beschrieben. Bei offensichtlichen Alternativen 
werden diese in den Maßnahmenblättern gleich mit dargestellt. In Abstimmung mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde ist es aber insbesondere bei den B- und C-Maßnah-
men auch denkbar, weitere alternative Ansätze zu entwickeln.  
 
Da es bereits eine Schutzgebietsverordnung mit Natura 2000-Regelungen gibt, werden 
die Maßnahmenteile, die den Vorgaben der Verordnung entsprechen, in den Maßnah-
menbeschreibungen der Maßnahmenblättern als solche kenntlich gemacht. 
 
Da der Planungsraum von Bundesautobahnen sowie Bundes-, Kreis-, Landes- und 
sonstigen Erschließungsstraßen sowie Eisenbahnlinien gequert wird und einzelne 
Siedlungsbereichen tangiert werden (vergleiche Kap. 3.5.3.5), bestehen erhöhte An-
forderungen an die Verkehrssicherungspflicht. Es ist daher zielführend, stehendes 
starkes Totholz und Habitatbäume nicht im Nahbereich der Verkehrswege und Sied-
lungsbereiche zu sichern und zu entwickeln, da deren Erhalt wegen der Verkehrssiche-
rungspflicht nicht nachhaltig zu gewährleisten ist. Vor diesem Hintergrund sieht die 
Maßnahmenplanung vor, in einem Band von 50 m beiderseits der Verkehrswege da-
rauf zu verzichten, starkes Totholz und Habitatbäume zu sichern und zu entwickeln. 
Um das damit verbundene Defizit an den maßgeblichen Habitatstrukturen auszu-
gleichen, ist innerhalb des FFH-Gebietes vorgesehen, auf den Flächen der betroffenen 
Wälder außerhalb dieses 50 m breiten Bandes den Anteil an Totholz und Habitat-
bäumen soweit zu erhöhen, dass in der Summe auf das Gesamtgebiet bezogen die für 
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Nachfolgend erfolgt die eigentliche Maßnahmenplanung. Die Darstellung erfolgt in 
Form von Maßnahmenblättern in Anlehnung an BURCKHARDT (2016). Der Tab. 5-1 ist 
zu entnehmen, in welchem Flächenumfang die einzelnen in den Maßnahmenblättern 
beschriebenen Maßnahmen umzusetzen sind. Die Karte 12 gibt die räumliche Zuord-
nung der Maßnahmenplanung wieder. 
 
Bestehende Wege werden nicht gesondert beplant, weil sie für sich genommen keinen 
naturschutzfachlichen Wert haben und keine Signifikanz für die maßgeblichen Be-
standteile des Natura 2000-Gebietes besitzen. Da das Gebiet auch zukünftig einer Be-
wirtschaftung oder Pflege bedarf, ist der Erhalt einer gewissen Erschließung in Form 
des bestehenden Wegesystemes sinnvoll. 
 
Verkehrsflächen und Siedlungsbiotope werden nicht beplant, da der Rückbau ent-
sprechender Bereiche als utopisch eingestuft wird. Diese Flächen sind als nicht signifi-
kant für die maßgeblichen Bestandteile der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes einzu-
stufen. 
 
In der Regel sind die auf die Lebensraumtypen und Biotoptypen bezogenen Maßnah-
men gleichzeitig geeignet, die Habitate der wertgebenden Tierarten des Anhanges II 
der FFH-Richtlinie sowie der maßgeblichen Vogelarten des EU-Vogelschutzgebietes 
zu sichern und zu entwickeln. Nur für die Verbesserung der Lebensraumbedingungen 
des Fischotters werden aufgrund des artspezifischen Verhaltens und der besonderen 
Anforderungen auch an die Nutzung des Raumes durch den Menschen zusätzlich 
spezielle Maßnahmen formuliert, welche über die Maßnahmen für die maßgeblichen 
FFH-Lebensraumtypen hinausgehen. 
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Maßnahme AE03w entfällt 
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Maßnahmen AW14 bis AW16 entfallen 
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Maßnahme AW17w entfällt 
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Maßnahme AW22 und AW23 sowie AW24w entfallen  
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Maßnahme BE19 entfällt 
 
 






















































































































































































































































































































































































































































































